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Von dem

sllerkeiligsken

Worinnen

Wessen Unordnung / und Meschaffenheik be¬
schrieben/ zugleich aber alle diejenige Ordnungen und
InttruÄioncx zusammen getragen worden / welche die / zur Besor¬
gung der Billiot , yoffmann . und Kirchnerischen Stiftung/von yoch .Löbl.

N-Oe-Regierung/ bestellte Lommillion zum Behuf dieses Spitals
gemachet/ und ertheilet hat.

Ol). Loli6Ii3rÜ8 excelli keZiminisp. r.Oeputatis:
Herrn Mclas Grafen von Stella / prseliäe.
Herrn Frantz Christoph Edlen von Menshengen.
Herrn Frantz Anton Edlen von Spaun / U. vre,

kelereme.
Herrn Johann Georg Haan.
Herrn Johann Larl Weber / Edlen von Fürnberg /

ktlil. öL Dre. in rebu8 lanit.
Herrn Joseph Benedict FrantzN. Oe. RegierungS

Lecrct . Lc Lomillionir ^ Äuurio.

WJENN / gedruckt bey Johann Peter v. Ghelen/Königl . Hof .Buchd . 174- -



eelig ist der Verstand Zat/ undW
annimmt umdenBedürftigen/und
Wrmen/ den wird der WArr am
bösen Wag eretten. 1̂ 40.v.2.
chrlG sagG euG was iZr gethan
Zabt einem aus diesen meinen ge¬
ringsten Brudern/ das Habt iHr
mir getßan. ^ -lcck.25.v.40.
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Je jenige Arme/ welche Kranckheit halber
das Bett zu verlassen nicht vermögen / und eben Kran-ke».
darum außer Stand gesetzet sevnd / bey Christli . ®pita! *-
chen und barmherzige » Gemütern selbst Hülfe
zu suchen / müssen unter allen Gattungen der
Armen für die Hülf .loseste/ mithin auch Mühse.

ligste geachtet werden . Der reiche/ deme nichts ermanglet / beklaget
sich über seine Kranckheit ; wie viel mehr ist demnach der Arme / da
er gefährlich erkrancket / zu bedauren ? Falls es ihme an menschlicher
Hülfe und Beystand gebrechen solte. Dannenhero die menschliche
Vernunft dadurch genugsam überzeiget wird / daß vor dem aller,
höchsten / und barmhertzigsten GOTT ( welcher alle und jede Men.
schen ohne ausnahm zu versorgen verlanget ) kein angenehmeres
Merck der Christlichen Barmhertzigkeit ausgeübet werden könne /
als wann dergleichen verlaffene und Bettlägerige Arme in ein Spi«
tal gebracht / und allda mit allen geist. und weltlichen yü !fs .Mitteln
umsonst / und ohne das mindeste abzuforderen / versehen werden.

In dieser GOtt >gefälligen Absicht / und auf daß in allhicstger A»» W ».
Residentz <Stadt Wienn / zu einem allgemeinen / und für die ver. ZLA
laffene Arme allein gewidmeten Krancken . Spital / der Anfang ge<txfätmiit
machet werde/ haben die in GOtt »ruhende Röm . Kayserl . und Kö -T'rdd'cscr
nigl . Cathol . Majestät CARL der Sechste höchst.seeligster Gedacht -cmch'.na»
nutz untern yten Martii 1737 . sich allergnädigst entschlossen/ daß beföhle»
niil den Billiott - Hofmannischen Stiftungs - Mitteln / dann demje.
nigen Uberschuß / welcher sich bey der Kirchnerischen Stiftung gezei.
get / ein Krancken -Spital / in einer der allhiefigen Vorstädten / für
die Arme errichtet / und darüber ein ordentliches lnlticurnm abgefas.
set werden solle.

In folge dieser allergnädigsten Refol ution ist nach einiger Zeit Dar OE-
das am Rennweg gelegene Oecklische Haus samt Garten / und jjjjj
Grund -Stücken hierzu erwählet / und durch die vom Herrn Guiliel . »m Rcn».
wo von Kirchner / gewesten XüniKeri »I-R»noo OepurationsBuch - mtl>
haltern / und Lomorcien Rath seel. hinterlaffenc Gelder erkauffet/ ^ Ekt-
das Gebäue zu einem Krancken -Spital für beyderlen Geschlecht/so«
wohl Krancke als Schadhafte zugerichtet / anbey alles und jedes /
was zur geist . und weltlichen Besorgung der Krancken erforderlich
seyn mag / herben geschaffet und veranstaltet worden.
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tmum̂ 's" Das inftitutum oder die Anordnung und Verfassung dieses
Epuais ab- neu -errichteten Krancken -Spitals wurde anbefohlener masten abge<
«kfaffct fasset / und hat man nöchig befunden / diese gleich Anfangs

dem kubiico in öffentlichem Druck kund zu machen / theils da>
mit derselben desto genauer nachgelebet werde / theils damit die durch
Lecommenssrionen etwann angedrungene / und nicht Inkitutmäs.
stge Krancke / mit mehreren Nachdruck / abgewiesen werden mögen ;
theils aber / damit alle und jede sowohl Reiche als Arme genaue
Wissenschaft von deme überkommen selten / was für Gattun.
gen der armen Krancken man vermählen ( bis sich dieses Werck mit
Beystand GOtt -liebender und mildthätiger Christen erweitern wird)
zu besorgen gesinnet seye ; Dann was für Veranstaltungen man zu
Besorgung dieser Armen gemachct habe.

Der Mer- Die Anordnung und Verfassung dieses anjetzo zu seiner Wür.
dtiligsten ckung gebrachten Krancken. Spitals ( welches der Allerhöchsten und
KUiugmg- Unzertheilten Dreyfaltigkeit zugeeignet/ und deroselben Allerhöch-
"«• sten Schutz empfohlen worden ) folget hiebey:

Anordnung und Werfassung des Wrali¬
cken>Spitals zur Merheiligsterr

Dreyfaltigkeit.
Mstens: Ist dieses Krancken-Spital durch die

Billiot - Hofmannische Stiftung errichtet/ und zu
dessen besserer Einrichtung auch Vermehrung/der Uberschuß
so sich bey derKirchnrrischen Stiftung gezeiget/ zu Hülfe ge¬
nommen worden.

Zweyrens. Die Haubt-Ursach/ zur Erhebung die¬
ses GOtt -gefälligen WerckS/ wäre theils der fromme Will
und Mcynung der GOttfeligen Stiftern / theils die Unzu¬
länglichkeit der allhiestgen Krancken-Häusern / welcher Ab¬
gang / leider! verursachet/ daß viele arme Krancke/ denen
oft leicht zu helfen gewesen wäre / wegen Mangel eines
Christlichen BeystandS Bedaurungs -würdig dahin sterben
musten; Dahero das InlUrmum dieses Spitals keinen an¬
deren Endzweck hat / als nur denenjenigen Krancken/ bey-
derley Geschlechts/ beyzuspringen/ welche arm und von
aller Hülf entblöset/ mithin dieses Wercks der Barmher-
tzigkeit bedürftig und würdig seynd.

Drittens. Zur Versorgung dieser Armen seynd fünf¬
zig Vetter zubereiket worden/ welche man nach Maaß des
züflieffenden Seegen GOtteS / und anhoffender Gutthätig-
keit / von den / zum Christlichen Mitleyden / geneigten

See-



Seelen/ zu vermehren trachten wird; wie dann auch die«
se/ nach der Zeit/ würcklich mit achtzehen Bekern vermeh¬
ret worden. Nebst diesen ist ein besonderes Krancken-Zim-
wer vorhanden/ worinnen die erkranckende Geistliche/Offi-
cianten und Pra&icantm versorget werden-

Viertens- Ein Thcil dieser Beker ist für Personen
gewidmet/ so einer Lkyrurgischen Operation bedürfen/ und
welche öfters/ ohne aller Hüls verbleiben/ und sonderlich
auf dem Land verderben müssen.

FÜnsstens. Die übrige Beker gehören für Patien¬
ten/ die innerliche Artzney-Miüel vonöthen haben; jedoch
wird bey dermahliger geringen Anzabl der Bekern/ und
damit mehreren Armen geholfen werden möge/ weder
ein Krancker/ noch Schadhafter angenommen/ welcher
mit einem langwürigen/ und fast unheylbaren Übel be-
hasstet ist. Beyncbens verbleiben die venerische Zufälle
von diesem Spital je und allzeit ausgeschlossen.

Sechstens. Die solcher Hüls benöthigte arme Kran¬
ke oder Schadhafte haben demnach/ sofern es ihre Kräf¬
ten annoch zu lassen/ sich in oft crwehnteS Spital selbst zu
verfügen/ und fich allda anzumelden/ sonst aber jeman¬
den/ der zugleich über die Umstände des karicntens einige
Nachricht ertheilen kan/ dahin zu senden. 2 »diesem letz¬
teren Fall wird zu dem Armen/ nach Beschaffenheit des-
Zustands/ entweder ein Medicinas oder Chyrurgix Stu-
diofus zur Beschauung aus dem Spital abgeschicket/ de»
me jedoch hievor nicht das geringste zu geben seyn wird.

Siebendens. Die Anmeldung dieser Krancken soll/
ausser gar plötzlichen Zufällen/ in Sommer-Monaten frü¬
he Morgens von sechs bis acht Uhr/ im Winker-Mona¬
ten aber von sieben bis neun Uhr geschehen.

Achtens. Wann leere Beker vorhanden/ und der
Zustand des Krancken oder Schadhaften/ so fich gemeldet/
von den Medicis oder Chyrurgis für heilbahr/ und also
beschaffen zu seyn erkennet wird/ daß der Patient, ohne daß
er eine Ruhe und Wartung geniesset/ nicht leicht genesen kan;
anbey aber an defielben Armut kein Zweifel vorhanden/
einfolglich der Vorgekommene sich Inliituc-mästlg/ das
ist: arm / und heilbahr befindet; in diesem Fall wird
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der Gegenwärtige in dem Spital alsogleich behalten/ der
Abwesende aber/ ohne hiervor das mindeste auszulcgen/
durch die bestellte Sessel-Träger abgeholet.

Neuntens. Da sich mehrere Inkicut-mässige Kran«
cke meldeten/ als leere Beker vorhanden/ werden diejenige

- vorgczogen/ so mit hitzigen Kranckheiten behaftet seynd/
mithin unter anderen Leuten/ wegen der Gefahr des An¬
steckens/ nicht wohl verbleiben können.

Aehendens. Jngleichen werden/ nach dem Gesetz der
Billigkeit/diejenige vorgezogen/ welche nebst dem eigenen
Unvermögen/ weder von ihren Befreundten/ noch auch
von dem Ort/ wo sie in Diensten seynd/ einige Hüls zu
erwarten haben.

EilftMS Die Pflegung/ und Bedienung der Armen
ist/mit aller Obsorg und Fleiß/ auf einen vollkommenen Fuß
gesetzet/ und wird auch in das künftige/ durch die sorgfäl¬
tige Obsicht der von Regierung zur Besorgung dieses Spi¬
tals verordneten Commiffion, beständig bcybehalten wer¬
den; Massen alles und jedes/ was hierzu erforderlich seyn
mag/ ohne Sparung der Kosten sich beygcschafter befindet.
Aller Orten/ in den Zimmern sowohl als Bettern/ ist die
gröstc Reinigkeitanzutreffcn/ und werden die Arme/ in so
lang sie in dem Spital verbleiben/ mit Wäsch und Klei¬
dung nach Erfordernuß versehen. Es seynd auch zur War¬
tung der Armen/ sowohl bey Tag/ als bey Nacht/ nebst
den Kranckenwarterinen/ zugleich Medicinae, &Chyrur-
giae Studiofi bestimmet/ und ausgenommen. Zur Spi-

■ tal-Apothecken werden nach Anordnung des in GOk ru¬
henden Mit-Stifters Herrn Lorentz Hofmann gewest N.
Oe.Regierungs-Rath seel. je und allezeit die frischeste/ und
beste Gattungen der Materialien beygeschaffet/ und wegen
guter krXpLrirung der Artzneyen alle mögliche Sorgfalt
getragen. Die Krancken-Kuchel aber ist nach Beschaffenheit
des Krancken/und der hierüber gemachten Anordnung des
Medici eingerichtet/ und wird Speis und Tranck von dem
aufgenommencn Medico afliftente, jedcsmahl verkostet.

Atvölftens. Zum§ hristlichen Trost und Sceksorg
seynd in dem Spital bestände zwey Priester wohnhaft/
welche Tag und Nacht den Krancken/ und aüensals Ster¬

ben-
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benden bcyzustehen/und in der Spital-Kapellen täglich die
heilige Messen zu lesen haben.. Von diesen Geistlichen
wird auch alltäglich/ für die kecouvalelLenten/ Khristliche
Lehr gehalten/ worzu ein eigener Cathcchismus für das
Spital zusammen getragen/ und gedrucket worden/ der
den Armen bey ihrer Entlassung mitgegcben wird.

Dreyzehendens. Zur vollkommenen Versorgung
der Armen ist ein bewehrter Medicus in dem Spital be¬
ständig wohnhaft/ und/wann ein Chyrurgischer Patient,
so gefährlich/ vorhanden/ ist auch der Chyrurgus fecun-
darius , so lang die Gefahr dauret/ in dem Spital zu woh¬
nen verbunden. Diese müssen/ mit Einstimmung des Me-
dici und Chyrurgi primarii , die Arme in dem Spital /
sowohl bey Tag als bey der Nacht/ mit allem Fleiß besorgen/
und selbe des Tags zweymahl/ da es aber nöthig/ auch
öfters besuchen. Nebst deine werden alle und jede Vetter in
dem Spital/ in denen für die Arme bestimten zweyen Frühe-
Stunden all-täglich von dem Medico primario,und/wo sich
ein Chyrurgischer Zustand äusserek/ in Begleitung des Chy-
rurgi primarii besuchet. Auf die Erinnerung des Medici
oder Ghyrurgi fecundarii ist der Medicus, und Chyrur¬
gus primarius schuldig/die gefährlichere Patienten/auch des
Tages über/ zu besuchen.

Vierzehendens. Bevor die Reconvalelcirende
nicht völlig ihre Kräften erlanget haben/ also/ daß sie der
Arbeit wieder nachzugehen vermögen/ werden sie aus dem
Spital nicht entlasten/ sondern mit anständiger Kost/ und
übrigen nothwendigkeitcn versorget; unter die gar übel ge-
kleidte wird bey ihrer Entlassung die bestere Kleidung aus-
getheilet/ welche von den im Spital abgestorbenen hin¬
terlassen worden.

Fünfzehendens. Wann ein Armer mit Tod abge¬
het/ wird für seine Seel eine heilige Meß/ auf dem für die
im Spital abgestorbene privilegirten Altar/ gelesen.

Sechzehendens. Wird in dieses Spital niemand
ums Geld'genommen/ als wodurch den Bedürftigeren der
Platz entzogen würde.

Siebenzehendens. Will eine Herrschaft für ihre
Hauö-Bediente/ oder eine Bruderschaft für ihre mitgenos-

B 2 sen/



•fty ggMf ( Q

fene/ oder jemand anderer/ aus Liebe deS Nächsten / einige
Beöer für beyderley Geschlecht sowohl Krancke als Schad¬
hafte stiften / wird man die Erfüllung dieses GOk -gcfälli-
gen Vorhabens jedermann leicht machen/ und darzu allen
möglichen Vorschub geben. Beynebens soll der Willkür
eines jeglichen Stifters überlasten seyn/ das von ihme ge¬
stiftete Bett / sowohl von einem als dem anderen Geschlecht/
mit Krancken / oder auch Schadhaften zu besetzen.

Achtzehendens. Die auszugehrn vermögende arme
Krancke werden in diesem Spital auf Art und Weis / wie
solches nach Absterben des ersten Stifters Hrn Frantz Billiot
gewest-Kayserl. Leib-^ ledici seel. vorhin in dem Stiftungs-
Haus in der Stadt geschehen/ durch die bestellte Medicos
und Chyrurgos , mit den erforderlichen Hülss -Mitteln / frü¬
he Morgens durch zwey Stund versehen / und wird in
Sommer -Monaten um sechs/ im Winter -Monaten aber
um sieben Uhr angefangen.

Zur Erwei¬
terung dieses
Spitals Hof- '!
fetmanGut-
chater.

Achdem aber auch anjetzoaufdie künftige Vergrößerung dieses
Krancken -Spitals zu gedencken ist / immaßen allerdings zu

hoffen stehet / daß Christliche yertzen / die zuck Mitleyden beweget

seynd / der Allerheiligsten Dkeyfaltigkeit zu Ehren / und ihrem
Nächsten zu Nutzen / das ihrige nach Kräften beantragen / nicht ab-
geneigt seyn werden / damit in diesem Spital eine größere Anzahl
der Armen / und mitlerzeit auch diejenige / so zu ihrer Genesung
eine lange Zeit erforderen / oder gar unheilbar seynd / ebenfalls un¬
terbracht werden mögen ; insonderheit / wann das Publicum gnüg,
sam überzeiget seyn wird / daß das zu diesem Spital gehörige Vermö¬
gen wohl verwaltet / auch bioshin zu dem bestimmten Endzweck an.
gewendet werde / und daß bey Annehmung der Armen keine Re«
commendation angesehen / noch andere Absichten gcheget / sondern

Die anje- die sich anmeldende auf ihr blosses Anverlangen angenommen / durch-

IVSmf abends aber umsonst / und in der besten Ordnung nnd Reinigtest
wegenkunf- besorget werden ; Als ist man nicht allein zuerst bedacht gewesen /
tlger Ver- einen solchen Ort zu dem neuerrichteten Spital zu erwählen / wel-

desSpÄs ä*r einem großen Spital ' Gebäue zugleich anständig / und groß
' genug seyn würde / sondern man hat bereits / nach Maaßgebung
des vorhandenen Platzes / mit Zuziehung der in diesen Sachen er.
fahrensten Männern / einen Riß zu einem vollkommenen / und auf
acht hundert Vetter zulänglichen Gebäue verfertigen lassen ; wo-
bey aber alle Kostbarkeit vermieden / und die einem KranckenSpi-
tal anständige Bau -Art beliebet / beynebens der Riß also eingerich¬
tet worden / daß / ohne die Besorgung der Krancken in dem minde¬
sten zu unterbrechen / sothanes Gebäue/nach und nach Stuckwels / er¬
bauet / und zu seiner Zeit zur Vollkommenheit gebracht werden
fönte . Mit
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Mit Eingang des 1741. Jahrs ist/mit diesem neuen Werck/der

Anfang gemacher worden / und die auözugehen vermögende arme
Ärancke wurden nicht mehr in dem Stistungs . yaue in der Stadt/sondern in diesem Spital versorget.

Die zur Besorgung dieses Spitals von Regierung verordnete
Comtniflion hat nothwendig befunden hier beygefügte Ordnung /wegen täglicher Austheilung der Medicin , zu versagen/ und solche
in der Stistungs -Apothecken/ zu eines jedens Nachricht / affigirenzu lassen.

Mfattgder
Versorgung
der auszuge-
hen vermö¬
gende Kran-
cken, in die¬
sem Spital.

Die dabey
gemachte
Ordnung»

. rdnung/ welche bey täglicherOrdini-
rung / und Austheilung derArßneyen/an die in

das Spital kommende arme Krancke/auf das genaueste
beobachtet / und vollzogen werden solle.

^Rstens . Die mit Venerischen Zuständen behastc
seynd von dieser Guthat gäntzlich ausgeschlossen.

Iweytens . Soll denjenigen allein/ welche für sich
selbst einer Hülf bedürftig seynd/ die erforderliche Artz-
ney verabfolget/ die sich/ für ihren abwesenden Mann /
Weib / Kinder und dergleichen mehr andere / anmeldcnde
Personen aber abgewiesen/ und denenselben nichts gege¬ben werden-

Drittens . Wird den Armen überhaubt Mehrers
nicht/ als was sie ans einem/ oder höchstens zwey Täg von-
nöthen haben/ auf einmahl auszutheilen seyn.

Viertens . Falls an der Armut und Würdigkeit
des sich «meldenden Kranckens gezweifelt werden könte/
soll dieser hierum befraget werden/ und / da er aus der
«rtheilenden Antwort / oder sonst des Allmosens unwürdig
zu seyn erkennet würde/ ist ihmc keine Medicin zu geben.

Fünftens . Wird allen/ so die Stiftung bedienen/auf
das nachdrücklichste verbothen/ die allergeringste Artzney/
unter was Vorwand es immer geschehen möchte/ aus dem
Spital wegzutragen/ oder heimlich zu entziehen/ oder mit
den dahin kommenden kutiencen eine Verständnuß zu ha¬
ben / oder von jemanden das mindeste zu begehren/ oder
auch ü spante dantibus etwas anzunehmen; inmasten/ der
auf eine oder die andere Weise diesem entgegen handle« wür¬
de / alsogleich von seinem Amt abgesrtzet werden/ und auf
ewig/ von der Bedienung des Spitals / ausgeschlossen ver¬
bleiben solte.

L Mit.



Der Erk-
Dischöfliche
Herr OrcZL-
»arius
tbeilet dem
Spital die
erforderliche
Freyheiten.

MZ?U ( io ) WM
Mitler Zeit haben auch Jhro Fürstliche Eminem  der alhiesige

Ertz.Bischöfliche Herr Ordinarius diesem KranckemSpital nachfol¬
gende LuNam ertheilet:

NO5 Sigismundus  Div.Miferat.Tit.S.Chryfbgoni,8.R.E.Presbyter Cardinalis de Kolloniz , Protedtor Germanise >
Archi -Epifcopus Viennenfis , S. R . I. Princeps , Dominus in Frey¬
berg , Grofchüzen , & Sibenbrun 8cc.

Cum pauperum , ac miferabilium perfonarum , praefertim
infirmorum cura nobis divinitus commifla fit , eaque elfe de-
beat paftoralis folicitudinis noltrse vigilantia , ut intra pias do-
mos , quas Nofodochia , feu Hofpitalia vocant , Sacramenta ,
caeteraque animarum falutem concernentia , per idoneos Mini-
ftros , infirmis opportune adminiftrentur , hinc eft , quod , cütn
infirmis recipiendis , & curandis , in Surburbio hujus civitatis , vul¬
go Aenniveg nuneupato , eredtse fuerint iEdes , & Capelia ad
ufum celebrationis Sacrofandtse Miffae facrificii, pro fpirituali con-
folatione ibidem decumbentium , authoritate ordinaria , Capella¬
no , five Capellanis in didtis sedibus ä nobis approbatis , licen-
tiam , & facultatem ad quinquennium duraturam concedimus ,
8c  impertimur , in eadem Capella per nos vifitata , 8c  idonea re-
perta , ceiebrandi , feu per quoscunque alios fieculares , aut re¬
guläres Sacerdotes , pariter ä nobis , feu ordinis fui Prselatis appro-
batos , celebrare faciendi , quot quot MilTas pro devotionc , ac
commodo infirmorum , aut aliorum inter fepta didtarum aedium
commorantium expedire videbitur >unaquaque Die etiam folem-
niori , nullä exceptä , nec non retinendi , 8c  confervandi fan-
dtiflimum Euchariftias Sacramentum , una cum facro infirmo¬
rum Oleo , pro ufu infirmorum tantüm intra fepta decumben¬
tium , eisque Penitentise , Viatici , ac extremse tlndtionis Sacra¬
menta , miniftrandi , demortuos Catholico ritu in Csemeterio
ibidem adiundto fepeliendi , 8c  Suffragia offerendi , dummodo in
reliquis nullum Ecclefise Parochiali inferatur Prsejudicium . Vo-
lumus autem , quöd diebus Pafchatis , Pentecofies , 8c  Nativita-
tis D . N . J. C . prseter infirmos , 8c  domefticos , reliqui facro in
didta Capella interelfentes , ab obligatione audiendi aliam Milfam
in Ecclefia , minime liberi elfe cenfcantur ; moncmus autem Ca-
pellanum five Capellanos , aut quoscunque alios loci Prsefides,
ut coram fandtiffimo Sacramcnto diu nodtuque , lampadem oleo
olivarum nutritam , manutenere ardentem , 8c  ut pradentes in pa~
tcnti loco affigere teneantur . In quorum fidem 8cc, Lcc. Da^

rum



tum Viennac ex Refidentia noftra hac die vigefima o&ava Aprilis
Anno I74 1«

8. Cardinalis de Kolloniz Archi-Ep*Vien*

Den iten May des erwehnten i74iten Jahrs ist/ mit an-und Anfang der
Ausnehmung derlnstitut-mäffigen armen Krancken/der Anfang ge-^rarmm^
machet/ und an diesem Tag zugleich/ mit Anruffung des Heiligen Kmnckm,
Geistes in der Spital-Capellen/ein feyerliches Hoch-Amt gehalten/ ft bettlage-
vorhero aber sothane Capellen denediciret/ nach vollendetem Amt^ '^ '
aber das Te Deum Laudamus abgesungen worden.

Dannenhero dieses Werck der Christlichen Barmhertzigkeit/ unter der^
welches von Jhro Kayserlichen und König!. Cathol. Majestät CA- al-
ROLO dem Sechsten höchst-seeligster Gedächtnüß/ zum Behufder AeÄ
Armen zu errichten/anbefohlen worden/ unter der glorwürdigsten wird dieses
Regierung unserer Allerdurchleuchtigsten/ und Großmächtigsten Aenun^
Frauen MAKÎ£ THERESIA, zu Hungarn und Böheim Koni-befohlmr
glicher Majestät/ Ertz-Yertzogin zu Oesterreich re. rc. und dessen
allerwürdigsten Gemahls/ seiner Königlichen Hoheit Herrn fran - jKS?
CISCI STEPHANI , Hertzogens von Lothringen / und Groß-
Hertzogens zu Toscana/ unseres Allergnadigsten Mit-Regentens/
nunmchr zur Würckung gekommen ist. Es stehet demnach gantz
sicher zu verhoffen/ daß mit Beystand/ und unter dem mächtigen
Schutz Höchst- Derenselben/ dieses Spital zur Allerheiligsten
Dreyfaltigkeit/ seiner Zeit/ sich zum Trost der Armen erweiteren
werde.

Alldieweilen mit der alhiesigen Ertz-Brschöflichen Cur ( unter
dessen Pfarre dieses Kranckerr-Spital gelegen) wegen Ausübung UZAn
der Pfanlichen Gerechtsamen/ und Ausnehmung der Geistlichen/ Cur.
die Sach in ihre beständige Ordnung zu bringen wäre/ ist/ über
die von der aufgestellten Commiflion mit gedachter Cur gepflogene
Einverständnüß/ von hoch-gedachter Jhro Fürstlichen Emmen?:
dem alhiesigen Ertz-Bischöflichen Herrn Ordinario, die weitere Bulla
folgenden Jnnhalts erlassen worden:

NOsSigismundusDiv.Miferat.Tit.S.Chryfogoni8.R.E.
Presbyter Cardinalis de Kolloniz Prote &or Germania,

Archi-Epifcopus Viennenfis , 8.R. I. Princeps , Dominus in Frey¬
berg , Grofchüzen , 8c Sibenbrun , &c. 8cc.

Cum Mifericors Dei Providentia difpofuiflet .» ut #grotis
fummä miferiä preffis, in noviter ere£lo Xenodochio , penes Viam
curforiam , auxilium fan6tum non folum ad ialutem Corporis

praeftaretur, fed 5c fimul animabus provideretur ; hoc tarn lau-
dabile inftitutum , Bulla ä nobis 5cc. emanad omnibus viribus

promovere ftuduimus. Quod autem jura ordinarii 5c Parochias
§ 2 ätti-



attinet , praevia concordiä intcr Commiflionem ab Excelfo In-
feriorisAuftriaeRegimine, ad curandam fundationem Billiot-PJoff-
man Kirchnerianam , delegatam , nec non Chori - Magiftrum 8c
Curatos Archi-Epilcopalis Curias noftrae ftabilimus , ut , qui ab
antefata inclyta Commiflione ad Curam animarum in difto Ho-
fpitali aflumuntur , ie coram nobis , ad approbandum , & iis-
dcm jurisdiftionem Ecclefiafticam conferendam , praefentare te-
neantur , Commiffioni antedi<3ae libertärem rclinquentes , Ca-
pcllanos praefentatos, quoties libuerit , dimitendi , aliosque ,
modo tarnen praedi&o , allumendi ; casterüm omnibus fic affiim-
ptis Capellanis concedimus facultatem , infirmis 8c  aliis intra fe-
pta di£ti Holpitalis degentibus , vicario Nomine Sacramenta Via-
tici , & extremas UncSionis adminiftrandi , fideles defundlos ,
qui ex numero Pauperum lunt , 8c  titulo Eleemolynse fuflentan-
tur , nec non illos vel illas, qui , ad oblequium aegrotorum Ho¬
lpitalis, operas luas praeftant, 8c  intra ejusdem lepta habitant
( minime tarnen eorundem uxores aut liberos, aut qui de eorum
familia lunt ) ad Coemeterium ibi fitum , cum Cruce Cotta 8c
Stola gratis , 8c  abfque ulla exa&ione fepeliendi, praedicandi,
benedicendiramos Palmarum , candelas, cibos Pafchales, & Ho-
fpitale ipfam , denique celebrandi Miflfam feria quinta in Coenä
Domini , dummodö in reliquis ( üti Bulla noftra fönat ) nullum
Ecclefiae Parochiali inferatur praejudicium; ita tarnen , ut fingulis
annis , dum hifee Capellanis facri liquores dantur , facultatem a
Chori -Magiftro pro tempore exiftente petere , 8c  reverfales ad-
jacentes fubferibendo renovare , neceffe habeant ; Dire6lionem
curae animarum in Holpitali nobis , reliqua jura Parochialia autem
Chori -Magiftro 8c  Curatis Archi-Epifcopalis curise noftrae, tan-
quam Parochis fiepe di&i Holpitalis , fine diferimine refervantes.
In fidem duo ejusdem tenoris Exemplaria , quorum unum penes
Commiftionem Excclfi Inferioris Auftriae Regiminis , alterum
penes Chori - Magiftri officium aflervandum , expedita funt.
Viennas ex Refidentia noftra die 4 . Augufti 1741.

S. Cardinalis de Kolloniz , Arch-Ep*Vien.

REVERS ALES.EGo  infra nominatus Xenodochii ad Sanflilfimam Trinitatem
in Via Curforia Capellanus, pro me , meisque Collegis 8a-

cerdotibus , curam animarum , in praememorato Xenodochio
exer-



cmctmibm , tenore prsfentiutn recognofco , 8c notum faciö'

qüalitet die 8c Anno in fine citatis , ab A. A. R .R . Speaabilibus*
& Clanflimis Dominis Chori -Magiftro & Cuiratis Archi -Epifco!

palis Curi # ad SanÄum Stephanum , tanquam Parochis in Via
Curforia , poft faftam debitam Inftantiam , de novo ad alium
annum , id eft, usque ad tempus Pafchale anni 8cc. Scc. Licentiam
obtinuerim , adminiftrandi , vicario Nomine , Sacramenta neceffa-

ria , & alias quasdam funäiones Parochiales , juxta tenorem in

Bulla Eminentiffimi Cardinalis , 8c Archi -Epifcopi Viennenfis de

die 4t k Augufti 1741 *contentum . In pleniorem fidem has ma-

nus pcoprix fubferip tione , 8c Sigiilo munitas dedi . Vienna 8cc.

Es hat auch Zhro jetzt regierender Päbstlichen Heiligkeit?
BÊ LDidO dem Vierzehenden/ diesem Kranken Spital zurAller-
HMstenDreyfaltigkeit/ beykommende zweyLuiisszu ertheilen/
und%li dem mildreichesten Vatter der Armen/ nachfolgendeSchä¬
tze rer Christ.Latholischen Kirchen zu eröfnen/ und rmtzmheijm
belioet.

BENEDICTUS PE XIV,

UNiverfis Chrifti fidelibus prxfentes literas infpe&utis 8aluÎhroP̂bst-

tem Sc Apoftolicam Benedi &ionem : Ad augendam fide-

liim Religionem , Sc animarum falutem , coeleftibus Ecclefiae The -jj^ J
Juris pia charitate intenti , omnibus utriusque fexus Chrifti fide- vollkomme-

ibus vere pxnitentibus , 8c confeflis , ac faera Comunione refe - 2n*t>emge^
£lis , qui Ecclefiam Xenodochii SanÄiftrmX Trinitatis fitam in

Suburbiis Civitatis Viennenfis in Auftria ( non tarnen regularium ) Dreyfaltig-
cui Ecclefiae ejusque Capellis , 8c Altaribus five omnibus , five ^ '

fingulis , eamque , feu eas , vel ea , aut illarum , feu illorum fin-

gulas , vel fingula , 8cc. vifitantibus , nulla alia indulgenda repe-
ritur concefla , die per Ordinarium defignanda , ä primis Vefperis
ufque ad occafum diei fequentis , fingulis annis devote vifitave-
rint > 8c ibi pro Chriftianorum Principum concordia , hasrefimi

extirpatione , ac 8. MatrisEcclefiae exaltatione , pias adDeum pre-
ces effuderint , plenariam omnium peccatorum fuorum Indulgen-
tiatn , 8c Remiffionem , mifericorditer in Domino concedimus >

praefentibus ad feptennium tantüm valituris . Volumus autem,

ut , fi alias Chrifti fidelibus , in quocunque alio anni die, di&atn
Ecclefiam , feu Capellam , aut Altäre in ea fitum vifitaverint , ali-

qua alia indulgentia perpetuö , vel ad tempus nondum elapfitm
duratura , concefla fueritj vel fi pro Impetratione , Pubflcatione,

D admit



Admiflione , fcu Publicatione prscfentium aliquid , vel minimüm
de his , aut fponte oblatum recipiatur , praefentes nullae fint . Da¬
tum Romae apud S. Mariam Majorem fub Annulo Pifcatoris
die IX. Aprilis M. DCC . XLII . Pontificatus Noflri Anno fe-
cundo.

Gratis pro Deo , & Sera.
F. Card. Paffioneus.

Vublicentur ha indulgentia, $? deteminamus
ad tenorem bujus Bulla Diem Feflum SS,
Trinitatis . / ). Vienna  5. Maij  1742.

S. Cardinalis de Kolloniz Archi -Ep. Vien.

BENEDICTUS PP. XIV.
H§chst«die- A D futuram rei memoriam . Omnium Salut ! paterna :ha-

ntim 'ben  jlJL  ritate intenti , facra interdum loca , fpiritualibus Indul êti-
Donnerstag, ^ ^rum muneribus , decorarnus , utinde fidelium defun &orun
Ar alle tm animas, Domini Noftri JESU Chrifti eiusque San&orum fufFrana
Spttalabge- . r . 0 .... ^ .. . , J
Torbene, mentorum coniequi , & lllis adjutae, ex Purgatoru paems, ad xtr-

nam falutem per DEI Mifericordiam perduci vakant . Volents
igitur Ecclefiam Xenodochii SS. Trinitatis in Suburbiis Civitats
Viennenfis in Auftria fitam , in qua aliud Altäre privilegiatum nor
reperitur conceffum , & in ea fitum Altäre , per Ordinarium defi-
gnandum , hoc fpeciali dono illuftrarc , de Omnipotentis DEI Mi-
fericordia , ac D . D . Petri & Pauli Apoftolorum ejus, Au &oritate
confifi , ut quandocunque Sacerdos aliquis fecularis , vel regula-
ris Miflam defundlorum in die Commemorationis defundtorum,
& fingulis diebus intraillius odlavam , ac in una feria cujuslibet
hebdomadae , per eundum Ordinarium ipecificanda , pro anima
cujuscunque Chrifti fidelis , quae DEO in charitate conjun &a, in
hoc Xenodochio duntaxat , ab hac luce migraverit , ad praefatum
Altäre celebrabit , anima ipfa de Thefauro Ecclefia^ per modum
Suffragii , Indulgentiam confequatur , itä ut ejusdem Domini No¬
ftri JESU Chrifti , ac D . V. M. , Sandtorumque omnium meritis
fibi fufFragantium , ä Purgatorii pamis liberetur :, concedimus , &
indulgemus . In contrarium faciendum non obftantibus quibus-
cunque , praefentibus ad leptenium tantüm valituris . Datum
Romas apud fandtam Mariam Majorem fub Annulo Pifcatoris

die
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die IX. Aprilis M. DCC. XLII. Pontificatus Noftri Anno fe-
cundo.

Gratis pro Deo , & 8cra.

F. Card. Paffioneus.
Publicentur ba Indulgentia, & determinamus

ad tenorem bujus Bulla Diem Jovis , ßu
Jeriam quintam bebdomada, D*  5. Maij
1742.

S. Cardinalis deKoIIoniz Archi -Ep. Vien.

Damit die itt diesem Spital sterbende / bey ihrem Abscheiden Di- gefabr-
aus dieser Welt / einen vollkommenen geistlichen Trost haben / und UchcKrmck«
um so ruhiger zu ihrem Schöpfer abgehen mögen / ist mit Etnwttli
gung der Ehrwürdigen PP . Orciinis 8ervorum LeatilLmae Virgims Viten,in die
Mariae ( von welchen anjetzo das Spital in der Seel -Sorg versehen
wird ) folgende Ernrichtung gemachet worden : Es werden nemttchderschaftder
alle und jede Krancke / so bald es mit ihnen etwas gefährlicher zuDimerM «-
werden anfangt / von den allda sich befindenden Geistlichen ihres
Ordens / in die Bruderschaft der schmerzhaften Mutter GOttes / un¬
ter dem schwartzen Trauer,Scapulier des Ordens der Diener Mariae,
als Brüder und Schwester / eingeschrieben. Diese erlangen in ih Nachreumu.rer Sterb -Stund / kraft der von den Häubtern der Christ -Catholi -ngerBeicht,
scheu Kirchen ertheilten / und bestätigten Lullen / die Trost -volle/
und in dem letzten Abdruck einen eifrigen Catholischen Christen er, sie, mir an!
gurkende Gnad / daß / wann sie nach abgelegter reumütiger Beicht/vachtigee
und empfangener heiligen Communion / oder / da solches nicht ge- ^ ng \%schen könnte / wenigstens in wahrer Bereuungihrer Sünden / denNabmenr
Allerheiligsten Nahmen JLSUS / nach Vermögen mit dem Mund/
oder in dem Hertzen / andächtig anruffen / sie dadurch vollkomme -Ztund voll-
neu Ablaß / und Nachlassung der Sünden zu erlangen / vertröstetkommenm
seynd . Diesen großen Seelen,Schatz desto gesicherter zu gewinnen / Eaß.
wird/bey annahender Gefahr des Todes/einem jeglichen Krancken/Sieempfan-
zur Zeit / da er noch bey gutem Verstand ist / die so genannte Ge , Un auch die
neral ' AMolution , von einem Priester dieses Ordens / ertheilet / das stAn.
ist/eine allgemeine/und vollkommene Loßsprechungvon allem/was ' '
nur immer den würklichen Empfang solches vollkommenen Ablasses
auf einige Weis noch hinderen möchte. Diese abgestorbene Brü -dieausdle-
der / und Schwester aus dem Spital werden gleichfalls aller Seel -ABruder-
Aemrern / und Seel -Mefien / wie auch des jenigen Gedeihs theilhafi ^ ĥ vge-tig / welches für die Abgestorbene dieser Bruderschaft verrichtet wird , tmum*
Uber alles dieses wird noch eine Seel .Meß für jegliche im Spital ge- b
storbene arme Person / aus dem von Jhro Päbstkichen yeiligkeir pri-
vilegirten Altar / gelesen / so laut der ertheilten Bulise dieWürckungnm Armen
hat / die Seel des in der Gnad GOttes abgestorbenen / aus
Quaal des Fegfeuers / zu erlösen. nen pnvil e-

Auf vorerzehlte Art hat man für die Seelen der im Spital mmn Alm
D 2 ster-9 '



( 16 ) SSffUS
ScnReeon-sterbenden gesorget; bey den Reconvaisü-irenden aber ist in behöri-
wird ta'Mch ge Erwegung gezogen worden / wie nemlichen ein grosser Theil der
Christliche, angenommene » armen Krancken/weder in Glaubens -Sachen / noch
«kjrgchalie.Mtniger in Ubnng Christlicher Tugenden/ gnugsam unterrichtet ftye/

und leider! bedauret werden müsse/ daß man bey den ärmesten Leu¬
ten die gröste Unwissenheit/ und die stärckeste Neigung zur Sünd /
und Lastern anzutreffen pflege; damit nun auch bey diesen nichts
an der Sorg«für ihre Seelen ermangle/ werden selbe/ durch die im
Spital befindliche Seel-Sorger/ in der Zeit/ da fle Arme/ als Re-
convalefcentm / allda verbleiben/ mit unermüdeten Fleiß behörig
unterrichtet. Welche Unterweisung ihr Ziel um so gewisser erreichet/
weilen das sonst Stcin-Harte yertz dieser Reconvalelbirenden/ theils
Durch die glücklich überstandene Kranckheit/ theils durch die em¬
pfangene Wohlthaten gerühret/ folglich in diesen Umständen/ zur
Annehmung/ und Beybehalkung guter Ermahnungen/ besser dann
jeurahlcn/ zubereitet ist.

mm  ist Damit aber auch diese Unterweisung in einer guten/ und gleich-
«m Cache- förmigen Ordnung geschehe/ hak ein eifriger Priester des Ordens
chifmus rn- pp, Servorum BeatiUims Virginis Marias, GOTT zu Lieb/

und und seinem Nächsten zu Nutzen/ einen kurtzen eakk-ckilmum, zum
«cdrucke/ Gebrauch des Spitals/ zusammen getragen/ worinnen durch kurtze
worden. Fyag'Stück/ und Antworten die Haudt-Gründe unseres Glaubens/

Dann die Haubt,Tugenden/ nebst den Ursachen/ so uns zur Aus¬
übung derenselben bewegen sollen/ erkläret worden; nach dessen
Inhalt wird den Armen die Christliche Lehr von den Geistlichen
vorgetragen/ und bedenklich gemachet. Das Morgen- und Abend-
Gebeth/ welches man den Rseonvaielsirenden alltäglich vorbethet/
ist also eingerichtet/ daß alle diese Tugenden dadurch/ mit anmü-

Dtcstrsamt thigen Ausdrükungen/ ausgeübet/ und wiederholet werden. Die¬
ven Marge-str LatkLeKilmus, samt den Gebethern/ ist auf die Kosten des Spi-
«nd Abend- j„ öffentlichen Druck beförderet worden/ und wird den Reconva.
tmenfabm lek-irenden/ so den Druck zu lesen fähig seynd/ zu ihrem Seelen-
««Sgetheilel.Trost ausgetheilet/ und bey ihrer Entlassung mitgegeben.
Di-,«Be-ZWO»der/zur Besorgung dieses Krancken-Gpitals/von Regierung

«ürcknngÄA verordneten Commiflion, seynd zur vollständiger Einrichtung
- -macht- desselben/ dann zur Bewürckung/ und Beybehalkung der vorhin an-
Srdmmgen,geführten/ und festgestelten Verfassung/ nachstehende Ordnungen/
«nd-rche-lt-und inkruÄionss abgefaffet/ und zu immerwährender Rlcht-Schnuv
«£” Vorgeschrieben worden:

Mg -Mdnung in den Uommer-
Monaten.

iEs Morgens um5. Uhr/ Frühstück-Suppen/für
diejenige/ so auf die Wache gehen/ und sodann spä¬

ter/ für alle übrige von den Hausgenoffenen.
Um halber6. Uhr die erste heilige Meß.
Um6. Uhr die Abwechslung der Wache. Von



Von 6. bis 8. Uhr dieOrdinationvon denMe-
dids , undChyrurgis, sowohl für die in das Spital kom¬mende/ als alda kranck-ligende Armen.

Um7. Uhr das Eingeben.
Um halber8. Uhr die Frühstück- oder lautereSuppen

für die Krancken.
Um halber10. Uhr die Vorbethung des in dem Spi¬

tal eingeführten/ und gedruckten Morgen-Gebeths/ von
einem Geistlichen in der Kapellen-

Um10. UhrLcnediÄio Ciborumvon einem Geistli¬
chen/ sodann die Vorbethung eines kurtzen Tisch-Gcbeths/
und endlich die Austheilung der Speisen unter die Armen.

Um drey Viertel auf 11. Uhr die zweytc heilige Meß.
Umi r. Uhr das Eingeben/ dann das Mittagmal für

die krsÄicanten/ und Krancken-Warterinnen/ welche aus-
ftr der Wache seynd.

Von 11. bis12. Uhr/ sofern es die Witterung zuläst/
wird den reeonvaleLirenden Manns-Personen/ in dem
Garten Spatziren zu gehen/ erlaubet.

Um12. Uhr das Mittagmal für diekraLUeanten/
und Krancken-Warterinnen/ so in der Wache seynd/ dann
bas Mittagmal für die Geistlichen/ undOKcianten.

Von i2. bis 1. Uhr begeben stch die reconvaleleiren-
de Weibs-Personen/ bey guter Witterung/ in den Garten.

Um1. Uhr die lautere Suppen für die Krancken.
Um2.Uhr die Abwechslung der Wache/ dann die Be-

suchungallerKrancken-Better/vonbemMedico Seeundario.Von2. Uhr bis5.UhrSilentium&Studium imMu-
fxo von denPradHcanteti/ so nicht in der Wache seynd.Um3. Uhr das Eingeben.

Vonz.bis4. Uhr geistliche Lehr/ für dieRecovalefci-rende/ in der Kapellen.
Um4.Uhr sollen/ von allen Kranckm-Warterinnen zu¬gleich/ die Beker aufgebrket/ oder allenfalls aufgerichtetwerden.
Um halber5. Uhr die Vorbethung des eingeführtenAbend-Gebeths/ von einem Geistlichen/ in der Kapellen.
Um5. Uhr Benedi&io Ciborum von einem Geistli¬

chen/ sodann die Vorbethung eines kurtzen Tisch-GebethS/
und endlich die AuStheilung der Speisen unter die Armen.E Um
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Um6. Uhr das Abend-Essen für die Praöbicanten/ und
Krancken-Warterinnen/ so sich ausser der Wache befinden.

Um7. Uhr das Abend-Essen für die Pra£ticant«t/ und
Kranckenwarterinncn/ so in der Wache ftynd/ dann für die
Geistlichen/ und Offidantai; ferner das Eingeben.

Um halber8.Uhr das Afperges, von einem Geistlichen/
in allen Krancken-Zimmern.

Um8.Uhr eine abermahlige Bcsuchung aller Krancken-
Beiter/ von dem Medico Sccundario.

Um9. Uhr soll das Haus-Thor geschloffen/ und der
Schlüssel dem Medico Secundario in sein Wohn-Zimmer/
von dem Portier/ überbracht werden.

Um io. Uhr Nachtö Ablösung der Wache.
Um ii . Uhr das Eingeben.
Um 12. Uhr die lautere Suppen für die Krancken.
Umz. Uhr das Eingeben.
Um4. Uhr die Reinigung der Leib-Stühlen.

In den Winter.Monaten:
MkEs Morgens um halber6. Uhr Frühstück-Suppen für
DM diejenige/ so auf die Wache gehen/und sodann später/
für alle übrige von den Haus-gcnostenen.

Um6. Uhr die Abwechslung der Wache.
Um halber7. Uhr die erste heilige Meß.
Um7. Uhr das Eingeben.
Um halber8. Uhr die Frühstück-oder lautere Suppen

für die Krancken.
Von7. bis9. Uhr die Ordination von den Medicis,

und Chyrurgis, sowohl für die in das Spital kommende/
als alda kranck-ligende Armen.

Um halber io. Uhr das Vorbethcn des gewöhnlichen
Morgen-Gebeths/in beyden PeconvalePcenten-Zimmern/
von den Geistlichen.

Um IO. Uhr Benedidtio Ciborum von einem Geistli¬
chen/ sodann die Vorbethung eines kurtzen Tisch-GebethS/
endlich die Austheilung der Speisen unter die Armen.

Um dreyViertel auf ii .Uhr die zweyte heilige Meß.
Umn .Uhr das Eingeben/ dann das Mittagmal für

die Praöbicanten/ und Krancken-Warterinnen/ so ausser der
Wache fich befinden. Um



Um 12.Uhr das Mittagmal für die PraÄicanten/ und
Krancken-Warterinnen/ welche in der Wache seynd/ dann
das Mikagmal für die Geistlichen/ und Officianten.

Umi. Uhr̂die Ablösung der Wache/ dann die Besü-
chung aller Krancken-Better/vondcm̂ledico Secundario.

Von2. bisz. Uhr Christliche Lehr in den Reconvale-
tcenten-Zimmern/ wechsel-weis-

Von2.bis5. Uhr Silentium, &Studium im Mufeo,
von den Pradicanfcn/ so stch außer der Wachebe finden.

UmZ. Uhr das Eingeben.
Um halber4. Uhr das Vorbethen des eingcführten

Abend-Gebeths/ in beyden Reconvalefcenttn «Zimmern/
von den Geistlichen.

Um4. Uhr Benedidtio Giborum von einem Geistli«
chen/ sodann die Vorbethung eines kurtzen Tisch-Gebeths./
endlich die AuStheilung der Speisen unter die Armen.

Um5. Uhr sollen/von allen Krancken-Warterinnen zu¬
gleich/ die Better aufgebettet/ oder allenfalls aufgerichtet
werden.

Um6. Uhr das Abend-Essen für diePra/iieanten/ und
Krancken-Warterinnen/ so sich außer der Wache befinden.

Um7. Uhr das Abend-Essen für die PraQicanten/
und Krancken-Warterinnen/ welche in der Wache seynd/
dann für die Geistlichen/ und OKeianten; ferner das Ein¬
geben.

Um halber8.Uhr das ^Herges, von einem Geistlichen/
in allen Krancken-Zimmern.

Um8-Uhr eine abcrmahlige Besuchung aller Krancken-
Bettcr/ von dem Medico Secundario, dann soll ebenfalls

Um8. Uhr das Haus-Thor geschlossen/ und der
Schlüssel/von dem Portier, dem Medico Secundario in sein
Wohn-Zimmer überbracht werden.

Um io. Uhr Nachts/ die Abwechslung der Wacht.
Um 11. Uhr das Eingeben.
Um 12. Uhr lautere Suppen für die Krancken.
Umz. Uhr das Eingeben.
Um5. Uhr die Reinigung der Leib-Stühlen.

* die lautere Suppen für die Krancken.
Um2. Uhr



^Er zu den vorbenanten Stunden/ bey dem Mittag-! oder Nacht-Essen/abwesend ist/und daran/durch ei¬
nige das Spital betreffende Verrichtungcn/nicht verhindert
wird/ auf diesen soll nicht gewartet werden.

Die Speisen von der Tafel weg zu tragen/ zu verschew
cken/ um so mehr aber zu verkauffen/ ist allen/ und jeden
verbothen.

Wer/ bey geschlossenem Haus-Thor/ nach Haus kom¬
met/ soll nicht mehr eingelassen werden; er wäre dann/ mit
Vorbewust des Medici Secundarii, später ausgeblieben.

Inftru&ion der Weistlichm.
iDlfctt sich selbe eines auferbaulichen Lebens.Wandels

befleißen/ und als geistliche Personen/ allen anderen
mit guten Beyspiel vorzugehen/ sich beeiferen.

2 .)  Haben sie ihres Orts die vorgeschriebeneTag - utld übrige
Ordnungen/ auf das genaueste/ zu beobachten. Beynebens ist dem»
jenigen/ der die Wache zu besorgen hat/ aus dem Spital zu gehen
nicht erlaubet/ es wäre dann/ daß/ anstatt seiner/ der andere Geist»
liche zu Haus verbleiben würde.

z.) Unter der Zeit/ daß die in das Spital aufgenommene Per«
sonen/ von dcuKrancken.Warterinnen/ in das Bett geleget werden/
soll/ unter der Obstcht des die Wache habenden Geistlichen/ von dem
krsLicanten/ welcher auf der Wache ist/ ein lavencarium,
über alle und jede mitgebrachte/ auch geringste Sachen/ cigenhän»
dig errichtet/ das vorhandene Geld aber/ und was sonst etwann
kostbarer wäre/ von ihme Geistlichen/ in seine Verwahrung also,
gleich genommen/und dasselbe/ in dag vorhandene Depofifcn Pro-
tocoll, mit Benennung des Dati, und der Person/ welcher es gchö.
rig/ eingetragen werden. Wann alsdann die krancke Person in ih>
rer Ruhe liget/ soll dieselbe alsogleich Beicht gehöret/ und/ da es
von ihme Geistlichen unbedencklich befunden würde/ mit dem Aller»
heiligsten Altars,Sacrament gespeiset/ er Geistlicher aber jedesmahl
von einem PraLticanten/ mit der Latern und Glöekel/ begleitet/ und
vorhin in dem Spital das gewöhnliche Zeichen zum Speisen gege.
ben werden. Solle jedoch/ bey dem angenommenen Krancke» /
die Todes»Gefahr nahend seyn/ ist er alsogleich mit den geistli»
chen Mitteln zu versorgen/und wird das übrige/ nach der Zeit/vor.
zunemen seyn.

4.) An dem Vorabend der höheren FestTägen/ wie auch des
Absterbens der Gotcseeligen Stiftern/ desgleichen an allen Sam.
stägen( wann nicht kurtz vorhero ein Beicht-Tag eingefallen/ oder
der Krancke erst einige Täg vorhin gebeichtet hätte) sollen die8c-



Gonvalefcitenbc/ wie auch die Krancke/ so gnügsame Kräften ha«
den/ Beicht gehöret/ und den folgenden Tag/ nach der ersterenMeß/ gespeiset/ diese anbey/ daß sie in dem Gebeth/ für die Gottseeli-
ge Stifter/ und ihre Gutthäter/ ingedenck seyn sotten/ ermahnetwerden.

5.) Sofern jemand in das Spital ausgenommen würde/ wett
chen sie Geistliche/ in seiner Sprach/ nicht Beicht hören könten/ wer«
den sich diese um einen Beicht-Vatter/ der solcher Sprach kündig
ist/ ohne Zeit.Verlust zu bewerben haben.

6.) Sobald sich bey einen Krancken/ es seye bey Tag oder bey
vNacht/ eine nähere Gefahr des Todes zeigete/ wird solches den
Geistlichen alsogleich angedeutet werden; wo sodann der die Wa-
che habende/ den Krancken bis zu seinem letzten Ende nicht verlas»
sen/ so es möglich/ denselben nochmahl Beicht hören/ das heilige
Viaticum , wie auch die letzte Oelung reichen/ und ihme bis auf sei»
nen letzten Abdruck beystehen solle. Im Fall aber zu gleicher Zeit
zwey Tods,gefährliche Krancke vorhanden wären/ soll keinem der
Geistlichen/ aus dem Spital zu gehen/erlaubet seyn; damit einem je»
glichen die letzte Hülf erwiesen/ und beygesprungen werden möge.

7.) Unter der zur geistlichen Lehr bestimmten Stund/ soll der
Geistliche/ so die Wache hat/ alle Zimmer besuchen/ einen jegli»
chen Krancken um seinen Zustand/ und/ ob ihme nichts abgehe/
befragen/ zugleich auch denenstlben einen geistlichen Trost mit kur»
tzen ertheilen; die übrige Zeit aber ist er zur Christlichen Unterwei»
sung der auszustehen vermögenden keconvalelcenten/ nach Anlei»
tung des zum Gebrauch des Spitals gedruckten Gathechifmi, an»
zuwenden schuldig. Käme eine gegründete Klag vor/ hat er sott
ches den Medicis, und/ nach Befund der Umständen/ auch den zur
Besorgung dieses Spitals verordnekcn Herren Rächen zu berichten.8.) Von einem jeden in das Spital aufgenommenen Krancken/
soll der die Wache habende Geistliche/ in den zu solchem Ende ge»
druckten Zetteln/ das behörige/ nach Anleitung derenselben/ an»
mercken/ und/ wann darüber die kalllrung von dem Herrn Proefide
Commiflionis erfolget / solle er den Tag der geschehenen Anneh»
mung/ wie auch den Nahmen/ Alter/ Religio», Geburt/ Stand/
und Condition des Kranckens/ desgleichen das/ über die mitge»
brachte Sachen/ errichtete lnventarium in das HaubtProtocoll ei»
genhändig einschreiben/ und in Margine das Numero des Bettes/
wohin die Krancke Person geleget worden/ andeuten/ zugleich aber
auch in dem Reperrorio den Nahmen samt dem toi IO, unter dem
behörigen Buchstaben/ eintragen. Aus den gedruckten Paittruugs»
Zetteln ist ebenfalls der Tag der Annehmung/das Folium des Haubt»
Protocollö / und das Numero des Bettes zu bemerckcn; dieses ge¬
druckte Zettel sollen sodann dem Haus>Verwalter/samt dem hierzu
gehörigen Inventario»behändiget werden.

9.) So oft eine krancke Person das zeitliche segnet/ oder ent¬lassen/ oder von einem Bett in das andere transkeriret wird/ soll
über die erhaltende schriftliche Nachricht( welche der Pra&kant, so
in der Wache ist/ jedesmahl zu ertheilen hat ) ein solches in dem
Haubt'Protoooii, bey der eingetragenen Person in Margine, ange»F mer-
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mercket werden ; vorermeldte schriftliche Nachricht wird sodann dem
Haus -Verwalter / um sich hiernach zu richten / ferner zu bchändigen
seyn.

10 «) Sie Geistliche sollen sorgfältig die Obsicht tragen / damitden entlassenden Armen alle ihre Sachen ohne Abgang / anbey sau¬
ber gewaschen / und gereinigter zurück gestellet werden ; dahero auchvon ihnen die Arme / bey ihrer Entlassung / ob sie alles überkommen/
zu befragen seynd . Übrigens soll / in Margine des Depofiteu Proto-collß/  jedesmahl die Verabfolglaffung des Gelds/oder was sie Geist¬
liche sonst in ihre Verwahrung genommen / mit Beyruckung desTags / angedeutet werden.

u . ) Das Gewand/Wäsch/und andere Sachen / der in dem
Spital Abgestorbenen / sollen in dem dazu bestimmten Ort zurück/und aufbehalten werden ; darüber haben sie Geistliche ein besonde¬res Inventarium zu halten / und ein und das andere unter die ent¬
lassende Arme / wann selbe gar übel gekleidet / nach ihrer Bedürftig¬keit / zu vertheilen ; das gar schlechte Leingewand aber soll zum Ge¬
brauch der ^d ^ rurgorurn verabfolget werden . Was demnach von
diesem Gewand / Wäsch / oder anderen Sachen hergegeben wird/sollen sie Geistliche bey ihrem lnvenrario in Masgine anmercken / und
zugleich dem Haus , Verwalter eine schriftliche Paarung / mit
Benennung der abgestorbenen Person / von welcher dasselbe
herrühret / ertheilen . Was mit dem Geld / oder anderen kostbare¬
ren Sachen / der im Spital Abgestorbenen / vorzukehren seye : dar¬
über haben sich selbe bey der Commiffion anzufragen / und die Ver¬ordnung zu erwarten.

12 .) Wann jemand von den Armen entlassen wird / oder das
zeitliche segnet / sollen sie Geistliche das gedruckte paGrungs - Zettelvon dem Haus,Verwalter absorderen / auf selben den Tod Fall oder
die Entlassung nebst Beyruckung des Dati anmercken / solche Zettel
Monat -weis / nach der beschehenen Ausnehmung / zusammen rich¬ten / und von Monat zu Monat abgesonderter aufbehalten.

13 . ) Den letzten Tag eines jeden Monats sollen sie Geistlicheeinen Extra & verfassen / und in demselben verzeichnen ) wie viel Kran-
cke / und Reconvalelcirende / sowohl Manns - als Weibs -Personen/von dem vorigen Monat übrig verblieben seynd / dann wie viel / mit
dem gleichmäßigen Unterscheid des Geschlechts / in dem lauffenden
Monat/ausgenommen / gestorben / oder entlaßen worden / endlich
wie viel wiederum an Krancken / und Eeconvalelcirenden übrig ver¬bleiben ; zu Ende des Jahrs aber ist ein gleichförmiger Extraä , überalle das gantze Jahr hindurch Angenommene / Gestorbene / und Ent¬
lassene zu verfassen / welche Extra & m der ihnen Vorgesetzten Com-miffion zu überreichen seyn werden.

14 .) Nach Jnnhalt der / zur immerwehrenden Gedächtnüß der
Gottseeligen Stiftern / in der Capellen ausgehängter Taft ! sollenzu Trost ihrer Seelen die verorduete heilige Messen Wöchentlich /
dann / für jeglichem in dem Spital abgestorbenen Armen/eine heiligeMeß von ihnen Geistlichen gelesen werden.

15 -) Diejenige Personen/welche sie Geistliche/vermöge der von
Jhro Fürstlichen Eminenz dem alhiestgen Ertz,Bischöflichen Herrn

Ordi-
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Öfdinario erthekltenBuIIse de Dato 4 . Augufti 1741 . / itt des Spi¬
tals Gottes,Äcker zu begraben / berechtiget seynd / sollen von ihnen
gratis - und ohne Abnehmung einer 8toln , begraben werden.

16 .) Wegen der im Spital abgestorbenen Armen / sollen die
Lodten -Schein von ihnen Geistlichen ebenfalls gratis errheilet wer¬
den / wozu die Exetnplam für beederley Geschlecht zu besserer Be¬
quemlichkeit georucket worden , solche Toden -Schein seynd von ei¬
nem derenselben zu unterschreiben / und / mit dem Jnstgel der Stif¬
tung / zu bekräftigen.

17 . ) Würde jemand von den Krancken / bey noch gesunder
Vernunft / ein Testament zu machen anverlangen / soll dieses in Ge¬
genwart eines Geistlichen / und des Medici afliftentis geschehen z
welche letztwillige Verordnung der Geistliche Ln das TestamenttBuch
einzutragen / und beyzurücken haben wird / daß dieser letzte Will in
seiner / und des Medici affiftentis Gegenwart / bey gesunder Ver¬
nunft / errichtet / und sie beyde / als Zeugen / ersuchet worden . Die¬
ser eingetragene Aufsatz ist hiernach von dem Geistlichen selbsten / so¬
dann auch von dem Medico affiftente / als Zeugen / zu fertigen.

18 .) Diejenige/welche ausser den Armen / vermöge erwehnter
Bullae, in des Spitals Gottes -Acker begraben werden / derer Nah¬
men / und Condition haben sie Geistliche ebenfalls / mit Beyruckung
des Dati , in das HaubdProtocoU , und Repertorium einzutragen.

19.) Die zur Capellen gehörige / und in einem besonderen In-
ventario beschriebene Sachen / tollen sie Geistliche in ihrer guten
Verwahrung aufbehalten ; sie haben auch zu besorgen / daß die
Capellen selbst / und alle Zugehörungen jederzeit sauber/und in gu¬
tem Stande erhalten werden . Wann demnach etwas abgängig wä¬
re / oder zu Grund gieng / werden sie solches alsogleich der ihnen
Vorgesetzten Commrilion anzudeuten / und die Verordnung zu er¬
warten / das beygeschafte sodann dem lnventario zuzufchreiben / das
zn Grund gegangene aber demselben abzuschreiben haben.

20 . ) Überhaupt sollen sie das ihnen anvertraute Amt eines
Seelsorgers mit aller Christlichen Lieb / und dem einem Priester
zustehenden Eifer verwalten / wie auch den Nutzen / und Aufnahm
des Spitals sich auf das Beste angelegen seyn lassen ; was hier¬
an eine yindernuß verursachen könte / seynd sie Geistliche / ihrem
Gewissen gemäß / der Stiftungs -CommiMon alsogleich / zur behö-
rigen Abhelsung / anzudeuten schuldig.

Inftru&ion eines zeitlichenMedici Pri¬
marii, anjetzoDominici Pflmdhellers PIril. &

Medicinac Dris , auch Phifici ordinarii zu
St . Marx.

Jrd ihme Medico Primariodie Ober. Aufsichtf über das
ganye Spital .Wesen/ und alle daselbstzur Eurir Wart«und Verpflegung der Armen aufgenommene Personen/ von der

ausgestelltenLolumilLoa/ hiemit anvertrauet. Aghero er die fid)
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äufferende Fehler/ und Gebrechen entweder selbst abzustellen/ oder/
da es erforderlich/ und seinen Ermahnungen nicht nachgelebet wür-
de/ solches/ der ihme Vorgesetzten Commifljon» alsogleich anzu.
deuten schuldig seyn solle.

2.) Er hat auch/ seines Orts/ darauf zu halten/ damit die
vorgeschriebene Ordnungen/ und ertheiitel»kruäio»es auf das ge>
naueste vollzogen werden. Es seynd demnach diejenige/ welche er
zum öfteren saumselig verspüret/ bey der Cpmmiffion alsogleich an,
zugeben.

;.) Unter den bestimmten zweyenFrüheStunden/welche er täg¬
lich für das Spital / zu Nutzen der Armen anzuwenden hat/soll er
alle und jede Krancken-Better mit dem Medico Afliftcnte, und bey
den Ckyrurgischen Patienten/ oder/ wo sich zugleich ein Cafus
Chyrurgicus zeiget/ mit dem Chyrurgo Primario besuchen; bey je¬
dem Bett sich um den Zustand des Krancke»/ wie er sich von Zeit
der letzten Besuchung befunden/ dann/ was vor eine Würckung
das verordnete gehabt habe/ wohl erkundigen/ und das erforderli¬
che ferner verordnen; die Arme/ ob ihnen nichts ermangle/ und sel¬
be mit aller Christlichen Liebe bedienet werden/ befragen; ob das
verordnete vollzogen worden/ nachsehe«; in benöthigtemFall/ we¬
gen der gefährlicheren Krancken/ sich jedesmahl mit dem Medico
Secundario unterreden/ damit dieser/ in seiner des Medici Primarii
abwesenheit/solche Krancke besonders beobachte; die übrige Zeit aber
zur Verordnung/ und Austheilung der Medici», für die in das
Spital kommende Krancke/ oder aber zur An-und Ausnehmung
derenselben/ in das Spital/ anwenden.

4.) Wann die Krancken/ so sich selbst anmelden/ mit keinem
langwührigen/ und säst unheilbaren Übel behaftet seynd/ anbey
an ihrer Armut/ und Würdigkeit kein Zweifel zu tragen ist/ wird
ihme Medico Primario die Macht ertheilet/ selbe in das Spital
auf. und anzunehmen; dabey jedoch obangeführte Verfasiung auf
das genaueste zu beobachten seyn wird. Da also ein leeres Bett
vorhanden/und der Krancke/ von ihme Medico, bey den Chy-
rurgischen Zuständen hingegen/ mit Zuziehung des Lkyrurgi Pii-
marii, Inftitut -mdfjig/ das ist: arm / und heilbahr befunden
wird/ soll auf einem derer zu solchem Ende gedruckten Zetteln/
von dem in der Wache sich befindenden Geistlichen/ der Nahmen/
Religion, Alter/ Wohnung / Geburt/ Stand / und Condition
des Armen verzeichnet; der Zustand/ und/ wer solchen beschauet/
benennet; auch/ daß wegen der Armut kein Zweifel vorhanden
seye/ angemercket werden/ diese Zettel seynd sodann dem Herrn
Prsefidi Commiffionis, zur weiteren Pallirung/ und Untersuchung/
zu überschicken.

5.) Im Fall jemand sich für einen andern zu Haus kranckli-
genden Armen anmeldet/ hat er Medicus Primarius die abgeschick¬
te Person über die erforderliche Umständ zu befrage«/ und/ da ein
leeres Bett vorhanden/ und der Zustand muthmassentlich inftituc-
mässig zu seyn geurtheilet würbe/ soll von dem Geistlichen auf einen
gedruckten Zettel der Nahmen/und dieWohnung des Krancken ange¬
deutet/ solenn von ihme Medico nach Beschaffenheit ein Medici»«,
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oder Chyrurgte Studiofus, nebst Mitgebung des gedruckten Zet-
te!s / zur Beschaue des Kranckens abgeordnet werden. Was nun
hierauf ferner vorzukehren seye/ wird in der Inftru&ion der Prafti-
canteti §* 19. weitläufig ungefährer/ alwohin man sich dießfalls
beziehet.

6.) Indem alle Venerische Zustand von diesem Spital aus,
geschlossen/ als sollen/ dieser Ursachen halber/ diejenige/ so aufge,
nommen werden/ und zwar die Manns,Personen durch einen Chy-
rurgischen Pra£ticanten/ die Weibs Personen aber durch eine Kran,
cken'Warterin/in der hierzu bestimmten Cammer/ jederzeit sehr genau
beschauet werden.

7.) Sofern ein gefährlicher Krancker vorhanden/ und der
Medicus Secundarius nothwendig befände/ ihme Medico Primario
die sich zeigende Zufälle wissend zu machen/ ist er schuldig/ hierüber
seine weitere Meinung zu ertheilen/ auch allenfalls/ und da es
nöthig/ den Krancken/ des Tages über/ zu besuchen.

8.) Ohne des Medici Primarii Anordnung soll kein Reconva-
lescenr aus dem Spital entlassen werden/ und seynd auch diese
nicht eher zu entlaßen/ als bis sie ihre Kräften erlanget haben/ mit,
hin der Arbeit wiederum vorzustehen vermögend seynd.

9.) Nachdem man/ an Seiten der zur Besorgung dieses Spi,
tals aufgestelten(Hommillion, dahin bedacht ist / damit die zur
Wartung der Krancken bestellte PraÄicanten zugleich in ihrem
Studio guten Fortgang machen/ und durch sie dem gemeinen We¬
sen/ mit der Zeit/ wackere Subjeäa gestellet werden mögen: als hat
er Medicus Primarius denenselben dazu die behörige Anleitung zu
geben/ mithin dasjenige/ was zu ihrer besseren Unterrichtung dienlich
seyn mag/vor die Hand zu nehmen/und in den vorkommenden wich¬
tigen Fällen/ sowohl bey curirungder Krancken/ als auch bey den
Lxenrerirungcn/oder aber̂ natomüs derSubjeKorurn die benöthig,
te Erklärungen ihnen PraÄicanten beyzubringen.

10.) Da er Medicus Primarius aus erheblicher Ursach sich aus
ein/ oder mehrere Täg von hier begeben müste/ oder auch sonst um
die bestimmte Zeit das Spital nicht besuchen könte/ soll er die Ursach
seiner Verhindernuß dem Herrn Pr̂ fidi, der ihme Vorgesetzten Com-
miflion, anzudeuten schuldig seyn/ damit nach Erheischung der Um¬
standen die behörige Vorsehung gemachet werden möge.

11.) Er soll sich vor allen angelegen seyn lassen/ auf daß die
Apothecken mit allen/ zum Gebrauch des Spitals / erforderlichen
Artzneyen je und allezeit versehen seye/ und hieran niemahlen das
geringste ermangle; ingleichen/ daß in Zubereitung derenselben kei-
ne andere/ als die frischeste/ und beste Materialien genommen; alle
Compofita und Pecept , nach der gemachten Verordnung auf das
genaueste prsepariret/ und nicht eines vor das andere genommen wer¬
de. Alles dieses desto gewisser zu bewürcken/ wird er Medicus Pri¬
marius alles / was sowohl in die Apothecken / als für den Chyrur-
gum nothwendig ist / selbsten zu erkauffen ; in Erhandlung / und
Beyschaffung dessen aber dem Spital auf das Beste zu wirthschaften;
mithin solches zu der erforderlichen Zeit beyzuschaffen; auch alle übri¬
ge in der Apothecken/ und bey den Chyrurgis benöthigte Ausla-

G gen
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gen zn bestreiten haben . Das ausgelegte Geld hingegen soll ihme
zu Ende eines jeden Monats/über das übergebene Monat -Zettei /
alsogleich abgestattet werden.

12.) Ohne des Medici Primarii schriftlicher Anschaffung soll
von dem Materialisten keine Maare verabfolget werden / daher » ein
Hand -Büchel gehalten werden solle / in welches er jedesmahl / mit
Benennung des Dati , eigenhändig einzuschreiben haben wird / was
vor Materialien / und wie viel von denenselben zu verabfolgen seye.
Die von dem Materialisten monatlich abgefaste Conti soll er diesem
VandBüchl jedesmahl entgegen halten / sodann hierauf anmerckcn/
ob alles und jedes gelieferet worden seye ; der Preis aber soll vor¬
hin mit Genehmhaltung der Stiftungs .CommilRon / auf die beste
Gattungen der Materialien / festgesctzet werden / und hiernach die
Bezahlung der Conti monatlich erfolgen.

ij .)  Die von dem Materialisten gelieferte Materialien soll er
Medicus Primarius selbst in Augenschein nehmen / und / wann er sol>
che nicht von der besten Gattung zu seyn befände / sollen diese aho.
gleich zurück geschicket/ und bessere anverlanget werden ; allenfalls
ist dieser Unfug / zu behöriger Vorkehrung / der Commiffion an.
zudeuten.

14 .) Der über die Spital <Apothecken / und Material - Cam.
mer / dann über das Herbarium , und Aquarium , Ordine Alpha-
bethico , mit Genehmhaltung der CommifRon , verfaste Latalogus
der 8irnpliciurn , und Compofitorum soll ins künftige / für eine be¬
ständige Richt -Schnur / gehalten / einfolglich nach dessen Maßge.
bnng die Apothecken samt den Zugehörungen / je und allezeit ein¬
gerichtet / verbleiben / und versehen werden . Sölten aber ein und
andere Compofita , von Zeit zu Zeit / in die Spital -Apothecken neuer,
lich eingeführct werden / seynd diese alsogleich in erstcrwehntem Ca-
talogo , nebst dem Recept , nachzutragen.

i s .) Soll er den Aufnahm des Spitals / und die genaue Be.
sorgung der Krancken / seinem Amt gemäß / sich auf das Beste an¬
gelegen seyn lasten/anbey die eingeführte Sauberkeit mit aller Schär,
fe beyzubehalken besorget seyn.

Inftru&ion eines zeitlichen Medici Se-
cundarii, anjetzo Francilci de Paula Holz¬

hauers Phil.&Med. Do&oris.
Mchdem er in dem Spital wohnhaft / mithin täg >und

J stündlich nachzusehen die beste Gelegenheit hat / als soll
er am meisten dahin bedacht seyn / aus daß die vorgeschriebene Tag.
Ordnung unverletzlich befolget werde.

2. ) Wird ihme über die samenkliche PraÄicante » die Obstcht/
quoad ftudia , vitam , & mores , ausgetragen ; daher » auch alle /
und jede an ihne angewiesen seynd. Alldieweilen aber die aufgestellte
Commiflion verlanget / baß die PraÄicanteu zugleich in ihrem 8tu-
dio guten Fortgang machen solten / damit durch sie dem Pubiico zu

seiner
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seiner Zeit statliche Männer/sowohl in Re Medica, als Chyrurgica,
gestellet werden mögen: als soll er öledicus Secundarfe ihnen Pra-
Lkicanten/ in ihrem Studio, mit guter Anleitung nach Möglichkeit
beyzustehen nicht ermanglen; deme zu folge soll er diejenige Cafe ,
welche über die vorkommende besonders wichtige Kranckheiten von
den zwey älteren Medicinae Studiofis zu verfassen seynd/ mit denen-
selben vorläuffig überlegen/ und/ da sie zu Papier gebracht worden/
solche übersehen/ auch nach Erfordernuß verbesseren; endlich den
Exenterationibus , und Anatomiis beywohnen / und die nöthigeErklärungen/ in Abwesenheit des Medici Primarii, beybringen.

SO Ihme Medico Secundario ist die dem Spital gehörige/
und zu dem Studio der PraAicanten gewidmete Libliotfiec, nach In¬
halt des darüber errichteten Inventarii) in seine Verwahrung über¬
geben; weld)e da von dem ersten Stifter yerrn Frantz Billiot/ ge,
westen Kayserl. Leib-Medico seel. / herrühret/ und auf Kosten des
Spitals mit neuen Büchern/ nach Erfordernuß der Anfängern/ver¬
mehret worden. Von dieser föllen den Pradicanten/ gegen ihren
Schriftlichen Redpifle, t>ie erforderliche Bücher zu ihrem Gebrauch
verabfolget werden.

4.) Es soll von ihme Medico Secundario , ein ordentliches
Buch gehalten/ und in selbes/ nebst Beyrückung des Vati der be-
schehenen Ausnehmung/ alle und jede Pra&icanteit mit Nahmen/
Zunahmen/ Alter/ Geburt/ und Condition eigenhändig eingetra¬
gen werden; in Margine aber wird zur Zeit der Entlassung anzu-
mercken seyn/ wann/ und auf was Art ein jeglicher derenselben aus
dem Spital ansgetretten seye; dann was für einen Fortgang er in
seinem Studio gemachet habe.

5.) Solle er einige Gebrechen entweder in der Sauberkeit/oder
Wartung der Krancken/ oder Prseparirung der öledidn, oder in
den Speisen/ oder auch sonst entdecken/ welche/ seiner gemachten
Erinnerung unerachtet/ 'nicht verbesseret werden/ wird er solches
dem Medico Primario, und zugleich der ihme Vorgesetzten Commifi.
fion zur behörigen Abhelfung alsogleich anzuzeigen/ die Pradican-
ten aber über ihre kleinere Verbrechen von selbsten zu bestraffen ha¬ben. Sofern jedoch die PraAicanten grössere Verbrechen ausüben/
oder über die vielfältige Ermahnungen/ und Abstraffungen sich nicht
besseren würden/ in diesem Fall soll die Beschaffenheit der Sach der
Commiflion angedeutet werden.

6.) Wann er in Erfahrung bringen würde/ daß jemand ei¬
nige Artzney/ oder etwas von den beygeschasten Materialien/ ohneseinem/ oder des Medici Primarii Vorwiffen/ einem Armen aus-
theilen/ oder für sich selbst gebrauchen/ oder gar heimlich entziehen/
und aus dem Spital tragen/ oder/ so noch sträflicher wäre/ ums
Geld oder eine andere Geschäncknüß und Gefälligkeit weg geben söt¬
te/ einen solchen wird er Medicus Secundarius der Cornrnilfion also,
gleich/ bey schwerer Verantwortung/anzudeuten haben.

7.) Bey curirung der Krancken/ hat er alles dasjenige/ was
von dessen Amt abhanget/ und einem flüssigen und gewissenhaften
Medico zustehet/ aus das Sorgfältigste zu beobachten; anbey so¬
wohl bey Tag/ als Nacht/ mit aller Christlichen Lieb/ und Ge-G s dult/
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dult/ bey den Krancken das erforderliche vorzukehren; Hierinfalls
aber mit dem Medico Pimario sich jederzeit einzuverstehen. Im
sonderheit soll er sich die gefährlichere Krancken angelegen seyn las¬
sen, solche auch außer der Vorgesetzten Zeit/-so oster es nöthig befin¬
det/ besuchen; allenfalls dem Medico Primario von dem sich geän¬
derten Zustand des Parienrens/ durch einen aus dem Spital abge¬
schickten/ entweder schriftliche oder mündliche Nachricht ertheilen;
anbey/ ob die PraLkicanren bey,selben ihre Schuldigkeit verrichten /
fleißig Nachsehen.

8.) sobald als eine Krancke Person in das Bett gebracht/ von
dem Geistlichen Beicht gehöret/ und mit dem allerheiligsten Altar- .
Sacrament gespeiset worden / soll diese von ihme Medico Secunda¬
rio mit dem Medico Afllftente , und allenfalls mit dem Chyrurgo
Secundario besuchet/ und sodann das behörige verordnet werden.

9.) Unter den zweyen/ zur täglichen Ordination für die in
das Spital kommende Arme/ bestimmten Stunden/ soll er Medi-
cus Secundarius denen / so für fich selbst eine Medicm begehren/ das
behörige verordnen; hierinsalls die in der Stiftungs -Apothecken
aKgirte , und vorgeschriebene Ordnung beobachten; die Leute mit
aller Liebe/ und Gedult anhören; dabey aber Sorg tragen/ da,
mit in Austheilung der Medicin keine Irrung geschehe/ und nie-
Alanden eines für das andere gegeben werde.

10.) Wann der Medicus Primarius durch einige Zufälle das
Spital zu besuchen verhinderet wird/ soll er dessen Stelle in allen
vertretten/ mithin auch in diesem Fall der Inftru&ion, so dem Me¬
dico Secundario ertheilet worden / in allen und jeden Nachkommen.

i r.) Zur genauen Vollziehung/ der einem jeden insonderheit/er.
theilten und vorgeschriebenen [nftru&ion, hat er mit Wißen des Me¬
dici Primarii das behörige / mit aller Schärfe / und Nachdruck / vor
Die yand zu nehmen; Jnmassen ohne Ausnahm alle und jede Per¬
sonen/ die in des Spitals Sold stehen/ von der zur Besorgung
Deßen verordneten CommidTion Hierinfalls/ an ihne Medicum
Secundarium , unmittelbar angewiesen seynd / und er allen und
jeden hiemit vorgesetzet/ und vorgestellet ist.

Inftru&ion eines zeitliche"
flentis, anjetzo Jofephi OktlMYk

& Medic . Do £toris.

ici Affi-

^Jrd er die vorgeschriebene Tag»Ordnung seines Orts
zu befolgen; allen Besuchungen der Krancken-Bettern/

welche von dem Medico Primario und Secundario geschehen/ beyzu,
wohnen; das Verordnete/ in Ansehen der Artzney/und v,«rsowohl/
als auch der OKymrgischen Operationen/ so vorzunehmen seynd/
in das Keceprir-Buch/ mit Beyrückung des Oati, und dlumero von
dem Bett / bedeutlich einzuschreiben; zugleich auch die Dia* , und
Chyrurgifcl )e Operationen in der kleinen Tafel von Schieffer-Stein
(dir unter den Nro eines jeglichen Bettes angemacht ist) durch den
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dieWache besorgenden praÄlcanten mit Kreiden alsogleich anmercken
zu lassen; sodann das Speis <Zettel( wie viel Portionen nemlichen
von jeder Gattung zubereitet werden sollen) in die Küchel: das Re»
ceptir-Buch aber in die Apothecken zur prseparirung der Artzneyen/
und zwar so frühe/ als es seyn kan/ zu geben haben.

2.) Soll er alle Abend in einem gedruckten Tag , und Speis»
Zettel( deffen Entwurf hiebey pag. 29.folget) nach Maasgebung dee
Personen/so denselben Tag vorhanden gewesen/und der Portionen/
so verabfolget worden/ das erforderliche/ mit Benennung/ ob cS
Vormittag/ Nachmittag/ Abends/ oder Nachts geschehen/ anmer¬
cken; und solches/ mit seiner Unterschrift gefertigter/ dem Haus»
Verwalter einhändigen; sodann des anderen Tags frühe die ge»
machte Abschriften/ da siegleichstimmig/ ebenfalls unterschreiben.

3.) Wann/ über die Anzahl der anjetzo vorhandenen 68. Vet¬
tern/ einige Kranckc angenommen werden: in solchen Fällen soll er/
Ley den Entlassenen/ die Zahl derjenigen/ so den nemlichen Tag
kein Bett mehr gehabt haben/ mitBeyruckung der Buchstaben8.1*
id eft: fine leÄo, besonders andeuten«

4-) Bey Austhejlung der Speisen soll er allzeit gegenwärtig
seyn; nach vollbrachter Benedi&ion die Speisen/wie auch den Wein/
jedesmal verkosten/ und/ da er einen Fehler anträffe/ den Traiteae
alsogleich/ zur Abänderung deffen/ anhalten; beyncbens/ damit iw
Auskheilung der korcionen keine Irrung geschehe/ Sorg tragen;
nach ausgetheilten Spei>e» aber/ alle Zimmer besuchen/ und nach»
sehen: ob denen/ so selbst zu Essen nicht vermögen/ Hülfliche Hank»
geleistet/ und auch sonst die behörige Sauberkeit/ bey Wegtragung
der Speisen/ und Reinigung des Geschirrs/ beobachtet werde.

5.) Er wird auch auf die Kost der kraKicante»/ und Krau»
cken-Warterinnen Achtung zu geben haben/ damit selbe/ nach In¬
halt der errichteten Speis >Ordnung/ mit guter Zurichtung gerei¬
chet/ anbey kein schlechter/ und ungesunder Wein gegeben werde.

6.) Gleiche Sorgfalt ist bey Abreichnng der lauteren Suppen
zu haben/ damit solches zu rechter Zeit/ und in der behörigen Güte
geschehe; er soll nicht weniger fleißig Nachsehen: damit nicht allein
die Artzneyen zur behörigen Zeit eingegeben/ sondern auch die Ader,
laßen/ Vificatorien/ und was sonst verordnet worden/ auf das
genaueste vollzogen werde; auch weder bey einem/ noch dem anderen
eine Irrung oder Verstoß unterlausse; anerwogen er/wegen aller,
vorbcygehenden Fehlern/ zur Verantwortung zu ziehen seyn wird.

7.) Zur Winters'Zeit soll er Acht haben/ damit in den Zim¬
mern eine gleiche Wärme erhalten/ und niemalen zuviel eingehei»
tzet werde; dahero von den Sessel-Trägern Frühe/ und Abends um
6. Uhr nur ein kleines Feuer gemachet/ und sodann von den Kran-
cken-Warterinnen nach Erfordernuß nachgeleget werden solle.

8. Würde er entweder in der Sauberkeit/ oder Wartung des
Krancken/ oder krs-parirung der Median, oder in den Speisen/
und lauteren Suppen/ oder auch sonst einige Gebrechen/ und Feh¬
ler antressen/ soll er den/ so hieran Schuld tragt / seiner Schul¬
digkeit ermahnen; sothanen Fehler alsogleich den Vorgesetzten Medi«
«is>und gestaltet Dingen nach/ auch den zur Besorgung dieses

I Spi»
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Spitals verordneten Herren Rathen andeuten. Zu welchem Ende
er gantz unversehens/ sowohl bey Lag/ als Nacht/ zum öfteren die
Krancken-Zimmer zu besuchen/ Und nachzusehen; insonderheit über/
auf die schwächere Patienten/ damit denenselben weder an der geistli¬
chen/ noch weltlichen Besorgung nicht das geringste ermangle?
Achtung zu geben haben wird. .

9 .) Sofern eine Krancke Person / wegen der etwann kurtz vöthe-
ro eingenommenen Medici» , oder aus anderen Ursachen/ das Mit¬
tag. oderNacht-Esien zu der insgemein bestimmtenStund nicht eineh¬
men könte: soll er MedicUs AfliKens solches dem Traiteur zeitlich er¬
inneren/ anbei) Sorg tragen/ daß alsdann zur behörigen Zeit das
Essen abgereichet werde.

Inftru£fcion Del’ Medicinas, & Chyrui>
gise Studioforum, und Pradlicanf Ctl/ al6 Wel¬

che zugleich zur Wartung der Krancken bestim¬
met seynd.

DiÄAJrd jeder sich eines ehrbahren/ und Christlichen Lebens,t.) WWH Wandels also gewiß befleißen/ als in widrigen Fall dekv && dargegen Handlende in dem Spital keines Wegs gedul-
tet : sondern ohne Ertheilung eines Acteftati entlassen/und weg ge-
schaffet werden solle. .

2.) Söll jeglicher den Vorgesetzten Medicis Und Chyritfgfc
alle schuldige Ehrerbietigkeit/ und Folge leisten; unter welchen
dem Medico Secundario ins besondere die Obsicht/ über sie ?ra-
fticanten/quoad StudiI, Vitam, &Mores, aufgetragen worden.

z.) Es soll jedesmahl ein Medicinse, und Lkyrurgi« Studio-
fus auf die Wache zugleich aufziehen/ und derselben durch8. Stund
abwarten; da sich sodann aus der Eintheilüng ergiebt/ daß/ wer
den ersten Tag vonS. Uhr frühe bis Uhr Nachmittags gewa-
chet/ den änderte»Tag von2.Uhr Nachmittags bis so. Uhr Nachts/
den dritten Tag sodann von 10.Uhr Nachts bis6. Usr Frühe/ die
Wache zu besorgen schuldig seye; den viertenTag undNacht aber von
aller Wache ftey verbleibe.

4 .)  Denen Vormittag zu wachen obliget/ haben eine Stund
zum Mtttag-Effen ftey/ in welcher die jenige abzulösen schuldig/ so
Nachmittag die Wache übernehmen; aus gleiche Weise sollen auch
diejenige/ welche des Nachmittags auf die Wache aufziehen/ durch
die Vormittägige/ in der zum Nacht-Essen bestimmten Stund / üb-
gelöftt werden. . .

$0 Da eine krancke Person in das Spital aufgenommen wird/
soll der die Wache habende Pra&icant Sorg tragen/ damit das
Bett/ wohin selbe zu legen sehn wird/ dann eine Hauben/ Hemek/
und Schnupf-Tuch wohl ausgewärmet; die krancke Person von denKrancken-Warterinnen aüsgezogen; sodann neu angcleget/ und itt
das Bett überbracht werde. Anbey hat er/ unter der Hbsicht des
zugleich die Wache habenden Geistlichen/ ein Inventarium über alle
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Dön dem Krancken witgebrachte / auch geringste Sachen / mit Bd
Nennung der Person / und des Numeri von dem Bett / zu errichten ;
die Efiettm sollen Ln einem Binckel zusammen gebundener / mit Anhef¬
tung eines Zettels / worauf der Nahmen des Krancken geschrieben
stehet / dem Haus -Verwalters das baare Geld aber/oder was sonst
einen grösseren Werth hat / samt t>ent inventäno dem Geistlichen be-
händiget wetdendkm  Krancken hingegen / um allen Unordnungen
vorzukommen / soll nichts Don dem seinigen / es seye Geld / oder an¬
dere Sachen / Ln Händen gelassen werden»

fc.) Uber die wichtigere Kranckheiten dkr in das Spital angenom¬
menen Krancken / sollen die zwey älteste ^iecllcinR8tucljc )6 Wechsel¬
weis / nach genugsam beschehener L^Ämmirung der Patienten / die
Oatus schriftlich aufsetzen ; vorlauffig aber bey dem ^tedico Seeon-
dario sich Raths erhollen / und die verfaste Oalu8 sodann erstge¬
dachtem aci LorreÄukarn übergeben » .

^ 7.) Der dieWache habende ^iedicinEStudioM soll in derschwar-
tzen Tafel ( so ober dem Haupt eines jeglichen Kranckensanfgehänget
ist ) nach Anleitung derselben das behörige/mit einer gelben Wasser-
Farbe / aüfschreibeninsonderheit aber den Ln der Zeitseiner Wache sich
gezeigten Zustand derSymptomatum , und/was das Derördnete süv
eine Würcküng gemachet / nebst beygeruckter Nahmens Unterschrift
fleissig anmercken / und dieses / bey sonst wider ihne Unausbleiblich
fürkehrender Bestrüssung / nicht Unterlassen ^ wo sodann/Nach Voll¬
streckung der in dreh Wachen eingethtilten 24 » StUNdM / Und
vollbrachter Ordination des Medici Primarii , das geschriebene abgt^
wischet / und damit auf das Neue angefangen werden solle.

8°) Der in die vormittägige Wache eintrettende Medieinse Stü-
diofus ist die den vorhergehenden Tag verfaste / und von dem Medi-
Ko Secundariö adjuftirte Cafus * tu däs Ju solchem Ende haltend^
Buch/unter dem Numero desBettes fleissrg einzuschreiben ; alsdanU
auch die bey solchen Kranckheiten durch 24 , Stund erfolgte Sympto-
mata * mit Benennung des Tags von dem Monat sowohl / als der
Kranckheit / allda nachzutrageU schuldig \ derjenige aber / so die
nachmittägige Wache übernimmt / soll Uns dem Kecep 'eier -Büch die
hierüber gemachte Ordination samt der Diaet * mit gleichförmiger
Benennung des Tags / in der Seiten -Oolumna ebenfalls eintrageM

9 .J Die PraätieantLn sollen Tag und Nacht Ln ihren Wachen
Munter / und wachbahr verbleiben ; sich bey der Nacht -Wache in ettt
Bett zu legen nicht Unterfangen ; die Vorgesetzten Stunden / in Ein¬
gebung der ^tediciuen / Darreichung der Suppen / und Vollziehung
dessen/ was verordnet worden / auf das genaueste beobachten ; je¬
dem .Krancken wenigsten alle viertel Stund emmahl Nachsehen / und
Um seinen Zustand sich erkundigen ; den Krancken sollen sie / so oft
es Nöthig / Und selbe es verlangen / sowohl bey dem Essen / Lrün-
cken/ Und EinnehmeN / als auch sonst / Mit aller Christlichen Liebe/
und Gedult beystehen ; auch denenftlben Nichts / als was ungeordnet
worden / zu esien/ oder zu triUcken gestatten ; Mithin / daß deNensel-
ben von Niemanden etwas beygebracht werde / sorgfältige Obsicht
tragen . Es haben sie PraHieanten auch deU KraNckeN-Warterinneu
fleissig nachzusehen / und diese dahin anzuhalten : damit die gröste



*¥035̂ \ 3 ^ / MZAM

Reinigkeit beybehalten; alle und jede Sachen in das behörige Ort
wohl gereinigter gestellet; die Vetter zu seiner Zeit aufgebetret/
oder aufgcrichtek/ und sauber gehalten; in allen erforderlichen Fal¬
len frische Leilacher/ Unterleg.Tücher/ oder/ was sonst wegen der
Sauberkeit abzuwechßlen nöthig/ alsogleich herbei)geschaffet; end-
Itch dieKrancken.Zimmer/ sooft es erforderlich/ gereiniget/ oder
ausgekehret/ auch des östern mit Kranawct-Holtz aue-geräuchert
werden. Was aber die Auslüfterung der Zimmern bey Helle» und
heiteren Wetter/ mittelst Eröfnung der oberen Fenstern/ oder auch
Luft-Löchern anbelanget: werden sich die PraÄicanken hierinfaüs
nach der Anordnung der Medicorum zu verhalten haben/ welche
nach Beschaffenheit der Umständen entweder selbst/ oder aufAnsra.
gen da6 behörige zu verordnen nicht unterlaßen werden.

10,) Wann Lkyrurgifche Praäicanten/ wegen des Verbün-
dens/oder auch sonst/eine Weibs»Person nothwendig entbiössen
müssen: soll solches mit aller möglichen Ehrbarkeit/auch jedesmahl
in Gegenwart der Krausten,Warterinn/ so die Wache hat/ gesche.
hcn; der dieses unterlasset/ wird alsogleich aus dem Spital ge»
schaffet werden.

11.) Bey jeglicher Ablösung der Wache/ sollen diejenige/ so
austretten/ denen/ so Nachkommen/ von Bett zu Bett ausführ¬
lich berichten: was zu beobachten/ und vorzunehmen nothwendig;
und/ wie sich der Krancke/in der Zeit seiner Wache/ befunden habe.

is.) Da ein Kranster bey Tag oder Nacht gefährlicher wür¬
de/ und ei»neues Accidens sich äußerte/ soll solches dem Medico
Afllftenti alsobald angedeutet / sodann aber nach Erfordernuß der
Medios oder auch Chyrurgus Secundarius beruffen werden.

13.) Gölte aber der arme Krancke schlechter zu werden anfan¬
gen/ und einenähere Lebens,Gefahr vorhanden seyn/ ist alsogleich/
bey schwerer Verantwortung/ der Geistliche zu beruffen: damit nie¬
mand ohne Seelen.Trost dahin sterbe/ sondern jedesmal bey den
Absterben ein Geistlicher gegenwärtig seye.

14.) Sobald als von einer krancken Person die Seel abgeschir.
den/ sollen in dem Zimmer/ wo der Cörper liget/ bey allen Vettern
die Vorhäng wohl vorgezogcn; zugleich auch/ es seye bey Tag oder
Nacht/ die zwey Seßcl-Trager mit einer Loden-Truhen beruffen;
sodann die Truhen nach der längst zu dem Bett des verstorbenens
gestellet; der Cörper in das Leilach eingewicklet/ und darein geleget
werden. Diese Todten-Truhen wird alsdann weiter indasTodtcn-
Cämmerl von den Sessel-Trägern: das Bett-Gewand aber von den
Krancken-Warterinnen alsogleich aus den Boden zur Reinigung/
in das hierzu bestimmte Ort/ zu übcrbringen seyn.

15.) So oft eine krancke Person das zeitliche seegnet/ oder
entlaßen/ oder auch von einem Bett in das andere transkerlret wird:
soll solches/ mit Benennung der Person/ und besäume« von dem
Bett/ nebst Beyruckung des Dati, von dem Praaicantm/ der die
Wache hat/ auf ein Zettel angemercket/ und diese Anmerckungdem
in der Wache befindlichen Geistlichen gegeben werden.

16.) Wegen allen sich zeigenden Fehlern und Gebrechen soll
derjenige Praaieanr zur Verantwortung gezogen werden/ unterdessen
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dessen Wache der Fehler wird beobachtet werden; und/ weilen dem.
nach jeder Pra&icant vor alles/ was in der Zeit seiner Wache ange-
troffen wird/ zu stehen hat : als soll die Entschuldigung/ daß solches
vorhin/ oder ohne seinem Wißen geschehen/ von keinem jemahlen
angenommen werden; dannenhero jeglicher bey Ubernehmung der
Wache Sorg zu tragen wissen wird: damit ihme alles in guter Ord¬
nung/ und in der behörigen Sauberkeit von der vorhergegangenen
Wache üb ergeben werde; einfolglich er den vorhero begangenen Feh¬
ler alsogleich angebe/ und entdecke; auf daß derjenige/ welcher die
Wache an getretten/ nicht dessen selbst beschuldiget/ und von darum
abgeflraffet werde.

17. Der älteste der OKyrurgischen PraAicanten soll alle zu
dem Verbünden/ und den OKyrurgischen Operationen beyge-
schäfte Sachen Ln seiner Verwahrung haben/ als worüber
eine ordentliche Beschreibung verfasset worden; dahero er auch
wegen aller dieser Sachen Rechenschaft zu geben schuldig ist.

r8.) Unter den zwey Stunden / welche täglich Frühe für die
in das Spital kommende Arme bestimmet seynd/ sollen die Medici-
nae Studiofi, so nicht in der Wache seynd/ sich in dem Ordinir-Zim-
mer zur Austheilungdervon den̂ edicis verordnten Medicin: die
Chyrurgiiae Studiofi aber zum Verbünden/ oder anderen vorkom¬
menden Verrichtungen/rn den Verbund-Zimmern/ nach Anordnung
der Chyrurgorum- gebrauchen lassen. Sie haben auch die
wegen dieser Austheilung/ in der Stiftungs , Apothecken affigirte/
und vorgeschriebene Ordnung genau zu beobachten.

19 .) Da ern Pra & icant zur Beschaue abgeordnet wird / hat
derselbe mit dem gedruckten Zettel sich in die angemerckte Wohnung
des Krancken zu verfügen; denselben um seinen Zustand wohl zu
befragen/ und zu beschauen; anöey vor allen anderen wegen der
Armut desselben sich zu erkundigen. Wann nun der Bett - läge-
rige Krancke arm und nothdürstig/ anbey mit keiner langwüngen
Kranckheit/ oder alten Schaden/ behaftet zu seyn befunden
würde/ und er Prafticant Hierinfalls keinen Zweifel hatte : in
diesem Fall soll er/ in den offengelassenen Orten des gedruckten Zet¬
tels / über die eingehollte Nachricht/ das Erforderliche eigen¬
händig anmercken; solches Zettel sodann/ ohne Annehmung/
noch weniger Abforderung des Mindesten( als in widrigen er a!so-
bald entlassen/ und weg geschaffet werden solle) in das Spital zurück
bringen; auch dem armen Krancken bedeuten: daß selber sobald
möglich/ durch einen Sessel oder Trag / ebenfalls gratis- und ohne
etwas auszulegen/ gehollet werden solle. Hierüber ist Ln dem Spi¬
tal die behörige Anstallt wegen Abhollung des Kranckens zu ma¬
chen; sodann auch dieses Zettel/ gleich den übrigen/ dem Herrn
Praefidi Commiflionis zur erforderlichen Paifirung zu überschicken.
Sofern aber dem PraLkicaten derZustand/ob selber inttitut-maßig sey/
zweifelhaft vorkämme/ hat er jemanden von dem Krancken mit sich
zu nehmen; den Medicis, oder Chyrurgis den Oaürrn Vorzutragen/
und derenselbm Entjchlüssung/ ob der arme Krancke anzunehmen
seye/ oder nicht/ zu erwarten; so dem armen Krancken/ durch die
mit sich genommene Person/ zu erinneren seynd wird. Dahinge-

K gen/



MM ( z8 ) UzßW ^
gen/wann dieKranckheit/oder derSchaden von ihmekraÄicanten also
gleich von einer langwürigen Cur geurtheilet/ oder keine Armut und'
Bedürftigkeit angetroffen würde: in solchenFallen soll demKrancken/
daß er in das Spital nicht angenommen werden könne/bedeutet; an»
bey das gedruckte Zettel/ ohne weiterer Anmerckung/ in das Spi>
tat zurück gebracht/ und solches den Medicis, oder Chyrurgis be-
richtet werden. Alle Venerische Zuständ aber seynd ohne Ausnahm
von diesem Spital gäntzlich ausgeschlossen.

20.) Kein PraLticant soll/ ohne Erlaubnüßdes MediciSecunda-
rii auszugehen / sich unterfangen ; bey dessen Unterlassung ein jegli>
chcr das erste, und änderte mahl gestraffet/ das dritte mahl aber/
ohne Ertheilung eines Atteftati, entlaßen werden solle.21.) Welche nicht in der Wache seynd/ sollen von zwey Uhr
Nachmittags biss. Uhr/ in dem ihnen angewisenenMufaeo, beysam.
men verbleiben/ das Silentium genau beobachten/ und dem Studio
obligen; der deme nicht nachkommet/soll gleichfalls abgestraffet/und
bey nicht erfolgender Besserung entlassen werden. Anbey wird ih'
nen kraLticsnten/zur Beförderung ihres Studii, der Gebrauch der
dem Spital zugehörigen Bibliothec gegen deme gestattet: daß jeder/
wegen des überkommenen Buchs/ ein Recipifle zu ertheilen/ und
darsür zu haften schuldig seyn solle.

22.) Wer sich nun seiner Schuldigkeit gemäß aufgeführet/ da.
bey auch in seinen Studiis Progreflus gemachet/ demselben soll bey
seiner Entlassung ein Atteftatum seines Wohlverhaltens/ und in sei»
nem Studio gemachten Fortgangs/ mit Bcyrückung/ wie lang sei.
ber in dem Spital gewesen/ unter der Fertigung der zu Besorgung
dieses Spitals aufgestellten6ommiüion,ertheilet werben.

Inftru6tioneines zeitlichenChyrurgi Pri¬
marii, anjetzo Jofephi Laudes.

i .) MM^ Ird ihmedie sorgfältige Aufsicht/ über die in dem Kran«
»SR cken-Spital befindliche Lbyrurgische Patienten / und

alle andere Krancke/ bey welchen sich zugleich ein Lkyrurgischer Zu-
stand zeiget/ hiemit aufgetragen; welche er täglich/ unter den be¬
stimmten zweyen Frühe-Stunden/ mit dem Medico Primario zu be¬
suchen/ und mit dessen Genehmhaltung das erforderliche vorzuneh¬
men schuldig ist. Die übrige Zeit erwehnter zwey Stunden hat
er/zu Nutzen der dahin kommenden/ und einer Lkyrurgischen Hüls
bedürftigen Armen/ anzuwenden; welche er mit allen benöthigtenYülfs-Mitteln entweder selbst/ oder unter seiner Obstcht durch an¬
dere versehen solle.

2.) Wegen derjenigen Lkyrurgischen Patienten/ bey welchen
«ine größere Gefahr vorhanden/ soll er sich jcdesmahl mit dem Chy-
rurgo Secundario vernehmen / damit sie/in feiner des cdyrurgi Pri¬
marii Abwesenheit / von diesem besonders beobachtet werden;und/ da der Lkyrurgus Secundarius nothwendig befindet«/ ihme
Chyrurgo Primario die sich mittler Zeit übler gezeigte Zufälle erinne¬
ren zu lassen/ ist er schuldig/ darüber seine weitere Meinung beyzu-
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bringen/ auch allenfalls den Krancken/ des Tages über/ zu be-suchen.

Z.) Alle Haupt - 0perati0N68 seynd nicht anders / als Mlt Ge¬nehmhaltung/ und ELnverständnüß/ auch in Gegenwart desMedi*ciPrimarii, vor die Hand zu nehmen. Bey allen diesen yaupc.0 -xerationen soll er ebenfalls gegenwärtig seyn/ und entweder selbstopsriren/ oder durch den Chyrurgum Secnndariumoperiten las¬sen/ jedoch allzeit in Beyseyn/ und mit Beyhüls der in dem Spital
befindlichen ChyrurgischenPra&icanten; den fremden hingegen sollbloshin das Zusehen gestattet werden.

4.) Da jemand unter erwehnten zweyen Frühe-Stunden/ mit
einem Chyrurgischen Zufall/ in das Spital kommet/ und allda ange,
nommen zu werden verlanget: soll er solchen beschauen/ und sodanndemMedico PrimariooderSecundarioseine Meinung eröfnen: ob
dieser Zustand Inllitur-mäßig seye.

5.) Damit alles und jedes/was zur Curirung derChyrurgi-schenPatienten/ und Vernehmung der vorfallendenOperationen
erforderlich seyn mag/würcklich vorhanden/ und in Bereitschaft seye/
mithin hieran nicht das geringste ermangle: wird erChyrurgus Pri¬
marius auf das genaueste zu besorgen haben ; dannenhero / wannetwas abgängig/ und beyzuschaffen nöthig/ soll er solches derrEe-
dico Primario alsogleich anzeigen ; welcher hierüber die behörige Vor¬sehung zu machen nicht unterlassen wird.

6.) Er soll den Chyrurgischen PraÄicanten in ihrem 8tudio gute
Anleitung geben; nach Beschaffenheit der Umständen sie/in den erfor¬
derlichen Manipulationen der Chyrurgischen Operationen/unterrich¬ten; und alles mögliches beytragen: damit durch diese zu seiner Zeit
dem gemeinen Weesen stattliche/ und erfahrne Chyrurgi verschaffetwerden mögen.

7.) Da erChyrurgus Primariusdas Spital in der bestimmten
Zeit der zweyen Frühe-Stunden zu besuchen/ aus erheblichen Ursa¬chen/ verhinderet würde: ister solches dem HerrnPraefidi Commif*
fionis zu erinneren schuldig.

8.) Hat er alle in dem Spital gemachte Ordnungen auch sei¬nes Orts zu befolgen; zugleich auch die Pflicht/ und SchuldigkeiteinesChyrurgi Primarii, seinem besten Wißen/und Genüßen nach/zu Nutzen der armen Krancken auf das Eifrigste zu beobachten; diein der Sauberkeit/ und auch sonst verführende Fehler/ und Nach¬lässigkeiten/ so es möglich/ durch gütige Ermahnung abzustellen;
bey dessen nicht Verfangung aber solches der ihme VorgesetztenCom-Million alsogleich anzudeuten.

Inftru &ion eines zeitlichenChyrurgi Se-
cundarii, twjttzo Chriftophori Retter -
_ Chyr, Dris.

1.) er die vorgeschriebene Ordnungen seines Orts aufdas
Genaueste zu vollziehen schuldig.K » ».) In
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L.) In Abwesenheit des Odyrurgi Primarii hat er Chyrur-

gus Secundarius dessen Stelle in allen und jeden zu verttetten; da-
hero auch ihme/ in diesem Fall/ die ermeldtem Chyrurgo Piimario
ertheiite Inaruaion zu befolgen obliget; als worauf man sich hier¬
orts in allen Pirnas bezohen haben will.

3.) Unter den zweyen bestimmten Frühe-Stunden soll er die
dahin kommende/ und einer OKyrurgischen Hülf bedürftige Arme
mit den erforderlichen Yülfs-Mitteln entweder selbst/ oder unter sei¬
ner Aussicht durch die OKyrurgjsche Pra&icantm versehen/ und
Hierinfalls die in der Spital-Apothecken aEgirte/ und vorgeschriebe¬
ne Ordnung beobachten.

4.) Er soll gleichfalls die im Spital ligende Odyrurgische Pa-
tienteti / wie auch diejenige Krancke/ bey welchen sich zugleich ein
OKyrurgischer Zustand zeiget ( wie es einem fleißigen und gewissen¬
haften OKyrurgo zustehet) mit aller Christlichen Liebe und Gedult
besorgen/ hierinnen aber sich jederzeit mit dem OKyrurgo Primario
einverstehen. *

$♦) So oft ein OKyrurgischer Patient in dem Spital sich befin¬
det/ welcher von dem Medico Primario gefährlich zu seyn erachtet
wird: ist er 0Kyrurgu8 8eeundariu8, so lang die Gefahr dauret/
allda zu übernachten schuldig; wozu auch ihme ein eigenes Zimmer
eingeraumet worden. Diese gefährliche Patienten soll er demnach
sowohl bey Tag/ als bey Nacht sich besonders angelegen seyn lassen;
solche auch ausser der Vorgesetzten Zeit/ so oft es nöthig/ nach Be¬
schaffenheit der Umständen/ Mit"̂oder ohne dem Medico Secunda-
rio , besuchen; allenfalls dem OKyrurgo Primario von dem sich ge¬
änderten Zustand des Patiencens/ durch einem aus dem Spital ab¬
schickenden/entweder schrift-oder mündliche Nachricht ertheilen; an-
bey/ ob die Praaicancen bey solchen ihre Schuldigkeit verrichten/
fleißig Nachsehen.

6.) Wann OKyrurgische Patienten abgehollet werden / soll er
jedesmahl im Spital zu derjenigen Zeit gegenwärtig seyn/ da diese
alldahin überbracht werden: damit sie von ihme/ so es die Umstän¬
de zulassen/ nach abgelegter Beicht/ und Kommunion, sonst aber
alsogleich besorget werden. In urplätzlichen Zufällen soll er durch je¬
manden aus dem Spital berussen werden/ und ist er zu aller Zeit
sich dahin zu begeben schuldig.

7.) Damit von LKyrurgischen Praaicanten das Aderläßen/
die Setzung der Viiicatorien/ und was sonst von vergleichen gemei¬
neren Operationen/ durch den Medicum Primarium oder auch Se-
cundarium, verordnet wird / mit aller Geschicklichkeit/ und genau
vollzogen werde: hierauf hat er OKyrurgus 8ecundariu8 besondere
Sorgfalt zu tragen/ und denenselben fleiffig nachzusehen. Die wich¬
tigere Operation68 aber seynd entweder von dem LKyrurgo Pri¬
mario, oder von ihme vorzunehmen.

8. ) Den Praaicanten soll er in dem 8tudio OKyrurgiW beyste-
hen/ und denenselben an die yand geben/ was zu Beförderung
dieses Studii dienlich seyn.fönte; dannenhero er zu gelegener Zeit/
in Gegenwart des Medici Primarii oder Secundarii, t>ic taugliche
Subjeaa in der^ natomi-Cammer entweder selbst zu exenteriren/

oder
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oder auch zu anatomiren; oder aber durch andere unter seiner£>&*
sicht exenterirett/ oder anatomice« zu laßen haben wird. Er ist
ebenfalls die vornehmere Operationes in dergleichen Sub/e&is vorzu,
nehmen/ oder durch andere aus obige Art vornehmen zu lassen; die
LanäaZ68 vorzuzeigen; den Curfum Anatomicum £tt erklären; ein-
folglrch/ mittelst der ihme beywohnenden Wissenschaft/zu bewürcken
schuldig: daß die PraÄicanten/ in Studio Chyrurgico stattliche MäN-
ner zu werden/ die Gelegenheit überkommen.

InüruÄiou eines zeitlichen Proviforis.
'St er in allen seinen Verrichtungen an den^ edicum

Prirnarium» öc Secundarium angewiesen ; derer An¬
ordnungen er Provisor in allen deme/ was seinem Amt zustehet/
auf das Genaueste/ und mit aller Emsigkeit vollziehen solle.

2.) Alle Simpücia , und Compofita , welche in dem/ über die
Apothecken/und Material-Cammer/ dann über das Aquarium,
und Herbarium, verfassen Catalogo enthalten seynd/ soll er Provi-
for jederzeit in Bereitschaft haben/ und/damit diejenige(Quantität/
so nach Maasgebung der täglichen Austheilung/ und Recepti-
rung erforderlich ist/ niemalen abgehe/ Sorg tragen. Die Apo,
thecken wird demnach samt den Zugehörungen/ des öftern gantz Un-
vermuthet/von der Commifiion, mit Zuziehung der ^ledicorum,
untersuchet; Hierinfalls vor>erwehnter Catalogu3 zur RichttSchnur
genommen; und/ da sich ein Abgang oder Fehler zeigete/ er Provi¬
sor zur Verantwortung gezogen werden.

3.) Die erforderliche Compofita soll er mit allem Fleiß / und
Behutsamkeit/ mithin in der behörigen Güte zubereiten; solte sich
in der Zubereitung ein Fehler äusseren: wird er Provisor ebenfalls/
und zwar zu noch schwererer Verantwortung gezogen werden; in¬
dem von diesem das yeil der Krancken abhanget.

4.) Bey Austheilung der Artzney an die in das Spital kom¬
mende Arme/ wird er vor allen Dingen Achtung zu geben haben:
damit dabey weder von ihme/ noch von den PraKicanten eine Ir¬
rung geschehe; mithin den Armen das von den Medicis Verordnte
m der benannten Quantität/ und nicht aus Verstoß etwas ande.
res verabfolget werde. Im übrigen soll er die deßentwegen in der
Stiftungs-Äpothecken aKgirte/ und vorgeschriebene Ordnung/auch
seines Orts zu beobachten/ schuldig seyn.

$.) Die den Bett-lägerigen Krancken vorgeschriebene Recept
soll er Provifor bey Uberkommung des Receptir-Buchs alsogleich
sowohl bey Tag / als/ wann es erforderlich/ auch bey der Nacht/
mit aller Genauigkeit verfertigen; bey denenselben nicht das minde¬
ste auslaßen/ noch zusetzen; noch weniger eines vor das andere zu
nehmen sich ermessen; damit aber bey Darreichung dieser Artzneyen
keine Irrung unterlauffen möge: soll er Provfior diese mit Benen¬
nung des Numeri von dem Bett jedesmal figniren; oder/ wann es
möglich/ solche in die Nixtur-Glaftr/ oder in die Flaschen( so sich
Mit den Numeris der Vettern gezeichneter befinden) einfüllen; end-

L lich
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lich diese Artzneyen auf den Trag , Bretteln in die behörige Ord¬
nung eintheilen/und solche denjenigeu PraLkicanten / so in der Wache
seynd / selbst behandigen.

6.) Was in der Apothecken sowohl in 8implicibu3 als Com-
pofitis abgängig zu werden anfängr / mithin wiederum beyzuschaf-
fen nöthig : hat er Provisor in zweyen schwachen Tafeln / welche
hierzu in der Apothecken aufgehanget seynd / und deren eine vor die
Simplicia , die andere vor die Compofita gehörig / anzumercken;
die Gompotita soll er sodann alsogleich zubereiten ; wegen der Sfm-
plicium aber ist dem Medico Primario der Abgang / und wie viel bey-
zuschaffen nöthig/zu erinneren : damit auf dessen Anschaffung / und er¬
folgendes Einschreiben in das yand >Büche ! / das erforderliche von
dem Materialifim abgehollet / oder auch / auf dessen Verordnung /
und Einwilligung / sonst erkauffet werde ; dahero ihme Provisor , »
ohne Vorwiffen des Medici Primarii etwas beyzuschaffen / hiemit
ausdrücklich verboten wird.

7 . ) Indem an Herbeyschaffung der Materialist zu rechter Zeit
vieles gelegen / und dadurch ein nahmhaftes ersparet werden kan :
als soll er zur behörigen Zeit / den Medicum Primarium hieran zn
erinneren / nicht unterlaßen.

8. ) Es sollen jederzeit die frischeste / und beste Gattungen der
Materialien / nach der ausdrücklichen Anordnung des Gottseligen
Mit -Stisters Herrn Lorentz Hofmann gewesten N . Oe . Regierungs-
Rath sel. / herbey geschaffet / und solche jederzeit dem Medico Pri-
mario vorgezeiget ; die schlechtere aber gar nicht angenommen werden.

y .) Er soll sich befleißen aller Orten / so viel immer möglich/
insonderheit in der Apothecken die gröste Reinigkeit zu erhalten ; an-
bey Sorg tragen : damit alle Geschrer wiederum ru ihr gehöriges
Ort / um alle Irrungen zu vermeiden / gesetzet werden.

10 . ) Die erkaufte Materialien / und verfertigte Compofita &at
er Provisor , mit solcher Vorsichtigkeit / in seine Obsorg / und Ver¬
wahrung zu nehmen : damit hievon weder etwas verderben / noch
eines oder das andere entzogen werden könne . Es wird auch ihme
aus das Nachdrücklichste verboten / jemanden die geringste Material-
Waar / oder auch Medicin (unter was Vorwand es immer geschä¬
he ) ohne Anordnung des Medici Primarii oder 8ecundarii , öffent¬
lich / oder heimlich zu geben ; noch weniger hievor / und zwar / bey
dessen alsobaldiger Entlassung / entweder einiges Geld / oder aber
Geschencke anzuuehmen.

11 . ) Nachdem / über die unter seiner Obsorg befindliche Ge¬
rätschaft / ein ordentliches Inventarium errichtet / und ihme behän-
diget worden : als ist er auch schuldig/auf solche Achtung zu geben/
und wegen dieser in allem Fall Red / und Antwort zu ertheilen.

t2 .) Sofern etwas / von den in dem Inventario angemerckten
Sachen / ohne seiner Schuld / zu Grund gegangen seyn würde:
hat er solches dem Medico Primario alsogleich anzudeuten ; und ist
sodann / über die erhaltende Pallirung / das Abgängige in dem In¬
ventario abzuschreiben . Was aber von Zeit zu Zeit au dergleichen
Gerätschaft nachzuschaffen nothwendig : soll dem Medio ? Primario
berichtet ; von demselben erkauffet ; sodann auch in dem Inventars
nachgetragen werden. 13.)
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i ;.) Zu Anfang eines jeglichen Jahrs wird das in seinen yän«

den befindliche Invenrarium umgeschrieben/ und in demselben/ wie
sich der Zustand der ihme anvertrauten Sachen/ zu selbiger Zeit/ge»
funden habe/angemercket; nicht weniger des öfter» unter dem Jahr
die Untersuchung gantz unvermuthet gemacher werden: ob alle indem
Inventsrio beschriebene Sachen vorhanden/ und in was Stand
sich selbe befinden.

14.) Weilen ein Garten vorhanden/in welchem vieles von den
Floribus zum Nutzen des Spitals erzieglet werden kan : als wird
ihme darüber die behörige Aufsicht zu haben aufgctragen/ damit ge«
Pachter Garten/ unter Anleitung des Medici Primarii, & Secun-
darii , so viel es möglich / mit dem benöthigten ausgesetzet werde;
anbey ist der ausgenommene Gärtner dasjenige/ was demselben
diesfalls von ihme Provisors anbefohlen werden wird/ auf das ge¬
naueste zu vollziehen schuldig.

15.) Soll er Provisor alles dasjenige zu thun/ und zu lasten
' haben: was das Amt eines eifrigen/ und gewissenhaften Proviforis

erforderet/ und wie er es sich dermaleins/vor dem strengen Angesicht
GOttes zu verantworten/ getrauen wird.

Inftru & ion eines Wpotheckers -Desellen.
1.) ^ MLJrd er in allen seinen Verrichtungen an den aufgestellten

ViSfä Provisoren , der Spital »Apothecken angewiesen ; auf
dessen Anordnung er die vorkommende Arbeiten mit behörigem Fleiß/
und aller Behutsamkeit verrichten solle.

2.) Hat er Apothecker,Gesell auch seines Otts Achtung zu ge.
den: damit weder von den Simplicibus, noch Compofitis das aller«
geringste entzogen werde; dahero/ im Fall er etwas ungleiches ver»
mercken würde/ er ein solches dem Medio, Primario, oder auch
Secundario alsoglcich andeuten solle. Mit noch niedrerem Nach»
druck wird ihme verboten/ hiervon das mindeste/ohne Anordnung
des Medici Primarii, oder 8ecundarii, jemanden zu geben; oder et»
was selbst/ oder durch andere weg zutragen/ und dieses entweder
ums Geld/ oder Geschencke auszutheilen; immassen er in allen
diesen Fällen seines Dienstes alsogleich würde entlassen/ und weg
geschaffet werden.

3.) Soll er die gröste Reinigkeit aller Orten zu erhalten sich
bemühen/ und alles/ und jedes zu thun/ oder zu lassen schuldig
seyn: was die Pflicht eines getreuen/und fleiffigen Apothecker.Ge»
Mens von ihme erforderet/ und/wie er solches dermaleins/ vordem
Richter-Stuhl GOttes zu verantworten/ sich getrauen wird.

Inftru & ion eines zeitlichen Kaus-
Werwalters.

^St er hauptsächlich zu dem Ende bestellet/ und auf«
’ genommen: damit er auf das Gebäue Acht habe/ und

alle zu dem Spital gehörige/ sowohl zur Verpflegung der Kran.
L »
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cken / als auch zu anderen Nothwendigkeiten beygeschaste Sachen
in seiner Verwahrung ausbehalte / und behörig besorge ; in Folge
dessen über alle / und jede Sachen ein ordentliches Inventarium tu
richtet / und ihme Verwalter behändiget worden.

2 .J Was von Zeit zu Zeit nachgeschaffet wird : soll in gedach-
tem Inventario nachgetragen werden ; zum Fall aber etwas ohne
seiner Schuld zu Grund gegangen : ist dieses alsogleich der ihme
Vorgesetzten Commiffion anzudeuten / und nach erlangter Paffi-
rung das Abgängige bey dem inventario abzuschreiben.

3. ) Zu Anfang eines jeglichen Jahrs soll das inventarium
umgeschrieben / und in demselben/wie sich zu selber Zeit der Zustand
der vorhandenen Sachen gefunden / und ob selbe gut / oder abge.
nutzt / oder gar unbrauchbar seynd / angemercket werden . Es wird
auch des öfteren/das Jahr hindurch / die Untersuchung gantz unver-
muthet gemacher werden : ob alle / und jede / in dem inventario be>
nennte Sachen vorhanden seynd ; Und sofern etwas abgängig / oder
durch seine des Verwalters Nachlässigkeit verdorben seyn würde;
wird er zur Verantwortung / und nach beschaffenen Umständen
auch zur Ersetzung angehalten werden ; indem er wegen Bewahrung
ünd Besorgung alles dessen seine Besoldung überkommct.

4 .) Was er Verwalter von den in seinem Invencario begrief»
fenen Sachen den Geistlichen/OKe 'anten / oder auchPraHicantcn/
nicht weniger dem l 'raileur , zu ihrem Gebrauch / oder in ihre Ver>
Währung übergibet : hiervor soll er sich eine schriftliche Zeugnuß
geben lassen . Was aber den Wäscherinnen / oder sonst jemanden
gegeben wird : ein solches soll er selbst schriftlich anmercken / und
das anvertraute wiederum zu rechter Zeit abforderen ; in welchen
Fällen er für den Abgang / oder / wann etwas verdorben / zwar zu
haften schuldig : ihme aber der LegreK wider diejenige / so hieran
Schuld tragen / Vorbehalten seyn solle.

5 . ) Aus die Krancken -Stuben soll er eine gewisse Zahl / von je>
der Gattung der Wäsche / den Kranckcn <Wärterinnen bchändigcn;
welche Zahl eine jegliche / die aus der Wache tritt / der Nachfolgen«
den zu übergeben / und vorzuzählen haben wird ; wie viel nun von
erwehnter Wäsche ihme Verwalter beschmutzt zurück gestellet wird:
eben so viel soll er von der gewaschenen anwiederum erfolgen lassen /
damit die erste Zahl je und allzeit erfüllt verbleibe . Er soll auch
öfters die den Krancken -Warterinnen anvectcaute Wäsche abzahlen;
und / wann ein Abgang sich zeigete / wird die Ersetzung von derje«
nigen Krancken .Warterinn anzubegehren seyn / welche sich zu dieser
Zeit in der Wache befindet ; mithin die Entschuldigung / daß das
Abgängige vorhero verlohren worden / nicht angenommen werden;
weilen segliche Krancken .Warterinn bey Antrettung der Wache sich
die Wäsche vorzählen zu lassen / und den Abgang zu entdecken ver«
Hunden ist . Gleiche Ordnung ist in Ansehen der übrigen Sachen
zu beobachten / weiche auf den Krancken .Sruben / zum Gebrauch
der Krancken / für beständig verbleiben müssen.

6.) Was von der Spital -Wäsche / den Madratzen / oder ande¬
ren dergleichen Sachen durch den Gebrauch schlechter wird : soll er
alsogleich / und zu rechter Zeit ausflicken / und verbesseren lassen ; da

aber
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aber etwas neues anzufchaffen nöthig : wird er die Nothwendigkeil
den ihme Vorgesetzten Herren Rathen ohne Verzug zu berichten /
und den Befehl zu erwarten haben.

7.) Auf die Abfönderung der wohl-gereinigten/ auch ausgelüf.
terten Sachen / von deme/ was die Kranken gebraucht : jedoch we-
der durch die Luft / noch durch das Waschen gereiniget worden /
hat er besondere Sorgfalt zu tragen ; dieses desto gewisser zu bewür-
ckcn/ seynd ihme Verwalter / zur Aufbehaltung solcher Sachen / abge-
sönderte Behaltnüssen auf dem Boden ejngeräumet worden ; dau-
nenhero die beschmutzte Wäsche der Krancken allemahl in den ge¬
flochtenen Körben ( niemahls aber öffentlich) sodann die unsaubere
Mavratzen / und Kopf . Bölster / nicht weniger diejenige / worauf
jemand gestorben/ von den Krancken -Wärterinnen alsogleich auf
den Boden/in das gehörige Ort / überbracht werden sollen ; was

X aber bey der Nacht von der Wäsche gcsammlet wird / soll zwar in
den zweyen Truhen/die auf dem Gang befindlich seynd/ausbehalten/
bey anbrechendem Tag aber in vorerwehntes Ort getragen werden.

8.) Für die keconvalelcirende / dann für die Lb ^ rurgische /
und andere ksrientcn ( so mit keiner ansteckenden Kranckheit behaf¬
tet seynd ) hat man besondere Better/Wäsche/und Kleidungen bey-
geschaffet; und joiche/ wo es möglich war / durch Farben : sonst
aber durch das Gemercke von denjenigen Sachen unterschieden/wel¬
che für die übrige Krancke gewidmet seynd. Er Verwalter soll
demnach diese Sachen jederzeit von jenen abgesönderter erhalten /- und die Vermischung derenftlbe» je und allezeit zu verhinderen
trachten.

9.) Damit die dem Spital gehörige Sachen um so kenntba-
rer verbleiben/ und nicht mit anderen vermischet werden können:
sollen diese mit dem Spital -Zeichen/ auf Art und Weise / wie es
möglich/ gemercket werden.

10 .) Was zur täglichen Nothwendlgkeit des Spitals keyzu¬
schaffen nothwcndig / und ein geringeren Wert betragt / hat er
Verwalterohne weiterer Anfrag zu verschaffen : sonst aber / erwehn.
ter Massen / bey der ihme Vorgesetzten Commiflkm ftd) vorläuffig
anzufragen.

11.) Nachdem ihme Verwalter obliget / alle Erfordernussen zu
dem Spital ( ausser dem was in die Apothecken gehörig) beyzuschaf-
fen/ als soll er zur behörigen Zeit hieraus bedacht seyn: damit einer¬
seits nichts ermangle / anderseits aber eine gute Wirtschaft in Bey.
schaffung dessen gepflogen werde.

12.) Uber die Gelder / so ihme Verwalter auf Berechnung ge-
geben werden / soll er / nach dem ihme behändigten kormuiar , Mo.
natlich seine Rechnung legen/ und diese längstens den dritten Tag/
nach verflossenem Mhnat/der Commiffion übergeben.

13.) Was bie Naturalien / so in dem Inventario nicht einkom-
men / und täglich verbraucht werden/ als : Brenn -yoltz / Schwei,
nerne Fetten / Kertzen/ Ochl / Wachs / und andere dergleichen Sachen
anbelanget/darüber soll er Verwalter gleichfalls mit Ende eines jeden
Monats eine besondere dlarural -Rechnung verfassen/ und diese der
Commiffion überreichen; in selber hat er/ was von vorigem Monat

M übrig
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übrig verblichen/ und neuerlich bcygeschaffet worden/ in Empfang
zu nehmen; alsdann/ wie viel hiervon/ wem/ und zu welchem
Ende dasselbe abgegeben worden/ in die Ausgab zu stellen; endlich
das übrig verbliebene anzumercken; damit aber den gantzen Empfang
auszuweisen.

14.) Das von jeglichem Kraucken in einen Binckel zusammen
gebundene Gewand/ und übrige LSeLten( auffcr des baaren Gelds/
und der ctwann kostbareren Sachen) soll er samt dem darüber er¬
richteten Inventario in seine Verwahrung nehmen; das Gewand/
und die Wäsche der Krancken-Wäscherin alsogleich zur Reinigung
übergeben; und gereinigter in dem hierzu bestimmten Ort/ und zwar
in derjenigen Fach( welche mit dem Numero des Betts/ wo der Ar.
me liget/ gezeichnet ist) aufbchalten; und/ wann dieser von einem
Bett in das andere überbracht wird/ nach der dessentwegen erhalte¬
ner schriftlichen Nachricht/ den Binckel unter das behörige Numero
transkeriren: damit bey Austrettung des Armens/ und Zurückstel¬
lung seiner Sachen keine Irrung unterlauffe; übrigens soll ihme Ver¬
walter die Schuld beygemeffen werden: sofern das Gewand/ und
die Wäsche sich nicht sauber gereinigter befinden würde.

15.) Das Gewand/ die Wäsche/ und andere Sachen der in
dem Spital abgestorbenen/ sollen alsobald in ein anderes hierzu ge¬
widmetes Ort überbracht/ und samt dem darüber errichteten In¬
ventario ausbehalten werden; da nun hievon ein oder anderes
Stuck/auf schriftliche PaKrung der Geistlichen/einem Armen/der z«
entlassen ist/ verabfolget wird: sollen diese Paarungen/ zur künftigen
Ausgleichung/den Inventarüs, wovon die Palliruyg geschehen/bey-
geleget werden.

16.) In dem gedruckten Tag- und Speie-Zettel/ so der Me.
dicus Affiftens ihme Verwalter alltäglich aufden Abend behändiget/
soll er/ was die verabfolgte Portionen an Geld betragen/ mit behö-
riger Genauigkeit/ und Sorgfalt auswerfen; davon vier gleichla«.
tende Abschriften verfertigen; und solche nebst dem Medico Afliften-
te unterschreiben. Von diesen ist den darauf folgenden Tag den
dreyen Herren Rächen der Stiftungs-Lommillion, jeglichem eines/
das Vierte aber demA&uario Commiflionis durch den Portier zu
überschicken. Wann nun ernannter ALtuarius das Tag-und Speis-
Zettel revidiret/ und/ daß solches geschehen/ auf diesen Zettel bey
dessen Zurucksendung angemercket hat: soll er Verwalter dem Trai¬
teur alsogleich das richtig befundene Quantum baar abführen/ und
sich darüber in eben diesem Zettel quittiten lassen.

17.)  Wird erHaus-VerwalterdesSpitals Nutzen undFrom-
men/ nach seinen Kräften/ auch seinem Amt gemäß /und  wie er es
dermaleins vor dem strengen Angesicht GOttes zu verantworten
hat / zu beförderen; die Sauber-und Reinigkeitin allen und jeden
Sachen zu erhalten/ und die Haus,Leut darz«anzuhalten besorget
seyn.

In-
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Inftru&ion eines Traiteur.
N Austheilung der Speisen/ und Abreichung der Sup»>pen( sie scye nun lauter/ oder Semmel in dieser aufge.schnitten) soll die vorgeschricbene Tag.Ordnung auf das genaueste

beobachtet werden; er Traiteur ist beynebens/ nach dem Inhalt
der errichteten Speis.Ordnung/ dann des Speis-Zettels/ welches
er von dem Medico Affiftente täglich überkommt/ die Speisen wohl
und gut ausgekocht/ auch wohl geschmackt/ nicht weniger in der be«
hörigen Quantität/ zurichten zu lassen; erwehnte Suppen von
frisch gesottenen Rindernen Fleisch zu verschaffe» / und nicht
etwann warmes Wasser mit einer Fetten zu vermischen; end¬
lich auch einen gesunden und guten Wein/ nach dem ausgesetztenWert/ zu reiche» schuldig. Übrigens wird er Traiteur wegen aller
vorbeygehenden Fehlern zur Verantwortung gezogen/ und die Ent¬
schuldigung/daß seine Leut es übersehen/ nicht angenommen werden.

2.) Weilen man an Seiten der Commiffion blos allein auf die
Verköstung der im Spital befindlichen Armen/ und Haus-genoffe»
nen bedacht/ dadurch aber niemanden zu beschweren/ noch aus dem
Spital ein Wirtshaus machen zu lassen/ gefinnet ist: als soll er
Traiteur nicht berechtiget seyn / einiges Getränck Über die Gaffen
auszuschäncken/ noch/ gleich einem Wirth/ Speis und Tränst!
fremden Leuten abzugeben; und würde/ bey nicht Befolgung des-sen/ mit ihme Traiteur eine Aenderung vorgenommen werden.

tWeis- Mrdnung in dem Drancken
Upital zur Merheiligflen Wreyfaltigkeit.

Für die armen Krancken.
Schwache korrion. Zn der Frühe: lautere Suppen.

AufMittag: Trinck-Bonadel.
Nach-Mittag/ und in der Nacht:

lautere Suppen.
Zum Nacht-Essen:Trinck-Bonadel.

Viertel kortion. Zn der Frühe: lautere Suppen.
AufMittag:Suppen mitSchnitteln.

Trockene Mehl-Speis.
Obst-Speis.
; Mund-Semmel.

Nach-Mittag/ und in der Nacht:
lautere Suppen.

Zum Nacht '• Essen: gutes Bonadel.
Gersten.

M 2 Hab



Halbe Portion.

Gantze Portion
ohne Wein.
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In der Frühe: eine gute Suppen mit

Schnitteln
Auf Mittag: Mehl«Speis in der

Suppen.
m Eingemachtes Kälbernes.
Grüne Speis/ oder Obst«Speis.
; Mund«Semmel.

ZumNachtt Esten:Mehl-Speis in der
Suppen.

z« Eingemachtes Kälbernes.
Gersten.
; Mund«Semmel.

Zn der Frühe: eine gute Suppen mit
Schnitteln.

Auf Mittag: Mehl»Speis in der
Suppen.

LL Rind«Fleisch mit der Soß.
Grüne Speis,
m Eingemachtes Kälbernes.
1. Mund«Semmel.

Zum Nacht-Esten: Mchl«Speis in der
Suppen.

1« Eingemachtes Kälbernes.
Gersten.
; Mund«Semmel.

Nebst der vorigen Portioni. Seite!
Wein/ wie solcher den Offician-
tcn gereichet wird/ sowohl zum
Mittag«als Nacht-Essen.

Fürdie Geistlichen undOKicianrenan einem
Fleisch- Tag.

Auf Mittag: gute Suppen mit Schnitteln.
m Rind«Fleisch mit der Soß.
Grüne Speis belegt.
Eingemachtes.
Gebratenes.
Mund-Semmel.
1 Mas Wein.

Zum

Gantze Portion
mit Wein.

7
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Zum Nacht -Esten : Suppen mit Reis / Gersten /
oder Mchl -Speis.

m  Eingemachtes.
Grüne Speis belegt.
Mund -Semmel.
i Mas Wein.

An einem Fisch-Tag.
Auf Mittag : Suppen mit Schnitteln.

Eyer - Speis.
Mehl - Speis,
i . Stücke ! Fisch.
Mund - Semmel.
; Mas Wein.

ZuM Nacht -Essen : Suppen mit Schnitteln / oder
frische Eyer.

Gebackenes,
i . Stücke ! Fisch.
Mund «Semmel,
i Mas Wein.

Dann täglich eine Suppen mit Schnitteln zum Frühe-
Stuck.

Für die Pra&icantett am Sonntag / Dienstag
und Donnerstag.

Auf Mittag : Suppen mit Schnitteln.
m  Rind - Fleisch mit der Soß.
Grüne Speis,
z« Gebratenes.
Brod.
Ein grosses Seite ! Wein . 1

Zum Nacht -Essen : Mehl -Speis in der Suppen.
m  Eingemachtes.
Grüne Speis.
Brod.
Ein grosses Seite ! Wein.

N Am
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Am Montag / und Mittwoch.

Auf Mittag : Suppen mit Schnittein.
m  Rind -Fleisch mit der Soß.
Grüne Speis.
Fleck/ Greß / Geschnattel / und dergleichen.

' Brod.
Ein grosses Seite ! Wein.

Zum Nacht -Essen : Mehl -Speis in der Suppen.
M Rind -Fleisch in einer Suppen.
Grüne Speis.
Brod.
Ein grosses Seite ! Wein.

Am Freytag / und Samstag.

Auf Mittag : Suppen mit SchniSeln.
Mehl -Speis.
i . Stücke ! Fisch.
Grüne Speis.
Brod.
Ein grosses Seite ! Wein.

Zum Nacht Essen : Suppen mit Schnitteln.
Mehl -Speis.
Grüne Speis.
Brod.
Ein großes Seite ! Wein.

Dann täglich eine Suppen mit SchniSeln zum Frühem
Stuck.

Für die Krancken -Wärterinnen am Sonntag/
Dienstag / und Donnerstag.

Auf Mittag : Suppen mit SchniSeln.
Rind -Fleisch mit der Soß.

Grüne Speis.
Fleck / Greß / GeschnaSel / und dergleichen.
Brod.
i.  Seite ! Wein.

Zum



Zum Nacht-Essen: Mchl-Speis in der Suppen.
m  Rind-Fleisch in einer Suppen.
Brod.
i . Seite ! Wein.

Am Montag / und Mittwoch.

Auf Mittag : Suppen mit Schniüeln.
im  Rind-Fleisch mit der Soß.
Grüne Speis.
Brod.
i . Seite ! Wein.

Zum Nacht -Essen: Mehl -Speis in der Suppen-
iffi Geschnattel.
Brod.
i . Seite ! Wein.

Am Freytag / und Samstag.

Auf Mittag : Suppen mit Schnitteln.
Grüne Speis.
Mehl -Speis.
Brod.
i . Seite ! Wein.

Zum Nacht-Essen: Suppen mit Schnitteln.
Mehl - SpeiS.
Brod.
i . Seite ! Wein.

Dann täglich eine Suppen mit Schnitteln zum Frühe-
Stuck.

Am Faschings-Tag/ zu Ostern/Pfingsten / am Sonn¬
tag der Allcrheiligsten Drcyfaltigkeit/ zu Allerhei-
ligen/Martini/Wcynachten/und am Neuen Jahrs-
Tag hat jeglicher der kraKicanken/ und Krancken-
Warterinnen noch besonders aus Mittag : i . Seite!
Wein / und rK Gebratenes»

N -»
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Inflru &ion eines Portier.

i .) er auf alle in das Spital kommende Personen wohl
'<üjj£y Acht haben/ und/ da jemand mit einem Krancken zu reden

anverlangte/ solches nicht ehender zulaffen:als bis dieser/ wer er seye/
wird entdccket/und er portier sich vorher»beydemMsdico8ecundario,
und in dessen Abwesenheit bey einem der OK-ianten wird angefraget
haben; inmaffen man dergleichen Besuchungen von allen Gattungen
der Leuten/ sonders aber bey ansteckenden Kranckheiten zu gestatten
nicht gedencket; wann aber Leute von guten Ansehen sich anmelde-
ten/ welche bloeallein das Spital zu besuchen verlangen: soll solches
unweigerlich verstattet werden; jedöch seynd diese von jemanden aus
dem Spital nach Stands Gebühr zu begleiten/ und ist denenselben
zu ihrer Wahrnung/ in welchen Zimmern ansteckende Kranckheiten
befindlich seynd/ zu erinneren. Zur Zeit der heiligen Meß/ oder
aber einer Andacht seynd alle/ und jede Personen/ ausser der Bettel-
Leuten/ in di- Capellen zu laßen; doch soll er kartier, wann die
Leute hinausgehen/ bey dem Thor stehen verbleiben/ und diese beo¬
bachten.

2.)  Zur Zeit der Or-lim'rung/ für die in das Spital kommen¬
de Krancken/ hat er Achtung zu geben: damit niemand von diesen
Leuten sich in/ oder vor dem Spital nidersetze/ und ligen verbleibe;
desgleichen nicht zu gestatten: daß jemand über die Stiegen hinaus
gehe; bey allen deme aber soll er keine Ungestimme gebrauchen/ son-
dern solches mit aller Bescheidenheit/ und gelinden Ermahnungen
zu bewürcken trachten; beynebens den Ankommenden anzcigen: wo¬
hin fie zur Ordination zu gehen haben; auch nicht zulaßen: daß jemand
anderstwv als durch das grosse yausThor sich hinaus begebe; de-
nen/ so Mänteln haben/ hat er zu bedeuten/ daß ihme diese/ bis sie
Arme die Medicin bekommen/ in seine Verwahrung zu geben seyen;
übrigens ist aus die weg gehende ei» obachtsames Aug zu haben.
Wann die Ordination vollendet/ soll er die Tag-und SpeiS.Zet¬
tel an die behörige Ort überbringen/ und/ bis er zurück kommt/
rin ScssebTrager bey dem HausThor verbleiben.

30  Das yaus Thor soll/auffer der zweyen Ordinir-Stunden/
und wann zur Meß/ odereiner andern Andacht geläutet wird/ nie-
mahls offen gelassen; des Abends aber/ nach der verfasten Tag-
Ordnung/ von ihme portier gesperret/ und der Schlisset dem Me-
dico Secundario in seine Wohnung gebracht werden.

4.) Er Portier hat die Capellen jederzeit sauber zu halten;
die alda befindliche Lampen zu füllen; zu den gewöhnlichen Zeiten
das Ave Maria, wie auch zur Meß.oder anderen Andachten; nichtweniger/ wann es verordnet wird/ bey den Leich-Begätignussen die
Glocken zu läuten; zu dem Morgen, und Abend,Gebeth das Zei.
chen mit der yaus <Glocken zu geben; dann zu einer gewissen
Stund die Thurn.Uhr alle Täg aufzuziehen.

5.) Die Geistliche/ und OLcianten soll er in ihren Zimmern/
und in allen/ was siez» ihrer Bekleidung nöthig haben/ nach Er.
fordernuß bedienen.

-.) Die
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6.) Diei# entlassen seynd/ sollen von ihm aus dem Spl»

tal nicht eher gelaffen werden: als bis sie vorhin/ und zwar die
Manns.Personen durch ihn/ die Weibs<Bilder aber durch die
Krancken,Wärterinnenausgesuchet/ und befunden worden/ daß
sie nichts von Spital-Sachen mit sich genommen.

70  Soll er Portier sich gegen jedermann bescheiden auffüh¬
ren; niemandem mit groben Worten begegnen; auch je und allezeit
nüchter verbleiben; und ist er in allen übrigen Verrichtungen an dem
Medicum Secundarium angewiesen ; dessen Befehl er unweigerlich
zu vollziehen haben wird.

)Amit auch das zur Billiot-Yofmann-und Kirchnerischen Skis Mchtschme
» tung gehörige Vermögen in guter Ordnung je und allezeit ver.AH welcherwaltet/ und alle und jede Unordnungen vermiden werden mögen: runĝ-Gei-

seynd nachfolgende inttruAiones zur beständigen Richt-Schnur ad. der je und
gefasset worden. • Stm

Inftru6tioneines zeitlichen bey
der/zur Besorgung der Bittiot-Hofmann-Kirch-

nmschen Stiftung/ von Regierung verordneten
OommilHon.

seynd.

r.) IW^ Jrd er Aauarius die ihm von dieser Stiftungs»0«,»-
Wmb  Million aufgetragene Verrichtungen/ mit aller Emsig»

kcit zu beförderen/ sich angelegen seyn lasten.
s.) Soll er niit Anfang jeglichen Jahrs eine 8pscillcation

der eingehenden Interessen/ und Zinsen/ und zwar mit Absönde.
rung des Billiot-Yofmannischen/dann des Kirchnerischen Vermö¬
gens verfassen/ und solche nach der Verfall-Zeit in die behörigen Mo»
naten eintheilen; sodann aber diese 8xecillcarion einem jeden zu dieserStiftungs'Lommillion verordneten Herrn Rath überreichen.

3.) Mit Ende eines jeden(Quartals hat er die benöthigten
Quittungen zur Einbringung der Geldern/ welche in dem künftigen
verfallen werden/ zu verfertigen/ und diese den Herren Rächen zu
ihrer Unterschrift zu übergeben; wann er solche zurück erhaltet/ sollen
diese dem bey dieser Stiftung aufgenommenen Agenten/ gegen einem
»ecepille( worinnen alle Quittungen tpecillce zu benennen seynd)
behändiget werden.

4.) Zu Anfang eines jeden Monats wird ihme ALtuario ob¬
ligen/von dem Agenten/ wegen der demselben behändigten Original-
Quittungen/ die bchörige Ausweisung abzuforderen; welche durch
Darreichung des eingebrachten Gelds/dann durch Vorweisung der
in Händen verbliebenen Original-Quittungen geschehen solle.

5.) Soll er AÄuariua zu gleicher Zeit von dem Agenten das
ringebrachte Geld gezählter übernehmen; dasselbe tu einem/ oder meh»
reren Säcken mit seinem Pettschaft besiglen; dann/ wieviel Geld in
einem jeden Sack enthalten seye/ auf ein beygebundcnes Zettel/ mitQ Be»
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Benennung der Geld .Sorten / und des Monats der geschehenen
EincrMrung / eigenhändig anmercken; und wird hiernach dieses
Geld in der zur Stiftung gehörigen Cafla - Truhen ( welche in
der Regierungs >Raht >Stuben befindlich ifi )  von den Herren Ra¬
then eingesperret / und verschloffen werden.

6.) Sollen die eingebrachte Gelder/ wie solche von Monat zu
Monat « »gehen/ in ein besonderes Rrocoeoll ( so in Händen der
Herren Rathen verbleibet) von ihme AÄuario eingetragen werden.

7.) So oft ihme Aäuario ein Geld aus der Cafla auf Bercch.
nung verabfolget wird : soll er dasselbe in ein anderes kroroeoll ( so
von den Herren Räthen ebenfalls aufbehalten wird ) mit Auswer.
fung des Tags / und der Summ * alsogleich eigenhändig einschrei,
den.

8.) Bevor er ein Auszüge! / conto , Monat .Zettel / oder
sonst eine Zahlung abführet : soll er die schriftliche kaflirung der
Herren Räthen erwarten ; dahingegen die jährlich festgestellte Aus-

?>aben/als Steuer/ die Dienst bey den Grund»Büchern/ die Be.öldungen / re. ohne weiteren Anfragen zur behörigen Zeit ab.
führen.

9.) Er AÄuarius soll alle und jede Conti , und Auszüge !/ wie
auch die von dem Yaus -Verwalter in dem Krancken. Spital / und
dem Spital,Meister zuBraitenfurt monatlich erstattcteRechnungen/
samt denBeylagen genau übersehen/ und untersuchen: ob in selben kein
Fehler in Caicuio anzutreffen seye; wann ein solcher sich äusserte/ soll
er solches der aufgestellten Commiflion zu erinneren schuldig
seyn.

10 .)  Zu Ende eines jeden ( Quartals soll er ALtuarmu über dieje.
nige Gelder / welche er dasselbe Quartal auf Berechnung empfangen /
und ihm von dem vorigen im Rest verblieben seynd/einen lumanschen
LxtraLi aus seinem Rechnungs 'RapuIari verfassen/ und diesen läng,
stens den dritten Tag des eingehenden Monats zu Händen der von
Regierung aufgestellten Commilfion erlegen ; sofern es aber die
Commiflion nöthig befände / auch vor Ausgang des Quartals ei.
nen 8urnrnari - LxtraÄ aus seinem Rechnungs ,Rapulari anzube.
gehren : soll er auf allmahliges Begehren solchen bis auf den Tag/daß
dieser anverlanget wird/zu verfassen/und zu erstatten schuldig seyn.

11.) Wird ihme ASuario obligen/ über den gesamten Empfang
und AuSgab aller StistungS . Geldern/ jedoch unter abgeföndcrten
Rubriken / jährlich ehrbare Rechnung zu erstatten / und diese läng,
stens mit Ende Februar » des neu,eingehenden Jahrs zu Regierungs.
Händen zu erlegen ; worzu dieRechnung / welche pro Armo 174». zu
legen seyn wird / zum Formular für das künftige dienen solle.

IS . ) Die A & a der Stiftungs -Cornmiflion soll er in dem Ka.
sten/ so hierzu angeschaffet/ und seiner Bewahrung übergeben wor.
den / fleiffig aufbehalten ; und hat er solche in die behörige Ordnung
einzutheilen/ Hierüberauch ein genaues Repertorium zu halten.

In
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inftrudion eines / zur dncaflirung der
Billiott-Hofmann- und Kirchnerischen Stif-

tungsrGeldern/ aufgestelltenAgentettS.
i .) er über die Quittungen / welche ihme von dem A&ua-

rio der Stiftungs -OommMon gegen seinem kecepills
behändiget werden/ die verfallende Gelder auf das eifrigste in guter
Müntz einzubringen beflissen seyn; und/ da einigeO-bicor- s mit der
Bezahlung nicht zuhielten : seynd diese der Commiffion anzu-deuten.

2.) Hat er sich monatlich über die empfangene Quittungen
mit gedachtemA&uario zu berechnen; mithin zu Anfang eines jeden
Monats das eingebrachte baare Geld demselben vorzuzählen / und
zu behändigen : die in Händen verbliebene Original - Quittungen
aber vorzuweisen.

30  Soll er monatlich«ine Confignation der eingegangenen
Geldern / mit umständlicher tzpeoiSeirung derenselben/ auch Abson¬
derung des Billiott -Yosmannischen/ dann des Kirchnerischen Ver¬mögens/ verfassen; und ist hiervon eine Abschrift so wohl jeglichem/
zur Besorgung dieser Stiftung / verordneten Herrn Rath / als auch
dem AÄuario , zu überreichen.

4.) Wird ihme aufgetragen / einem jeden erwehnter Herren
Räthen / zu Ende des Jahrs / oder so oft es diese verlangen / eine

Specification der Reftantcn / Und ohnbezahlt ver¬
bliebenen Quittungen zu

behändigen.

Omnia ad majorem Sanctiflimas& individu*
TRINITATIS Honorem . & Gloriam.
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Im Ramen UUttes des Vaters, des Mohnes,
und des Heiligen Geistes!

hue ich, Justina Latharina Steffan
von Lronstett, hiermit kund und zu wis¬
sen, daß/ in näherer Erwegung der Eitel¬
keit und Vergänglichkeit zeitlicher Dinge/
und däß der Mensch um der Sünde willen

dem Tod gewiß unterworfen sey, über wegen der Zeit, Ork
und Weise seines Todes in beständiger Ungewißheit lebe, Ich

A 2 bey
Justina Latharina Steffan von Lronstett.

/Cß Csŷ yy^ „ (y
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bey mir, in Betrachtung, daß Ich mein Leben im ledigen
Stande zugebracht, und keine Leibes-Erben zurücklaffe,
öfters reiflich überleget, wie ich wegen der mir von GOtt
verliehenen zeitlichen Güter, vor meinem Absterben, eine
solche Verordnung machen mögte, wodurch GOttes Ehre
und des Nächsten Nlchen befördert, und zugleich die
Steffan von Cronstttt'und von tzynspergffche Namen,
als aus welchen Familien ich entsprossen bin, und welche seit
einigen Jahrhunderten allhier in gutem Ansehen gestanden,
auch fernerhin zu Franckfurt bey Einem Hochlöblichen Rath
und der Burgerschafft in gutem Andenken erhalten werden
mögen.

Worinnen ich um so mehr bestärket worden, weil meine
seelige Mutter, Frau Maria Catharina Steffan von
Lroastett, bey ihrem Leben bereits hierin mit mir einerley
Meynung geheget, und, ohngeachtet dieselbe mich in keine
Wege gebunden, sondern mir allerdings fteye Hände gelas¬
sen, ich gleichwohl ihre mit meiner eigenen Meynung über¬
einkommende gute Absichten, auch nach ihrem Tode ins
Werk zu setzen, mich schuldig erachte.

In dieser Gesinnung nun habe ich mitvorwohlbedachtem
Muth und nach reifer Ueberlegung, ganz frey und unge¬
zwungen, meinen diesfalls gemachten Entschluß und eigent¬
liche Meynung hiermit schrijstlich eröffnen, und, wie es da¬
mit, nach meinem in GOttes gnädigen Händen stehenden
seeligen Ableiben dereinst gehalten werden solle, umständlich
verordnen wollen, thue solches auch Krafft dieser nachfol¬
genden Stifftung und Di(pofition>in der besten Form Rech¬
tens, als es, besonders nach hiesiger Löblichen Reformation
und Gewohnheit, immer geschehen kan, soll und mag.im

Äustina Catbarina Steffan von Lronstett.



i. Von dem Grund und Einkünften der Stifftung.
i i.

Zuforderst gehet meine Haupt-Absicht dahin, von dem
zeitlichen Seegen, den mir GOtt aus Gnaden zugewendet,
eine Stifftung zu errichten, welche unter dem Namen
Steffan von Lronftett-und von Hynspergische Adeliche
Evangelische Stiftung, so wie weiter folgen wird,
besorget und verwaltet werden soll.

§. 2.
Und da ich diese Stifftung in meinem besonders errich¬

teten Testament zu meinem Univerfal-Erben eingesetzet, so
verordne und verschaffe ich zu derselben mein ganzes Ver¬
mögen, nichts ausgenommen, so viel nemlich, nach Abtrag
derer in gedachtem Testament verordneten Legate, noch
übrig bleiben wird.

§. 3- ,
Zur Stiffts-Wohnung verordne ich den ganzen Zwerch-

Bau meines auf dem Roßmarkt gelegenen, und ZUM Kra¬
nichs-Hof genannten Wohnhauses, samt dem daran stos¬
senden ehemaligen Lersnerischen Garten, dergestalt, daß
diejenige Adeliche Personen, welche in diese Stifftung aus¬
genommen werden, solchen bewohnen, und darinnen ihr
haüsliches Wesen haben, von dem übrigen Haus und Gar¬
ten aber gänzlich abgesondert seyn, und die Thüren dazwi¬
schen nicht ohne höchste Noth geöfnet werden sollen.

, 4. "" , : :.
Und weil diese Stifftung nach meinen lieben stetigen

Mern, als Herrn Johann Adolf Steffan'von Kronftett,
und Frail Maria Katharina, gebohrnen von Hynsperg,
benennet ist, so will ich, daß Ihnen zu Ehren über der

B grossen
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grossen Thür am Haus die vonLronftettische und vonHyn-
spergische Wapen in Stein gehauen, und mit einer oben mit
Aanzley-Buchstaben geschriebenen Umschrifft gezieret wer¬
den sollen.

5.
In -er StiMs-Wohnung sollen, zum Gebrauch der

Stiffts-Personen und zum Zierrath der Zimmer, bleiben
alle meine Mobilim, Bettung, alles weiffe Geräth, alles
Zinn, Kupfer und Meßing, alles Eisenwerk, Porcellan,
alle Tapeten,, alle Spiegel, alle Schränke, Bettladen,
Tische undStühle, alleVorhänge anFenfteren und Betten,
alle Schildereyen, und sollen die in dem untersten Saal auf
die Gasse hängende konrgirs beständig darinnen hängen blei¬
ben, und sollen hinter die drey korrrM, nemlich der Fräu¬
lein Stiffterin, und deren seeligen Clteren, ihre Namen, mit
der auf ein jedes zu setzenden Beyschrifft: als Stissttr,
geschrieben werden. Unter diesen Mobilien sind jedoch die
vorhandene Juwelen, Silber-Geschirr, meine Kleidung und
Leibgeräthe nicht mit begriffen. Die noch vorräthige Ballen
Leinen-Tuch hingegen sollen zum leinen Geräth zum Gebrauch
des Stiffts angewendet werden.

§. 6.
Was ausser dem zur Wohnung der Stijsts-Personen

gewittmeten Zwerchbau und dem dazu geschlagenen ehe¬
maligen von Lersnerischen Garten,' in dem Haus zum Kra¬
nichs-Hof an Gebäuden und Wohnungen noch übrig ist,
soll, nebst dem anderen Garten, der daran stöset, jederzeit
an rechtschaffene Leute, so gut als möglich ist, verlehnet,
und das Geld zum Nutzen des Stiffts angewendet werden.
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- \ 7.

Es ist mein ernstlicher Wille, daß die unten verordnete
Herren̂6mmiltrgrore8 über alle in der Stiffts*Wohnung,
nach§.5. bleibende Mobilien ein ordentliches inventarium
unter ihrer Hand errichten, und solches zu denen übrigen
Ihnen einzuhändigenden, zur Stifftung gehörigen vocu-
memen, samt dem zu errichtenden Gült-Buch, in das Ge-
wölb verwahrlich, unter dreyerley Schlüffelen, wovon ein
jeder einen besonderen zu sich zu nehmen hat, beylegen, auch
Sorge tragen, daß sowohl von einem, als dem anderen,
nichts veräuffert und verrücket werde, oder sonst abhanden
komme.

§. 8.
Well auch unter denen Weinen einige alte kostbare

Weine befindlich sind: so können die Herren Adminiftratores
solche verkauften, und dafür brauchbare Weine anschaffen,
oder das Geld zum Capital schlagen.

§• 9.
Sowohl die Stiffts-Wohnung selbst, als die dazu

gehörige Gebäude und Gärten, muffen beständig in gutem
Bau und Besserung erhalten werden.

§. 10.
So ojst, nach abgelegten Rechnungen, etwas von den

Einkünften übrig bleibet, soll solches jederzeit zu Capital
angeleget, und die Einkünfte dadurch vermehret werden.

Siehe jedoch unten§.67.
i n.

Ich will auch, daß von dieser meiner Adelichen Stiff-
tung jährlich die volle Schatzung bezahlet werde.

B 2 II.Von
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11. Von denen Stiffts«Personen.
' . §. 12.

' Weil meine beyde liebe seelige Elteren und JhreVorfah-
fahren von Seculis her der Adelichen Gan-Erbschafft des
Hauses Alt-Limburg einverleibet gewesen, und ich bey Ab¬
gang meiner Familie ebenfalls wünsche, bey Ihren Mitglie¬
dern in gutem Andenken zu bleiben: so ist mein ernstlicher
Wille und Verordnung,daß Ihnen die von mir zu errichtende
Stifftung hauptsächlich zum Nutzen und Besten komme.

§. iZ.
Zu dem Ende verordne ich auf das bündigste und ernft-

lichste, daß aus dieser meiner Stifftung einige Adeliche
Wittwen und Fräulein, deren Namen und Wapen in der
Tafel des Hauses Limburg gestanden, oder noch stehen,
(worunter ich insbesondere die von Völckerische und von
Hynspergische Familien mit verstehe) und die dessen bedürf¬
tig sind, auch sich sonst Christlich und ehrbar aufgeführet
haben, erhalte»und versorget werden sollen. Doch haben
die Herren Adminiftratores bey Vergebung dieser Benefidett
jederzeit vorzüglich auf die mir unverwandte Familien zu
refle&iwtt

§. 14.
Solle etwa die Zahl gedachter Personen aus dem Haus

Limburg so gering seyn, daß der bald zu bestimmende Nu¬
merus nicht voll würde: so haben die Herren Admmiftrato
res Freyheit, die an das Haus Limburg Angeheurathete und
deren Wittwen, oder von einer aus dem Haus Limburg
gebohrne Töchter, oder solcher Söhne Wittwen, wann sie
von Adel und hier verbürgert sind, (als ohne welche Eigen¬
schafften sie hierzu nicht können emploMet werden) ebenfalls
aufzunehmen, und sie gleicher Rechten und Wohlthaten mit
den übrigen geniesen zu lassen.
__ ;_ . ^ ; — _ §. .i>

Justitia Catharma Steffan von Cronstett.
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i 15,
Jmübrigen sollen keine andere Personen, noch weniger

Fremde, am allerwenigsten aber solche, die der Evangelische
Lutherischen Religion nicht zugethan sind, zu ewigen Zeiten
nimmermehr ausgenommen werden.

§. 16.
Die Anzahl derer in diese Stifftung anzunehmenden

Adelichen Personen soll niemals über zwölf erstrecket werden,
welchen zwey Mägde, etne zumKochen, und die andere zur
Aufwartung'zugegeben werden, sonst aber Ihnen, ausser
Krankheits-Fällen, andere Aufwärterinnen, oderBeyläuser
zu halten, oder aus der Stifftung zu ernähren, gänzlich
verbotten seyn soll.

§. 17.
Eine jede Person, welche in diese Stifftung ausgenom¬

men werden will, soll sich bey denen zeitigen dreyen Herren
Adminiftiatoribus melden, und darum bittlich anhalten,
welche sich sodann nach ihrem Herkommen sowohl, als ihrem
Ehristlichen Leben und Wandel, genau zu erkundigen haben.
Wobey mein ernstlicher Wille ist, daß solche Personen,
die wegen ihrer üblen Aufführung allenfalls zu klagen vor
dem Richter qualificiret waren,gar nicht ausgenommen, oder
wenn sie schon in dem Stifft sind, aus demselben weggeschaf-
fet werden sollen. Im übrigen haben die Herren Admini.
ftratores per Majora zu entscheiden, ob die siipplicirende Per¬
son aufzunehmen sey, oder nicht, und haben selbige sowohl
bey Ausnahmen, als ihren sonstigen Verrichtungen, jederzeit
ein ordentliches Protocoil zu führen, damit man sehen könne,
warum sie dieses oder jenes beschlossen.

$ §. 18,
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§. 18.
Eine jede Ndeliche Person, welche in diese Stifftung

ausgenommen wird, soll den Herren Adminiftratoren an
Eydesstatt angeloben, die tz. 68. besonders vorgeschriebene
^tiffts- Regelen getreulich und unverbrüchlich zu halten.
Und damit ihnen das, was sie versprechen, nicht so leicht
aus dem Gedächtnis entfalle, so soll einer jeden bey ihrer
Aufnahme eine Abschrift solcher Regeln gegeben-und ihr
dabey angedeutet werden, daß ihnen im Fall des Ungehor¬
sams dieses Lenskcium entweder auf eine Zeit lang, oder
gänzlich würde entzogen werden. Wie dann denen Herren
Adminiftratoribus hiermit ernstlich auferleget wird, solche
Drohung nicht in blossen Worten bestehen zu lassen, sondern
die Widerspenstigen würklich auf eine gewisse Zeit zu fufpendi-
ren, oder nach Befinden gar aus der Stifftung wegzuschaf¬
fen, inmassen meine Christliche Absicht auf Gottesfurcht,
Ehrbarkeit, Gehorsam, und eingezogenes Leben und eine
genaue Haushaltung, keinesweges aber auf eine unerlaubte
Freyheit, Unordnung, oder Verschwendung, bey dieser
Stifftung gerichtet ist.

§♦ 19*
Eine jede Adeliche Person, so in diese Stifftung aus¬

genommen wird, soll zu Unterhaltung des leinen Gerathes,
3 1 zum Einstand, drey Paar neue Leilachen, sechs neue Tisch¬

tücher, zwölf Servietten, und sechs Handtücher mit sich
bringen, und Sorge tragen, daß sowohl das ganze Haus,
als die besondere Zimmer sauber und reinlich gehalten,
und auf Feuer und Licht sorgfältige und fleißige Obacht ge¬
nommen werde.

§. 20.
Und weilen die Herren Adminiftratores nicht allezeit

zugegen seyn können, und gleichwohl bey dergleichen Verfas¬
sungen,

Justin- Latharina Steffan von Cronstett.
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fangen/ zu Beybehaltung guter Ordnung/ eine 8ubordlna-
rlon ohnumgänglich uöthig ist: so haben die Herren Admi-
niftratores aus denen Stiffts -Personen selbst eine, oder nach
Befinden, zwo christliche, und, so viel möglich, bejahrte
Personen zu erwählen, welche unter dem Namen einer
Ober-und Unter«Aufseherin, auf die Ordnung halten,
die Haushaltung dlrizlren, und denen übrigen in allen billi¬
gen Dingen zu befehlen haben sollen. Zu welchem Ende die
Herren Adminiftratores dieselbe mit Ihrer Authorität zu
handhaben, und die übrige in der Stifftung befindliche Per¬
sonen, Ihnen ohnweigerlich zu gehorsamen, anzuweisen
haben.

§. 21.
Da auch die unten folgende Stifits-Regeln erfordern,

daß dieStiffts-Personen fleißig zurKirche gehen, so sollen
Ihnen zu diesem Zweck meine sämtliche Kirchen-Platze ange¬
wiesen werden, und beständig bey der Stifftung bleiben. -

III. V0N der Ädminiftration der StlfftlMg.
§. 22.

Nachdem es bey allen Stifftungen fürnehmlich auf eine
gute Adtnimftiratioii ankommt, wenn der gute Endzweck er¬
reichet werden soll: so habe ich auch diesfalls reifliche Ueber-
legungen angestellet, was etwa zum Besten meiner Stifftung
hierinnen zu verordnen seyn mögte.

Der Haupt-Vortheil, welchen man von dergleichen
Admmillraroiibu8 zu gewarten hat, dependiret Wohl, nächst
dem Göttlichen Beystand und Seegen, von ihren persönlichen
guten Eigenschajsten, als von ihrer gründlichen Gottesfurcht,
Liebe zu GOttes Wort, zum öffentlichen Gottesdienst, zu

§ 2 denen
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denen heiligen Sacramenten, von ihrer Accuratdfe, Fleiß,
Gerechtigkeit, Billigkeit und Dienstgeflissenheit gegen ihren
Nächsten. Ich wünsche daher wohl recht sehnlich,daß meine
Stiftung jederzeit solche Adminiftratores haben möge, und
bitte die wählende Herren, daß Sie auf solche persönliche
gute Eigenschafften immer sehen, und niemals solche zur
Adminiftratiqn erwählen mögen, welche gedachter Eigen¬
schafften ermangelen, oder gar das Gegentheil davon an
sich haben.

§• 2I.
Da auch ordentlicher Weise ein gesetztes Alter erfordert

wird, wenn jemand einer, zumal ansehnlichenGesellschafft,
mit dem gehörigen Ansehen Vorstehen soll: so ist mein Wille,
daß diejenigen, die zu dieser Adminiftraüon erwählet werden
sollen, nebst denen übrigen Eigenschafften, auch das nvthige
Alter haben, und wenigstens nicht unter dem dreyßigften
Jahr stehen; es sey denn, daß einer zwar jünger, aber doch
majorenn wäre, und von denen wählenden Herren per
Majora, wegen seiner vorzüglichen Gottesfurcht, Weisheit,
und anderen guten Qualitäten, hierzu tüchtig erkannt würde.

§. 24.
Es sollen aber beständig drey Herren Admlmllrarores

seyn, die würkliche Bürger sind, und das Recht, dieselbe
zu wählen, trage ich denen sämmtlichen Herren des Hauses
Alt-Limburg auf, unter der Hoffnung, Sie werden nicht
nur diese Mühe um so williger unternehmen, sondern auch
die jedesmalige Wahl um so gewiffenhaffter und ohnpartheyi-
scher vor GOtt und Menschen besorgen, weil die ganze
Stifftung fürnehmlich zumBesten dieses ansehnlichen Hauses
errichtet wird. Die Wahl selbst wird nach den meinften

Stim-
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Stimmen für gültig erkannt/ und welche erwählet sind- be¬
halten das Amt so lang sie leben, es fei)den»/ daß sie selbst
solches niederlegen/ oder die Adeliche Gesellschafft Alt-Lim¬
burg aus wichtigen Ursachen genöthiget seyn solle, Ihnen
dasselbe wieder abzunehmen, und anderen aufzutragen.

§. 2-5.
Die zu wählendePersonen sollen Mitglieder des besagten

Hauses Alt-Limburg seyn; jedoch mit dem Beding, daß-
wann Mitglieder aus denen mir am nächsten verwandten
Familien da sind, welche die nöthige Eigenschafften haben,
dieselbige vorzüglich vor andern erwehlet werden sollen.

§. 26.
Was die Adminiftratiön selbst anlanget, so unterstehe

ich mich nicht, Heciai-Regeln vorzuschreiben, weil es ohm
möglich ist, alle künftige Umstände und Vorfälle vorher zll
sehen; vielmehr überlasse ich dieweitere Sorge, Einrichtung
und Verwaltung dem besten Wissen und Gewissen derer Her-
ren Aciittiniltrarttrum, wie Sie solches dermaleins vor GOt-
tes Richter-Stuhl zu verantworten gettquett.

i 27.
Jedoch ist mein ernstlicher Wille, daß denen Stiffts-

Personen ihre hinlängliche Unterhaltung an Speise und
Trank, wie auch in Krankheiten die nöthige Pflege undArz-
neyen, ingleichen Licht und Holz(jedoch letzteres nur zur
Küche und Lonvem.Stube, und wann jemand krank wäre,
wie solches in anderen Stifftern auch gebräuchlich ist,) aus

hingegen ihreKleidung,

B i 28.
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§. 28.
Alle bey dieser Stifstung vorkommende Sache»/ wie sie

Namen haben/ sollen durch die drey HerrenAdminiftratores
in Eintracht und gutem Vernehmenper Majoraentschieden
werden; jedoch mit der Erläuterung/ daß, wann Ihnen
eine Sache allzubedenklich schiene, sie solche der ganzen Ade¬
lichen Gesellschafft auf Alt-Limburg vortragen, und deren
Schluß sich zur Regel dienen lassen sollen. Und damit auch
in diesen Fallen allem Nachtheilvorgebeuget werde; so sollen
solche Bedenklichkeiten auch alsdann der ganzen Adelichen
Gesellschafft zur Entscheidung übergeben werden, wann nur
einer von denen dreyen Herren Admimüraroren solches für
nöthig hielte, also daß die beyden anderen, ob sie schon in
diesen Fällen lviajora ausmachten,ehe und bevor sothane Ent¬
scheidung geschehen, nach ihren Einsichten nicht handele»
dürfen.

§.'29:
.Damit alles desto ordentlicher und richtiger geführet

werde, so sollen,nebstdenen gewöhnlichenRechnungsbüchern,
ausführliche krowcolla gehalten, und alle Sachen, die von
einiger Wichtigkeit sind, oder deren Andenken einigen Nutzen
fürs künftige bringen kann, mit allen wesentlichen und erläu¬
terenden Umständen in dieselbige fleißig eingetragen werden.

§. Zv.
Die Rechnung über Einnahme und Ausgabe bey dieser

Adelichen Stifstung sollJahrweise von einem derer dreyHer-
renAdminiftrarorum geführet werden, und Sie hierinnen
altemirett; jedoch dergestalt, daß der Rechnungsführer de-
nen beyden anderen aufAllerheiligen jedesJahrdie Rechnung
zur Nachricht vorlege, und Sie solche hernach mit ihm zu¬
gleich unterschreiben. Wann dieses geschehen, sollen Sie

14.

Justina Katharina Stcffan von Lronstett.
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14. Tage vor Andrea die Rechnungen, samt ihren Beyla-
gen, denen dkeyen Herren Vorfteheren der Adelichen Gesell-
schafft Alt-Limburg zur Revifion einhändigen, welche ich
hiermit ersuche, wann Sie solche richtig befunden, ebenfalls
ihre Genehmhaltung und Unterschrifft darunter zu fetzen.

§. Zl.
Gleichwie ich nun denen Herren Adminiftratoribus die

ganze Verwaltung dieser meiner Stifftung vor GOtt auf
Ihr Gewissen gebe: so ist mein ernstlicher Wille, daß Sie
in ihrer gewissenhafften Adminiftration von jedermann ohn-
gekränket und ohngeftört seyn sollen, und daß sonderlich die
Adeliche Stiffts-Personen Ihren Christlichen Verordnun¬
gen gebührend nachleben, und Ihnen durch Ungehorsam,
Widerspenstigkeit, oder andere übele Aufführung Ihr Amt
nicht schwer machen.

§• 32.
Zu einiger Erkänntlichkeit Ihrer Mühe verordne ich

einem jeden Adminiftratori jährlich Ein Hundert Gulden, / «-f -f
welche quartaliter mit Fünf und Zwanzig Gulden aus den'
Stifftungs-Geldern sollen bezahlet und verrechnet werden.
Was das Einstands-und Sterb-(Quartal anlanget; so soll
es also damit gehalten werden, daß für das ganze Quartal
bezahlet wird, wann schon bey dem Antritt ein Theil darvon
verflossen, und bey dem Absterben dasselbe nicht zu Ende
seyn solle. Ein gleiches verstehet sich auch von allen übrigen
Besoldungen, welche aus der Stifftung bezahlet werden.

§. 33.
Es soll auch von denen Herren Adminiftratoribus ein

Zinß-Aufheber angenommen, und demselben jährlich für
feine Bemühung, Dreyßig Gulden gegeben werden. Die
Verrichtung desselben bestehet darinnen, daß erdie Einkünfte

D s der
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der Stiftung einfordere, solche denen Herren Adminiftrato-
ribus getreulich liefere, und alles, was ihm vonDeneuselben
befohlen wird, fleißig ausrichte. Zu welchem Ende er auch
von Ihnen in Pflichten zu nehmen ist. Die ihm zum Ein-
calllren zugestellte Quittungen sollen jederzeit mit dem von
Aonstettischen und von Hynspergischen Wapen versiegelt,
und von denen Herren AdminMiaroribus unterschrieben
werden.

SeniorisIV,
Minifterii

§. 34-

die leibliche Wohlfahrt derer Stiffts - Personen, sondern

gerichtet ist: so habe aus derUrsache für gut befunden, eine
besondere geistliche Aufsicht über das Stijst zu verordnen,
und dieselbe dem jedesmaligen 8eniorlWMörü hiermit auf¬
zutragen. Dabey lebe ich der ungezweifelten Hoffnung, es
werden die Herren Senioresj in Betracht, daß es Seelen
betrifft, die der HCrr JEsus mit seinem theuren Blut er¬
kaufet hat, diesen meinen Auftrag sich nicht mißfallen lassen,
und sich der hier folgenden Verordnung gern unterziehen.

haben, wen sie wollen, und sind in diesem Stück an den
Lechortzm, um der Aufsicht willen, nicht gebunden.

Der §smoe soll ordentlicher Weise alle halbe Jahr,
nemlich das erste mal bald nach der Oster-Messe, und das

' zwcyte



zweyte mal bald nach der Herbst-Messe, eine geistliche Vifi*
tation in dem Stifft vornehmen, und den Tag dazu etliche
Tage vorher der Ober-Aufseherin ansagen lassen. Wenn
denn der Tag kommt, so soll er des Morgens so frühe, als
es die Umstände zulaffen, in das Stifft gehen, und zuerst
die Ober-und Unter-Aufseherin, jede besonders, fragen,
was sie etwa wegen einer und der andern Person zu erinneren
haben. Alsdann gehet Er zu denen übrigen Stiffts-Perso-
nen, zu einer jeden besonders, von der ersten bis zu der letz¬
ten, und redet nicht nur mit einer jeden, was ihr nöthig ist,
sondern fraget sie auch, ob sie etwas wegen der anderen vor¬
zubringen hatten.

, .§♦ 37-
Fallen bey dieser Stiffts-Vifitationsolche Dinge vor,

daß der Senior etliche zusammen, oder alle zugleich sprechen
muß: So sollen die Stiffts-Personen, die Er zusammen zu
berufen nöthig findet, in die Lonvenes- Stube kommen, und
seine Ermahnungen gern und willig anhören, aber auch dem¬
jenigen, was Er Ihnen aus GOttes Wort, als ein Diener
GOttts, vorhält, willigen Gehorsam leisten.

§. 38 .,
Wenn ausser diesen halbjährigen ordentlichen ViiirMo-

iiibus ausserordentliche Fälle kommen, so daß zum Exempel,
Zankereyen entstünden, oder andere geistliche Zurechtwei¬
sungen nöthig wären, so soll derSeniorauch alsdann sein Amt

^ c. tu > jw c , ' Jf  • f  Cf ^ . w-

§. 39.
Wollen einige seine Ermahnungen nicht anttehmen, und

bezeigten sich widerspenstig: so soll Er solches denen Herren
Adminiftratoribus anzeigen , welche sodann die ungehorsamen

E ent-
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entweder von denBenefidis zu fufpcndireri/ oder gar zu
removiren wissen werden.

40.
Ueberhaupt hat derSsoior Miniftcriidarauf mit zu se¬

hen, daß die.Stifftungs-Regeln, soviel düs Geistliche und
die Erbarkeit betrifft, genau beobachtet werden. Weil aber
eine blos äußerliche Erbarkeit und Gottesdienstlichkeit zum
wahren Ahristenthum noch lange nicht hinlänglich ist: so wird
Er fürnehmlich seine Sorge dahin richten, daß die Stiffts-
Personen beständig mit auf das innerliche thätige Ahristen-
thum gewiesen werden, und es wird mir ewig zum Lobe mei¬
nes GOttes eine Aufmunterung seyn, wenn viele vor dem
Thron GOttes versannnlet werden, welche in meinerStiff-
tung zur wahren Bekehrung gebracht, oderindemGnaden-
Stand bis ansEnde gestarket und erhalten worden. Diese
meine Haupt-Absicht will ich demnach einem jeden Senior!
Miniftcriivor GOttes Angesicht aufs beste empfohlen haben.

§. 4*.
Damit aber auch der Senior einige Erkenntlichkeit für

seine Bemühungen von mir habe: so sollen ihm jährlich Ein
Hundert Gulden, und zwarczurirrdirerFünf und Zwanzig
Gulden aus denen Stifftungs-Einkünften bezahlet werden.

v. Von der Pflege in Krankheiten.
§. 42.

Nebst der Seelen-Pflege finde ich nöthig, auch für die
nöthige Leibes-Pflege der Stiffts-Personen, sonderlich in
Krankheiten einige Vorsorge zu tragen. Es ist demnach
mein Wille und Verordnung, daß beständig einer von denen
hier inFranckfurt prgüidrenden HerrenMedids, als Stiffts-
Medicusvon denen Herren^dmimKmroribuserwehlet und
bestellet werde. §.43,
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Weil aber an einem rechtschaffenen Medico gar viel
gelegen, indem er nicht nur in leiblichen Krankheiten nützliche
Dienste erweisen, sondern auch in seinem Wandel und Unter¬
redungen erbaulich vor die Seele seyn kan, gleichwie hinge¬
gen ein unchristlicher Medicus offt eben so schädlich für die
Seele, als ein ungeschickter Empiricus für den Leib ist: so
ist mein ernstlicher Wille, daß jedesmal ein solcher Medicus
erwehlet werde, welcher, nebst einer guten Geschicklichkeit
und Erfahrung in re medica>auch ein guter Christ und Lieb¬
haber des öffentlichen Gottesdienstes und der heiligenSacra-
menten sey. Keiner aber soll zum Stiffts-Medico erwehlet^werden, der entweder einer andern Religion zugethan\\{f y?
oder sich von der Kirche undH.Abendmahl tepsilret, oder
ein ärgerliches Leben führet, oder in seinen OilcouEn
Seelen-Schaden anrichten kan; und hat allenfalls derLenior-̂ 7«,
Minifterii mit auf den Wandel des Medici zu sehen, und nach ^
Befinden denen Herren Adminiftratoribus deshalben die nö-^
thige Vorstellungen zu thun.

44- , ./6) Der Medicus soll jährlich für seine Bemühungen Fünf- —
i zig Gulden, nemlich alle Quartal mit 12. fl. 30.Kr. ans der

Stifftung empfangen, wie nichtweniger alle Arzeneyen,
welche er vorschreibet, und wann ein Chirurgus nöthig ist, —-
auch dessen Rechnung aus der Stifftung bezahlet werden.

So sollen auch die Kranken mit der ihnen gehörigen
Speise und Trank und mit hinlänglicher Aufwartung wohl v̂ y
versorget, und dahin gesehen werden, daß ihnen überhaupt
an der nöthigen Pflege nichts abgehe. ^ ^

C 2 VI. Von
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vi . Von anderen mit verbundenen kleineren
Stifftungen.

46
Ob ich schon noch verschiedene geringere Stifftungen zu

verordnen entschlossen bin: so sollen solche doch mit dieser
Adelichen und vornehmsten Stifftung unzertrennlich verbun¬
den seyn, und aus derselben Einkünften von denen Herren
Adminiftratoribus jederzeit mit unterhalten und besorget wer
den. Diese neben- und mit-verbundene Stifftungen sind
folgende;

I.) Stifftung für einen Katecheten.
§. 47.

Ich habe in reife Erivegung daß unter denSW
armen und gemeinen Leuten die Unwissenheit im Ahristen-
thum sehr groß, und zugleich die Haupt-Quelle alles herr¬
schenden rohen Wesens sey/ welches weder von der Obrig¬
keit,
werdl
verstopfet wird.

48.
Ich habe beh weiterem Nachdenken gefunden, daß es

mangelt, die entweder nicht ordentlich in die Schule gegan¬
gen, oder darinnen versäumet worden, oder wegen ihres
Alters nicht mehr hinein gehen, und in dem angehenden
Jünglings-Alter stehen, da die Leichtsinnigkeit und Lüfte der
Jugend ihnen am meinsten zusetzen, aber sie auch am meinften
von der Sorge für ihre Seele zurück ziehen.

§
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i 49.
NUN die

,weil
sie ihrer Aufsicht entzogen sind; die Herren Prediger aber,

gnugsame Stunden zu ihrem nöthigen Unterricht attzuwen-
den: so halte ich es für ein nochwendiges Stück, daß beson-

werden; und ich finde mein Herz dazu gelenket,
einen Anfang dazu zu machen, in Hoffnung, es werden an¬
dere vermögende Personen, welchen der Schaden Josephs
menheit zu bringen suchen.

Zu einem solchen Katecheten soll jederzeit ein geschickter
und frommer Candidatüs Theologie genommen werden,
wobey es gleich viel ist, ob er ein hiesiges Stadt-Kind oder
ein Fremder ist, wenn er sich nur zu dieser Arbeit wegen sei¬
ner Gelehrsamkeit und Gottseligkeit wohl schicket»

. . .. h- 5i. .
Damit nun die Dahl eines solchen Candidati desto bes¬

ser gerathe, aber doch auch die Herren Adminiftratores das
in allen zu dieser Stifftung gehörigen Dingen Ihnen zukom¬
mende Recht behalten, und endlich Ein Hochlöbliches Con~
fiftorium nicht vorbeygegangen werde: so gehet Meine Ver¬
fügung dahin: daß

1.) der Senior Minifterii jedesmal den tüchtigsten
Candidatum aussuchen, Und ohne diesen Vorgang niemals
keiner zum Katecheten erwehlet werden soll.

2.) Den ausgesuchten soll der Senior Minifterii denen
Herren Adminiftratoribus Vorschlägen, welche, wenn Sie

gegen
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gegen ihn in Lehre oder Leben etwas mit Grund auszusetzen
haben, denselben verwerfen können/ da denn der Lemor an¬
dere Vorschläge thun muß. -

z.) Wird der Vorschlag von denenHerren^ämmittrs-
loribu8 gebilliget/ so sollen sie denLandidamm Einem Hoch¬
löblichen Confiftorio ordentlich priclenriren, und die Lon6r-
mariyn desselben begehren/ wobey die gemeine Rechten bey
dem jure praefentandi&confirmandi in allen Stücken ihre
Gültigkeit haben sollen.

§- 52.
Die Arbeit des§atecheten soll darinnen bestehen/ daß

er arme Kinder von dem Alter, da sie zur Confirmadon prae-
pariret werden müssen, oder auch/ wo es ihnen an der nöthi-
gen Erkenntniß noch fehlet/ einige Zeit nach ihrer Confirma-
tion, alle Wochen-Tage zwey Stunden , nemlich in einer
die Knaben, und in der andern die Mägdgen/ im Christen¬
thum unterrichten.

§: 4g.
Weil es auch bey solchen armen Kindern osst an der

nöthigen Fertigkeit im Lesen fehlet: so soll er nebst denen
gedachten zwey Stunden noch zwey andere täglich dazu an¬
wenden, daß in der einen die Knaben/ und in der anderen
die Mägdgen recht fettig lesen lernen.

§ * 54 *
Dabey soll es allen Herren Predigern frey stehe»/ die

in Ihr Gebeth gehende arme Kinder/ nebst Ihrer eigenen
Unterweisung/ weil Sie nur wöchentlich eine Stunde dazu
anwenden können/ zum täglichen Unterricht in der Christ¬
lichen Lehre und im Lesen/ in die Stunden des Katecheten zu
schicken/ sonderlich diejenigen/ die hartlehrige Gemüther
haben, oder wegen ihrer Unwissenheit dieser Wohlthat be-
nöthiget sind. §.55.
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Von dem Katecheten imKhristenthum unterrichten lassen; so
soll es von der Stifftung unverwehret seyn, nur-aß solches
nicht in denen Stunden geschehe, die für die arme Kinder
bestimmet sind.

1 56.
Der Senior Minifterü soll die besondere Aufsicht über

t»ie Information des.Catecheten haben, und ihm vorschreiben,
was er mit denen Kindern waKiren, und wie er die Difciplin
einrichttn soll. Dabey hat er zu sorgen, daß diese Schule
des Khristenthums rhcils von Ihm selbst, theils von ande¬
ren Herren Predigern, fleißig besuchet werde.

i 57.

der sollen, auf Angehen des Senioris Minifterüi aus der

§* 58.
Der Katechet aber soll für seine Arbeit jährlich Sechzig

Gulden vorHauszinß, und nebst dem Ein Hundert Gulden
in ÜX0>nemlich alle (Quartal 40. fl. aus der Stifftung em¬
pfangen, und über das von einem jeden armen Kind,
so bald es von denen Herren Predigern zur Confirmation
tüchtig befunden wird, noch besonders Dreyßig Kreutzer,
wie auch von einem jeden, dem er eine Fertigkeit im Lesen
beygebracht hat, ebenfalls Dreyßig Kreutzer aus der Stiff¬
tung haben. Wenn er nun von reicher und bemittelter
Leute Kindern auch etwas ziehet, und etwa noch andere Haus-
Informationes hat: so wird er desto besser davon lebenkönnen.

Fs ' s .) Sri*
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2.) Stipendia fut Studiofos.
§• 59 *

Desgleichen sollen aus den Einkünften dieser meiner
Stiftung zwey Stipendia gemacht, und jährlich auf.Catha-p T/”-rinen Tag ausgezahlet werden, jedes von Fünf und Sieben-
zig Gulden, wovon das erstere jederzeit einer aus der Ade-
lichen Gesellschafft Alt-Limburg, der ttudiret, das andere
aber einer aus der Burgerfchafft, der Theoiogiam üudiret,
jeder vier Jahre zu geniesen haben, und wenn diese verflos¬
sen, sollen die beyde Stipendia an andere Personen gegeben
werden. Bey deren Vergebung aber soll jederzeit ans wür¬
dige und geschickte Leute gesehen, und wegen des Smdiofi
Theologix allemal der Senior Minifterii zu Rath gezogen
werden.

Z.) Stifftung zum Verbesserungs-Haus
§. 6b,

Weil ich auch offt gewünschet, daß das hiesige Verbes¬
serungs-Haus in guten Stand wogte gebracht werden: so
bin darauf bedacht gewesen, von meinem Vermögen auch zu
diesem heilsamen Zweck etwas zu vermachen. Ich verordne
demnach, daß, so bald das Verbefferungs-Haus in seiner
rechten Verfassung seyn, und so lange es darinnen bleiben
wird, aus meiner Adelichen Stifftung jährlich Vier Hundert
Gulden, zum Besten desselben sollen ausbezahlet werden.

4.) Stifftung für arme Schüler des Gymnafli.
§. 6i.

Nicht weniger mögte ich gern sehen, daß die arme
Schüler desĈ mnaKi einige Hülfe hätten, und vermache ich
denenselben aus meiner Stifftung jährlich Ein Hundert Gul¬

den,
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den, welche auf Sommer- Johannis sollen bezahlet, und
hon dem Re&ore und allen dessen Collegis per majora jährlich

frbmmestekauperes, jeglicher zehen Gulden bekomme. Gott¬
lose Knaben aber sollen gänzlich davon ausgeschlossen feym;

.) Legat für t>ie
§. 62»

sollen aus denen Einkünften dieser StifftuNg
jährlich auf Sommer-Johannis Fünfzig Gulden, und auf
Katharinen-Tag abermals Fünfzig Gulden, durch dieHer-
ren Adminiftratores in dem Adelichen Stifftungs-Haus un¬
ter die hiesige arme Leute aus der Bürgerschafft ausgetheilet-
dabey aber, so viel möglich, dahin gesehen werden, daß diese

nisse von ihren Herren Beichtväteren haben, nicht aber muth-
willigen Bettlereu gegeben werden mögen.

6.) Holz-Stiffmng für Haus*Armeil« ;M"
§. 63,

Nicht weniger sollen die Herren Aditüniftratores in der
wohlfeileften Jahreszeit so viel Holz, als die inrereM von
vier Tausend Gulden austragen, einkauffen, an einen siche- ' ^ 7 '
ren Ort schlagen, und zur Winterszeit, wann die Kalte ziem¬
lich stark ist, unter die Haüs-Armen austheilen lassen.

7 «) Braut -Legat.
§. 6g..

Es sollen auch aus dieser Stifftung jährlich auf Justi¬
nen-Tag einer tugendsamen nnd gorresfürchtigen Bürgers-
Tochter, die es nöthig, und ein gutes Gerücht hat, und sich
an einen Bürgerlichen verheurathet, Fünfzig Gulden zu ihrer
Ausstattung gegeben werden. -

G 8.) Witt-
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§ • 65»

men, betagten, gottesfürchtigen und lügendsamen Burgers-
Wittwen zur Wohnung umsonst gegeben werden. Cs sollen
aber diese Wittwen ein Christlich, GOtt wohlgefälliges Leben
führen, und in Friede und Eintracht bey einander leben.
Dann wo Sie in Zank und Streit oder anderen offenbaren
Sünden und fleischlichenLüsten lebeten, so ist mein ernstlicher
Wille, daß !ste durch die Herren Adminiftratores aus dem
Hause weggeschaffet, und andere würdigere an ihre Stelle

9.) Legat für bekehrte Juden-
' §. 66.

Endlich ist mein Wille, daß jährlich auf Pauli Bekeh¬
rungs-Tag Fünf und zwanzig Gulden an das Evangelische
Minifterium, gegen Quittung ausbezahlet, und von Dem¬
selben an arme Christen, die sich vom Judenthum bekehren-
oder bekehret haben, und von welchen sich ein rechtschaffenes
Herz vermuthen läffet, angewendet werden.

*o.) Unbestimmte Legata zum Besten des Reiches
Christi, wie auch armer Kirchen»und Schul¬

diener und deren Wittwen und Waysen.
§. 67.

Solle GOtt , wie ich zu seiner Barmherzigkeit hoffe, die
Einkünfte dieser meiner Stifftung so reichlich segnen, und

^ ^ ^ die Capitalien so vermehret werden, daß über die bisher be-
stimmte Ausgaben an jährlichen imereüen noch ein ansehn-
licher Ueberschuß vorrathig bliebe: so ist mein Zweck nicht,

daß
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daß die feiten Ädminiftratores nur immer zusammen spa¬
ren/ und die Capitalia ohne Noch/ und nur aus der Absicht/
um eine immer reichere Stifftung zu haben/ häufen; sondern
es ist mein ernstlicher Wille- daß alsdann die Werke bet
Christlichen Liebe sich vermehren Und immer weiter ausbrei-
ten sollen. Es soll aber solcher Ueberfluß an keine Art der
ordentlichen Betteleyen/ sondern vielmehr also verwendet
werden/ daß man der KircheMristi in ihren Bedrängnissen
und besonderen Nöthen- auch zu ihrer Ausbreitung unter̂ F^ ^ ^ ^ ^
den Ungläubigen und Irrgläubigen- wir nicht weniger denen '
armen Predigern Und Schuldienern- die hin und wieder in '̂ ' ' ^ ^' ^
groser Dürftigkeit leben- und derselben nochleidenden Witt-
wen und Waysen zu Hülfe komme. Und weil das Minifte-
rium und dessen Senior von dergleichen Bedürfnissen bessere 's ~*
Nachricht haben: so soll jederzeit diese Hülfsleistung entwe--
der nach Ihren Vorschlägen- oder doch mit Ihrer Zurath-
ziehung geschehen.

VIi. Stiffts-Regeln, welche die Adeliche Stiffts-
Personen zu beobachten haben.

§. 68 .
Nachdem ich bisher umständlich angezeiget, worinnen

überhaupt meine Verordnungen in Anfthung diefts meines I
Stiffts bestehen sollen: so will ich jetzo noch insonderheit
beyfügen, nach welchen Regeln die Adeliche Stiffts-Per- i
sonen sich verhalten sollen. :

1.) Die wahreGottesfurcht, die ihren Grund in einem
bekehrten Herzen hat- soll billig die vornehmste Sache seyn,
wornach die Stiffts-Personen trachten- und darinnen stets
zu wandelen suchen.

2.) WeilGOtt ordentlicher Weise seine von Ihm selbst >
verordnete Gnaden-Mittel, nemlich ftin Wort und heilige

G 2 Sacra- s
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Sacramenten, darzu brauchet, wenn Er uns zur Bekeh¬
rung bringen, und in seiner Gnade erhalten will: so ist mein
ernstlicher Wille, daß sie das heilige Wort GOttes in der
Kirche und zu Haus fleißig betrachten, und das heilige
Abendmahl öfters in wahrer Buse und Glauben geniesen.

z.) Sie sollen demnach ohne erhebliche Ursachen die
Predigten und Betstunden nicht versäumen, sondern eine
jede sich iu dem Hause des HErrn sowohl bey denen Predig¬
ten als Betstunden fleißig einfinden.

4.) Desgleichen soll in der Convent oder Eß -Stube
Morgens und Abends alle Tage ein Haus -Gottesdienst ge¬
halten, und solcher mit einem Liede angefangen, darauf ein
Kapitel aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament
mit einer anzuweisenden kurzen Erläuterung öffentlich vor¬
gelesen, sodann das Morgen- oder Abend-Gebet gesprochen,
und mit dem Seegen geschloffen werden. Das Vorlesen
aber sollen diejenigen Stiffts -Personen, die sich nach der
Exkenntniß der Ober -Aufseherin am besten dazu schicken,
Wechsels-weise, eine Woche um die andere verrichten.

5.) Die Kleidung bemeldter Personen betreffend: so
sollen sie sich, in Betracht, daß sie sich der Gattesfurcht,
Erbarkeit undDemuth zu befleißigen haben, der schwarzen,
oder wenigstens anderer modefitn Farben bedienen, welche
solche Personen weit besser zieren, als wann sie in unnöthi-
gem Pracht, buntenFarben, oder gar in Gold- und Silber-
reichen Kleidern einher gehen, oder durch Entblössung, gross
Aufsätze in Haar , oder sonst durch eine ihrem Stande unan¬
ständige Kleidung Aergerniß geben. Und gleichwie alle der¬
gleichen Eitelkeiten und Thorheiten ihnen hiermit ernstlich
verboten werden: Also will ich, daßsowohldie Adminiftra-
tores, als t>et Senior Minifterii auf diesen kunU die genaueste
Obacht nehmen.

_ _ _ _ 6.) Sol-
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des Feuers in
sie auf solches fleißi

;et werden könte: so haben
!/ unr damit nicht unvor-

»H und ihre besondere

9.) Es soll ferner keine ohne Noch und Erlaubnis
der Ober-Aufseherin, des Sommers Abends über9. und
des Winters übet8.Uhr ausser dem Hause bleiben, indem
um solche Zeit das Haus verschlossen, und der Schlüssel der
Ober-Aufseherin in ihre Verwahrung geliefert werden, auch

zum

wk  mutu vuui uuc / uuv uqvuvtu ? vw v
schleppen in Speiß und Trank aus der Stifftung gänzlich/
und bey Verlust der Stifftung, verboten seyN soll, weshal-
ben sie alle fremde Aufwärterinnen und Beyläufer gänzlich
aus dem Hause lassen, und sich mit der ihnen zugeordneten
Koch-und Aufwartungs-Magd begnügen sollen.

11.) Ferner soll ihnen nicht erlaubet seyn, ausser ihren
nächsten Anverwandten und in Nochfällen, von Manns-
Personen Vifiten anzunehmen, noch mit anderen Weibs-Per¬
sonen in dem Stifftungs-Haus grösete Gesellschafften zu
halten; sondern vielmehr beten, sich in GOttes Wort üben,
ihre übrige Zeit mit häuslicher Arbeit zubringen, sich über-

H Haupt
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Haupt eines eingezogenen Lebens befleißigen- auch ihre Be¬
suchungen so einschränken, daß solche nicht zu offt, noch
weniger aber täglich vorgenommen werden.

12.) Wenn aber eine auf einige Tage zu ihren Anver¬
wandten gehen wolte, oder genöthiget wäre, eine Reise vor¬
zunehmen: so soll sie, mit Vermeidung der Ursache, von
der Ober-Aufseherin Erlaubnis begehren, und denen Her¬
ren Adminiftratoribus solches ZU wissen thUN lassen.

13.) Sollen sie freundlich, friedlich und einträchtig mit
einander leben, sich alles Fluchens, Schwörens und anderen
Misbrauchs des GöttlichenNamens enthalten, keinen Streit
und Gezänk veranlassen, Karren-Würfel-und andere welt¬
übliche Spiele, wie auch das Tanzen unterlassen, keine Ko¬
mödien besuchen, und sich überhaupt in allen fleischlichen
Lustbarkeiten der Welt nicht gleichstellen, auch andere Leute
nicht verkleineren, oder ihnen übel Nachreden, und dasjenige,
was in der Stifftung geredet wird, darinnen lassen, und
anderwärts nicht Nachreden, es sey denn, daß es nöthig
wäre, solches denen Adminiftratoribus, oder dem Seniori
Minifterii , zur Besserung und Wohlfahrt derer anderen,
anzuzeigen.

14.) Auch sollen sie der Ober-Aufseherin in allen bil¬
ligen Dingen gehorsam seyn, inmaffen sie verordnet ist, um
ihnen, und besonders denen, so noch jung an Jahren sind,
zu sagen, was ihnen übel anstehet, und zu Ersparung groser
Ausgaben gereichet. Besonders wenn sie ihnen aufträget,
Wechsels-weise wöchentlich die Nothdurft in der Küche und
Keller, oder in anderen Haus-Geschäfften zu versehen, und
wohl Acht zu haben, daß nicht über die gebührende Mase
gezapfet, der Keller jedesmal wohl verschlossen, und das
überbliebene wohl aufgehoben werde, damit in dessen Ent¬
stehung der Stifftung kein Schade Zuwachse.
__ _ _ __ ___ _______ *30  Es
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i 5 ) Es soll eine jede bey ihrer Aufnahme in die Stiff¬
tung, zur Unterhaltung des leinen Zeugs, mit sich bringen, / w /<? •
drey Paar neue Leylachen, Sechs neue Tischtücher, Zwölf
Servietten , und Sechs Handtücher , und solche bey ihrem
Abfterben in der Stifftung lassen. Auch soll einer jeden 92^ ^ ,
unverwehret seyn, die Stifftung nach ihrem Vermögen vor
die empfangene Wohlthaten zu bedenken.

16.) Soll die Ober-Aufseherin denen übrigen in der
Stifftung mit gutem Exrmpel in der Gottseligkeit, Crbarkeit
und Demuth Vorgehen, und dahin sehen, daß alles in Ord¬
nung und nach meinet guten Absicht gehalten werde; dahin¬
gegen sie durch die Herren Adniiniftratores, bey welchen sie
allenfalls Rath und Hülfe zu suchen hat, bey ihrem Ansehen
und Auwrirat gehandhabet werden foll.

17.) Sollen alle die Adeliche Personen, welche in diese
Stifftung ausgenommen werden, zuvor denen Herren Ad-
miniftratoribusan Eydts statt handrreulich angeloben, diese
Ordnung in allen ihren Puntten fest und unverbrüchlich zu
halten, und solcher getreulich nachzukommen.

frey, diese Ordnung, befindenden Umständen nach, zu ver¬
mehren, und das nöthige dazu zu setzen.

§. 69.
Dieses ist also meine zur Ehre desDreyeinigenGOttes

und zum Besten nothdürstiger Persouen gemachte Stifftung,
welche ich steif, fest und unverbrüchlich gehalten, und nach
meinem in GOttes Händen stehenden Ableiben, in allen
Stücken Vollstrecker wissen will, von Herzen wünschend, daß
aus solcher der Armuth viel Gutes zufliesen, und die Nach¬
welt solche mit so billigen Augen ansehen möge, als ich solche
aus gottfeligen und reinen Absichten errichtet habe; daher

H 2 ich
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NM Seegen geben wird. Will auch solche denen jedesmalig

Gewissen gebunden haben, daß Sie, nach meinem in Sie

Welt zu verantworten getrauen.
Wie ich dann auch Einen Hoch-Edlen und Hochweisen

Rath geziemend gebeten haben will, diese meine Stifftung
nicht allein zu bestätigen, sondern auch als dieser Stadt
Obrigkeit zu handhaben, und nicht zu gestatten, daß auf
einige Weise dagegen gehandelt werde. Worinnen ich mir
um so mehr eine geneigte Willfahrung verspreche, weil diese
Stifftung theils auf arme und nothleidende Leute aus der
Bürgerschafft ihre Absicht hat, theils die andere hiesige
Frauens-Stifftungen dadurch merklich erleichtert werden,
und solche also auf alle Weise hiesiger Stadt zum Besten
gereichet.

Solle auch diese Stifftung, in Ermangelung einiger
Solennitdten, nicht als ein tolenner letzter Wille angesehen
werden können: so will ich dennoch, daß solche als ein
CodidJi.» Fideicommiis, Übergabe von Todes wegen, oder
ein anderer zu Recht beständiger letzter Wille, gehalten, und
aufs genaueste beobachtet werden soll. Und gleichwie ich
hiermit alles dasjenige, was sich etwa nach meinem Tode von
vorherigen Aufsätzen odervichollrionen wegen dieser meiner
Stifftung finden mögte,gänzlich aufhebe und annuiiüe; also
behalte ich mir vor, auch diese gegenwärtige Verordnung
vor meinem Ende, nach Gutfinden zu minderen, zu mehren,
oder gar wieder aufzuheben.

Endlich habe ich von dieser Stifftungs-Afte zwey 0ri-
Zinslm verfertigen lassen, wovon eines im Römer, das an¬

dere
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Here aber in dem Gewölb bey den Stijstungs-vocumsoten

C •f i

welche mir nicht allein vorgelesen worden, sondern ich auch
, lind meinem Sinnund

las eingerichtet befunden, auf allen
lesicht derer hierzu erbetenen

Testaments-Zeugen, eigenhändig unterschrieben und besie¬gelt, auch Sie, die Herren Testaments-Zeugen, solche eben¬
falls mit Ihren Unterschrifften und Petfchafften LleiuMren-
den reguirirten dlomrium aber über diesen, rechtlicher Ord-

So
tt am Mayn denn ?"Maji 1753,

(L.S.) Justina Aatrina Steffan von§konstett.
(L.S.) Johann Philip Frefcnius,D. als erbetenerZeuge. /r4-̂

/(L.S.) Johann Friederich Starck, Evangelis.Prediger, /t
als erbetener Testaments-Zeuge.

(L.S.) JohannKonradRumpelJ.u.L. itnfcConfiftoriaiis,
alä (‘rftpfpncrQpttae.

(L.S.) JohannJacobHeinold,Pfarrer,erbetenerZeuge./1«f *--
(L.S.) Konrad Kaspar Griesbach, Evangelis.Prediger, a

als erbetener Zeuge. '
(L.S.) JvhannAhriftianMühl, als erbetenerZeuge. f-  4^
(L.S.) Johann Ludwig kUbiiciüs, als erbetener Zeuge, n

Nachdem die Hochwohlgebohrne Fräulein Justina§atha-rina Steffan von Kronftätten mich Endes unterschrie¬
benen Kayserlichen offenbahren und geschwornenl̂ orarium
immarriculamm ersuchet, oben vermeldete Ihre durch eine
vertraute Person zu Papier gebracht und Ihrem Willen

I durch-
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drücklich erbetenen Sieben Herren Zeugen zu unterschreiben,
und über diesenA&urneinAtteftat in forma confuetazu er-
theilen: So habe zu diesem Ende hiermit bezeugen wollen,
daß vorwohlgedachte Fraulein von Kronftett die hierunter
befindlicheSubfcription nicht nur vor die Ihrige erkannt,
sondern auchdedariret, daß alles Hieroben beschriebene
Ihrem Willen durchaus gemäß.seye, wannenhero Dieselbe
denn auch die zudiesemAKu exprefleerbetene Herren Zeugen
ersuchet, diese Ihre Verordnung mit zu unterschreiben,
welches dann auch erfolget, und sämtliche Herren Zeugen
manu8&figilia vor die Ihrige hiernächstrecognofciret haben,
alles vorstehende aberuno&continuoA£tuvorgegangen ist.
JnUrkund dessen habe ich diesesAtteftatumeigenhändig un¬
terschrieben und das mireonferifte Notariat*̂ Signetdem¬
selben vorgedruckt. So geschehen Franckfurt deni i.‘«May
1753.

L-s>\ Johann Henrich Looß.
. J  Imperial ^ Autoritate Notarius

publieus juratusSc immatricula*
tus mppria.

Concordat pratmiflä copia collationata cum fundatione
authentica. Signatum Franckfurt den 26 . Septem-
btis 1766.

iS ) Gkrichts-Lanzlcy

Folget
Iustina Latbarina Steffan von Lronstett.
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Lezter Wille.

im Vamen der Mochgelobten Meiltgen Wreveimg,keit. Amen.
MW

MWachdeme der Allerhöchste mir JllftiNN
LatbarinavonCronftettvon Jugend
auf weit mehr Gnade und Seegen zuger
wendet, als ich hoffen können, wofür

seinem Namen in Ewigkeit Lob und Preiß gesaget sey, und
mir insonderheit die Unbeständigkeit menschlicher Dinge zu
erkennen gegeben: So erachte ich meiner Schuldigkeit zu seyn,
in Zeiten mein Haus zu bestellen, und zu verordnen, wie ich
es dereinst nach meinem in GOttes Händen stehenden Ab¬
sterben in allen Stücken gehalten haben will. Setze und
ordne demnach bey vollkommener Vernunft und Sinnen,
und nach reifer Ueberlegung, wie folget:

Urftlich und vor allen Dingen befehle ich meine durch
das Blut Christi theuer erlöste Seele in die treue Hände
meines Erlösers mit inbrünstiger Bitte, daß er solche zu
Gnaden annehmen, und wenn meine Seele von dem Leibe
abgeschieden seyn wird, sie in seine ewige Herrlichkeit undFreude, um seines theurm Verdienstes willen, einführmwolle.

Ja
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so will ich, daß solcher, nach meinem in GOttes Händen
! stehenden Ableiben, in das von Hynspergische Begräbnis

-auf dem Kirchhof, vor dem Kreutz, neben meine seelige
Mutter, weyland Frau Maria Katharina Steffan von
Kronstett, gebohrne von Hynsperg, Stands-mäsig,

/Ccytc,*-= mir vor, welchergejtalt meine Beerdigung veranstaltet wer-
> »Ĥ E ^ ^̂ den soll, unter meiner Unterschrifft eine besondere Verord-

nung zu machen.
jCs ' ' ' ^ '

^ Drittens soll dieser mein lezter Wille nicht eher, als vier
x-rAA^ /̂L ^ Wochen nach meinerBegräbnis eröffnet, und bey Einem Löbl.

Schöffen-Rath verlesen, indessen aber, und bis alles aus-
einander gesetzet seyn wird, auf Kosten der Mafia und unter

s  Aufsicht meiner unten benannten Lxecurorum letwmemi,
Haushaltung fortgesetzet werden.

-A . viertens legire ich meinem GötzenJustmaKatharina,
Meister Sauers, Burgers und Schuhmachers Tochter,
Fünfzig Gulden.

fünftens legire ich der Amme Justina Katharina,
weyl.Meister Ginch, Burgers und Schneiders hinterlaffe-
nenWittib, welche ebenfalls mein Götze ist, Ein Hundert
Gulden.

Mechstens legire ich meinen beyden Mägden, die zur
Zeit meines Absterbens in meinen Diensten seyn werden,
nemlich meiner Köchin Vier Hundert Gulden, und meiner
Untermagd Ein Hundert Thaler. Und da ich
A:

. Webendens, dem seel.Herrn voctor Walther, weyl.
venerandi Minifterii Seniori , in einem ehemals aufgesetzten
Testament wegen vieler mir erzeigten Freundschafft,

zu

As Ab

- /
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UchterisJegifeich dem jetzigenSenioriMinifterii, Herrn
Doftor Fiefenius, Fünf Hundert Gulden.

Neuntens: Herrn
lischen Prediger, legirei

Zehendens legire ich meinem Beichtvater- Herrn Jo¬
hann Friedrich Starck, Evangelischen Prediger allhier, Fünf
Hundert Gulden. >

Ulftens: dem sämtlichen EhrwürdigenMinifterio
leZire ich Vierzehen Hundert Reichschaler, so daß ein jedes
Mitglied desselben Ein.Hundert Reichschaler bekommt;
woran auch die ihr Antheil nehmen sollen, die ich im vor¬
hergehenden schon besonders bedacht habe.

Zwölftens legire ich der allhiesigen Geistlichen Witt-wen-Lasse Vier Tausend Gulden- lind der Wittwen-Lalle
des hiesigenGymnafiigl

, weyl. alteren
Wittwe, legire
, zu einem An¬

im Löbl.Zaften-
Löbl.Hospital, und Löbl.Armen-Haus, jedem Ein TanfendGulden, und also zusammen Drey Tausend Gulden.

Dünfzehendens legire ich meinem dermaligen nächsten
Herrn Vettern, Herrn Johann Carl von Kaib, ältesten
Schöffen und des Raths, gehen Tausend Gulden, und über

K das-
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das, wegen eines gewissen Versprechens, ihm etwas von
meinem seel.Vater hinterlassenes zu vermachen, welches ich
aber aus gewissen Ursachen wieder abgeändert, noch weiter
Fünfzehen Hundert Gulden.

Mechzehendens: Was nun meine übrige Verwandten
anlanget, so vermache ich

Der Frau Justina Sybilla von Kaib Fünf Tansend
Gulden.

Der Fraulein Maria Katharina von Kaib Vier Tau¬
send Gulden.

DerFräulein Sophia Eleonora von Kaib Vier Tau¬
fend Gulden.

Herrn Christian Bonaventura von Mohrenhelm
Drey Tausend Gulden.

Der Frau Justina Sybilla von Mohrenhelm, ge-
bohrnen von der Birgden, Drey Tausend Gul¬
den.

Der Fräulein Sybilla Eleonora von Mohrenhelm
Fünfzehen Hundert Gulden.

Dem Herrn Friedrich Wilhelm von Völcker, Schöf¬
fen und des Raths , Sechs Tausend Gulden.

Der Fräulein Maria Katharina von Völcker, Drey
Tausend Gulden.

Herrn HauptmannAntonvonVölckerDrey Tausend
Gulden.

Herrn von Adlersberg, des Herrn Schöffen von
Völcker Schwester Sohn , Fünfzehen Hundert
Gulden.

Weyl. Frau Annen Eleonoren von Cöllner, gebohr-
nen von Völcker, mit ihrem Eheherrn erzeugten

älte-
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*stZc*/^ ältestenTochter,deren Namen ich ei.
weiß/ Fünfzehen Hundert Gulden.

^ Weyl. Herrn Friederich Maximilian von Lersner,
Schöffen und des Raths, hinterlassenen drey
Herren Söhnen, jedem Zwey Tausend Gulden, /ffft
zusammen Sechs Tausend Gulden. . '

Fraulein Margaretha Helena von Lersner, Drey t
Tausend Gulden.

, Herrn Henrich Ludwig von Lersner, Drey Tausend
Gülden.

Herrn Ludolph Erich von Lersner, Drey Tausend
Gulden.

Frau Maria Aharlotta von Glauburg, gebohrnen
von Lersner, Drey Tausend Gulden.

Weyl. Frau Susanna Elisabetha von Rumrod, ge¬
bohrnen von Hynsperg, hinterlassenen zweyen
Töchtern, zusammen Fünfzehen Hundert Gul--
den.

Des gewesenen Capitain-Lieutenant,̂Herrn Johann
Jacob von Hynsperg, zweyen Töchtern, Zwey
Tausend Gulden.

FrauMaria Margaretha Biermann,gebohrnenvon
Hynsperg, Drey Tausend Gulden.

Frau Maria Eleonora Bauer von Eiseneck, gebohr¬
nen von Hynsperg, Drey Tausend Gulden.

Herrn Johann Hector von Hynsperg, Fünßehm
Hundert Gulden.

Webenzehendens conkrmire undbestätige ich hierdurch
nochmals meinein Originali hierbey liegende, unter dem
Namen der von Lronstädtischen und von Hynspergjschen

K 2 StA
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halt, und will, daß diefelbige zu allen Zeiten vest und un¬
verbrüchlich gehalten werde.

Uchtzehendens: Und nachdem die Erbeinsetzung das
wesentlichste und nöthigfte Stück eines lezten Willens ist:
So erkläre und setze ich zu meinem wahren einigen und un-
gezweifelten Univerfäl-Erbenein: meine erstgemeldte von
Lronstadtische und von Hynspergische Adeliche Stiff-
tUNg also und dergestalt, daß derselben mein ganzes Ver¬
mögen, soviel, nach Ausbezahlung derer in diesem Testa¬
ment benannten Legaten noch übrig bleiben wird, erb-und
eigenthümlich zufallen soll.

Meunzehendens: Damit auch dieser mein lezter Wille
desto besser befolget werde: So habe ich zu Executoribus
Teftamenti erwehlet meine freundlich geliebte Vettern,
Herrn Johann Carl von Kaib, Herrn Friederich Wilhelm
vonVölcker, beyde Schöffen und des Raths, und Herrn
Henrich Ludwig von Lersner, Hochfürstlich Holstein-Son¬
derburgischen Hofmeister. Wie ich dann diese Herten Exe-
cutores zugleich als die erste Herren Adminiftratores meiner
Adelichen Stifftung, hiermit ekwehle, und zu Ihnen das
zuversichtlicheVemauentrage, es werden Dieselbe mit allem
erforderlichen Fleiß und Aufrichtigkeit sowohl den Inhalt
dieses meines lezten Willens, als die etmeldteStifftUng ins
Werk zu richten und in gehörige Ordnung zu bringen, sich
äuserst angelegen seyn lassen, auch Sorge tragen, daß solchen
in allen Puncten und Clausulen ein ohnabbrüchiges Genü¬
gengeleistetwerde; dahingegen ich den oder diejenige, welche
gegen diesen meinen lezten Willen und Stifftung Motus oder
Proteste erregen wollen, alles desjenigen, was ihnen sonst
aus diesem Testament zufliesen solle, eo ipfo verlustig erkläre,

und
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verordne ich hiermit, daß die Herren
- ' tfirrt f . 'X .' ^ t.ExecutoresTeftamenti eme mm

tungs-Urkunde, durch einen Notarium viöimiren lassen, und
solche dem hiesigen lVUniKerio Sechs Wochen nach>
Tode einhändigen sollen. Das Minifteriuma&ee sollg
vläimirte Abschrifft zu denen Lonvents sacken legen,
ein jedesmaliger Senior wissen möge, was Er und das
teriurn bey meiner Stifftung zu besorgen habe.

mm
MM

mm
mm,

viäimirte Abschrifft zu denen Lonvents-H.clen legen,

Und dieses ist also mein lezter und liebster Wille, auch
wohlbedachte Meynung, welche ich, nebst̂nnuiiirung alles

umm
UMM UBitimm

und Klausulen steif, fest und unverbrüchlich gehalten haben
will, also und dergestalt, daß, obgleich derselbe, wegen
Ermangelung einiger rechtlichen Solennitgt, wider Vermu--
then, als ein zierliches Testament nichtb
jedennoch als ein Lorlicill, k'iäeicommiL

Euni
mmmm

Todes wegen, oder ein anderer zu Recht beständiger lezter
Wille gehalten, und auf das genaueste beobachtet und voll-
zogen werden soll, jedoch mit dem ausdrücklichen Anhang,
t m ' f f 1 %JL n . f ' , r  L > ,daß, wofern ich hiernächst, nach meinem Gutbefinden, dre--
sem Testament eine oder mehrere von meiner eigenen Hand
unterschriebene Zettul beylegen, und dadurch in einem oder
anderenPuncten etwas änderen, minderen^mehren, erklären
oder gar abthun würde, solches alles eben sowohl, als ob es
diesem meinem Testament von Wort zu Wort einverleibt
wäre, Krafft haben und vollstrecket werden soll. ,

'• • ' ’ .i - ' ■' 7 . ; i . r j ■

Zu wahrer Urkund habe ich diesen auf mein Ängeben und
Verlangen durch eine vertraute Person in gegenwärtige

L Form
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Form gebrachten lezten Willen, nachdem ich mirselbigenvon
Wort zu Wort vorlesen lassen, auch selbst durchgelesen, und
meinem Sinn und Meynung gänzlich gemäß eingerichtet ge¬
funden, auf allen Blättern , und hernach im Angesicht derer
hierzu erbetenen Testaments- Zeugen, eigenhändig unter¬
schrieben und besiegelt, auch Sie , die Herren Testaments-
Zeugen, solchen ebenfalls mit ihren Unterschrifften und Pett-
schafften tolennillren, den reyuinrten Notarium aber über
diesen, rechtlicher Ordnung nach vollzogenenA&um behörig
atteftiren lassen. So geschehen Franckfurt am Mayn den
n . May 1753.

(t .8.) Justina Katharina Steffan von§ ronstett.

JohannConradRumpelJ.y .L.imfcConfiftorial
alr 'rbetener Testaments-Zeugt.

Johann Jacob Heinold, Pfarrer zu St . Katha
? ^ als erbetener Zeuge.

z/V~



rma Steffan von Lronstätten mich Endes unterschriebenen
Kayserlichen offenbahr geschwornen und immarrimiitten
dlorsrium ersuchet, oben vermeldete Ihre durch eine ver¬
traute Person zu Papier gebracht und Ihrem Willen
durchaus gemäße Letzte Verordnung nebst denen hierzu
ausdrücklich erbetenen Sieben Herren Zeugen zu unter¬
schreiben, und über diesen Aftum ein Atteftat in forma
confueta zu ertheilen: So habe zu diesem Ende hier¬
mit bezeugen wollen, daß vor wohlgedachte Fräulein
von Kronstett die hierunter befindliche Subfcription nicht
nur vor die Ihrige erkannt, sondern auch äeclariret,
daß alles Hieroben beschriebene Jheetn Willen durchaus
gemäß seye, wannenhero Dieselbe denn auch die zu
diesenrAÄu exprefle erbetene Herren Zeugen ersuchet,
diese Ihre Verordnung mit zu unterschreiben, welches
dann auch erfolget, und sämmtliche Herren Zeugen
manus& figilla vor die Ihrige hiernächst recoMotcirek
haben, alles vorstehende aber uno& continuoA£tu
vorgegangen ist. In Urkund dessen habe ich dieses
Atteftatum eigenhändig unterschrieben und das mir confe-

L 2 rlrte
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riete Notariat^#Signet demselben vorgedruckt. So geschehen

Frau ckftrrtdenn . May 1753.

( L.s.\ Johann Henrich Looß.
- - \ N, / Imperiali Autorkate Notarius

pulkicus juratus & immatricula-
tus.

Concordat praemifla copia collationata cum Tefta*
mento authentico. Signatum beit 2Z.
Septembris 1766.

(jfj Gerichts. «

•/ ' - 1 . O

Folget
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Folget
in.

SCHEDULA TESTAMENTARIA.

mir vorbehaltenen Freiheit, nach welcher die von mir
unterschriebene Zettel von eben der Gültigkeit seyn sol¬

len, als ob sie ersagtem meinem Testament von Wort zu
Wort einverleibet waren, habe ich in Gegenwart derer un¬
ten bemeldten hierzu ausdrücklich erbetenen zweyen Herren
Zeugen noch weiter folgendes verordnen wollen:

Erstens will und begehre ich,daß HerrJohann Joachim
Keßler, Burger und Buchhändler allhier, nach meinem der-
einstigenseeligen Tod in meiner vonAronftett-undvonHyn-
spergischen Adelichen Stifftung die Zinß-Aushebung haben,
und jährlich dafür Ein Hundert Gulden, von Zeit meines
erfolgten Absterbens, und sobald die Stifftung ihren Anfang
gewinnen wird, ausgezahlt erhalten solle.

Zweytens soll denen dreyen Herren Adminiftratoribus
meiner Stifftung, statt derer in meinem Testament Ihnen
ausgeworfenen Ein Hundert Gulden, jedem jährlich Zwey
Hundert Gulden hiermit zugedacht seyn.

M
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Drittens verordne ich, daß der Frau Anna Dorothea

^L K̂eßlerinKeßlerin, gebohrnen Kallin, nach meinem seeligen Absterben,
ihre an mich ausgestellte Obligation, Ein Tausend Gulden
besagend, de 20.Odtobris 1761. ohnentgeltlich wieder zurück
gegeben, und solchergestalt gedachte Obligation vor todt und
erloschen geachtet werden solle.

Viertens soll der Anna Elisabetha Kallin, statt der in
meinem TestamentN.6. befindlichen Verordnung, Vier
Hundert Gulden, der Louisa Kallin aber Ein Hundert und
Fünfzig Gulden, so ferne sie sich bey meinem Äbfterben in
meinen Diensten befinden und wohl aufgeführet haben wer¬
den, als ein Legat zugedacht seyn.

. Fünftens verschaffe ich der Eva Kandelhardtin Fünfzig
Gulden.

Sechstens habe ich zwar in meinem Testaments.7. ver¬
ordnet, daß das dem seel.Herrn voclor Walther zugedachte
Legat vonFünf Hundert Gulden an seine hinterlaffene Erben
fallen solle; Ich erkläre aber dieses hiermit wohlbedachtlich
dahin, daß es hierbey sein Verbleiben haben soll, wann seine
nachgelassene FrauWittib meinen Tod erleben wird. Solle
hingegen dieselbe vor mir versterben, so soll dieses Legat er¬
loschen seyn und an meine Stifftung zurückfallen.

Siebendens verschaffe ich demjenigen Herrn Geist¬
lichen, welcher bey meinem dereinftigen seel.Absterben mein
Beichtvater seyn wird, die Summa von Fünf Hundert
Gulden.

Achtens

Justina Latbama Sttffan von Lronftett.
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' Achtens habe ich zwar in meiner Stiffkung §. 5 . verord¬

net, daß alle in der dereinstigen Stiffts-Wohnung befind- u f
Itd̂ eMobiiien rc. zum Gebrauch derer Stiffts -Personen und/
zum Zierrath derer Zimmer bleiben sollen: Meine dermalige
Willens-Meynung gehet aber mit Abänderung dessen hier¬
mit dahin, daß alle und fet>eMobilien, nichts davon ausge¬
nommen, als: Juwelen, Silber-Geschirr, Kleidung, groß
und klein Geräth, Spitzen, Bettung, Vorhänge, Tapeten,
Spiegel, Gemahlde, (die drey Familien-Portraits, welche
in dem Saal hangen, ausgenommen) Porcellain, Kuchen-
Geschirr, Weine, Gewehr, Schränke und sonstiges Holz¬
werk, wie auchBücher, in öffentlichem Ausruf an den Meist¬
bietenden verkauft, und die daraus zu erlösende Gelder zu
Capital geschlagen werden, und der Stifstung anheim fallen,
zugleich aber davon diezu besagter Stifftung nöthige Mobilien
angefchaffet werden sollen.

Neuntens ist ferner mein Wille, daß alle drey Jahre
ein hiesiger ehrlicher Burgers-Sohn, der ein Juwelirer zu
werden Lüsten bezeuget, Fünf und Siebenzig Gulden, und
ein dergleichen, so das Bender-Handwerk zu erlernen geson¬
nen/ Fünfzig Gulden zu seinem Lehrgeld haben solle, wvbey
denen Elter-losen Kindern der Vorzug in alle Wege zu stat¬
ten kommen soll.

Zehendens belasse ich es bey der in meiner Stiffts-Ord¬
nung§.59.geäuserten Willens-Meynung, so viel den Sri- A ^
pendiaten aus der Adelichen GeftllschafftAlt -Limburg und '
einen Studiofum Theologix betrifft, doch mit der Erklärung/
daß ersterer, statt Fünf und Siebenzig Gulden, Ein Hun-

M 2 dert
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dert und Fünfzig Gulden, letzterer aber Ein HundertGulden
zu gewesen haben solle.

Sodann will ich auch

Elstens vor einen hiesigen ehrlichen Burgers-Sohn,
der Jura zu ftudiren gesonnen, ein jährliches Stipendium von
Ein Hundert Gulden ausgeworfen haben, welche derftlbe
vier Jahre lang geniesen, und hierauf das Stipendium einem
andern zukommen, und auf diesen Fuß immerfort continui.
teil solle.

Zwölftens will ich denen zeitigen Herren Burgermei-
»Astern zu einem Andenken jährlich auf Katharinen-Tag ein

silbernes Lavoir dergestalt zugedacht haben, daß das vor
den Aelteren Herrn Bürgermeister bestimmte Ein Hundert
Gulden, das vor den Jüngeren Herrn Bürgermeister aber
Fünf und Siebenzig Gulden betragen soll. Diese Lavoirs
sollen mit dem von Kronftett- und von Hynspergischen Wa¬
ren sowohl, als auch dem Namen, JustinaKatharinaStef-
fan von Kronftett, bezeichnet werden; wobey ich mich zu
der Gemüths-Billigkeit derer jedesmal regierenden Herren
Bürgermeister versehe, daß Sie Sich meiner Stifftungs-
Angelegenheiten sederzeit bestens annehmen werden.

Dreyzehendens habe ich zwar in meiner Stiffts-Ord¬
nung tz.27. verordnet, daß dasjenige Holz, sodieStiffts-
Personen täglich in ihren besonderenOefenverbrennen, von
Ihnen selbst angeschaffet werden solle; Ich will aber meine
Willens-Meynung, so viel diesen Punct betrifft, hiermit
dahin abgeändert haben: daß sothanes Holz Ihnen aus der

Stiff-
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Stifftung ohnentgeltlich gereichet werden solle/ wobey ich /i
mich zu Ihnen versehe, das sie sich der Menage in allen/
Stücken befleißigen werden.

Vierzehendens soll mein vor dem Aherheiligen-Thok
gelegener und ohngefehr sieben Morgen haltender Garten
sowohl/ als auch meine beyde Güther zu Karben und Ren¬
del/ benebst allen meinen Grund-Zinsen bey der Stifftung
bleibe«/ mithin zu keinen Zeiten verkauftet werden/ wobey
ich zu denen HerrenAdminiftratoribusdas Vertrauen hege/
daß Sie bemeldte Güther sowohl in guter Bau und Besse¬
rung/ als auch in ihren Steinen/ behörig erhalten zu lassen
bedacht seyn werden.

Endlich und
Funfzehendens verordne ich hiermit/ daß meine den 11.

May 1753. errichtetes Llennes Testament/nebftder Stiffts-
Ordnungde eodem, und diesemTestaments-8cbedul, von
denen HerrenStissts-Administraroribuschem Druck überge¬
ben werden solle. }

Zuleztdeclariteich noch meinen Willen dahin/daß nach
meinem Absterben Frau Anna Dorothea Keßlerin einecon-
venabieTrauer bekommen soll. Franckfurt den 18. August1763.

(L.8.) Iustina Latharina Steffan von Lronftett.

§aß der Fräulein Steffan von Lronstett Hochwohlge-
bohrnen/ aus eigener Bewegung und mit der besten Ueber-
legUNgsich zu dem Inhalt obstehenderSchedute teftamenta-

R



50
xiz, welche Dieselbe MMM
geseßet, und nur gegenwärtig in eine etwas bessere Form
gebracht worden/ in allen Stücken bekennet/ auch sie in un¬
serer Gegenwart eigenhändig unterschrieben/ solches haben
Unterzeichnete auf vorgängigeRequifitionzu Steuer der
Wahrheit hierdurch zu bezeugen keinen Anstand genommen;
in Urkund dessen wir uns hierunter eigenhändig unterschrie¬
ben und unsere gewöhnliche Pettschafften vorgedruckt. So
geschehen Franckfurt den i8.August 1763.

^ (L.S.) Johann Konrad Rumpel J.U.L . Confulent und
5 Syndicus , als erbetener Zeuge.

(L .S.) Henrich Daniel Speichert / Land-Amts -^ Äus-
«us , a er Zeugemm

Concordat prasmifla copia collationata cum Schedula
teftamentaria original!. Signatum FtüNiLftlkt htN
£5 *Septembris 1766.

1,$ 1 Gerichts»Lanzleymm

ns»

Juftina Latharrna von
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